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Die Disziplinargewalt des Staates
ÜüÜBer ſeine Weamlten.

Referendar.

Von der Juristenfakultät der Universität Rostock genehmigte Jnaugural-Dissertation.



Vorworl.

H. vorliegende Arbeit ist aus einer Preisſchrift entſtanden, welcher

von der Juristenfakultät der Universität Roſtocé am 28. Februar 1887 der

î volle Geldpreis ohne Druck zuerkannt wurde. Nach gründlicher Umarbeitung

iſt ſie der Fakultät wiederum vorgelegt und von derselben als Jnangural-

. Dissertation angenommen .worden.
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I. Einleitung :: Vorgeſchichte.

1. Sprachliches.

Das Wort „Disziplinargewalt“ als techniſche Bezeichnung für eine
von dem öffentlichen Strafrechte des Staates verſchiedene Strafgewalt gehört
erſt der neueren Rechtswissenſchaft an. Früher schon, aber auch erſt um die
Wende des Jahrhunderts, finden wir die Bezeichnung „Disziplinarſachen“
gebraucht "), „wo es auf die Ausbildung des künftigen oder ſchon angesetzten
Staatsbedienten ankommt“. Dieser Ausdruck dürfte aus dem Kirchenrechte her-
rühren. Bekanntlich heißen in der Sprache des katholiſchen Kirchenrechts alle
Vorſchriften, die nicht dogmatischer Natur ſind, Disziplinarvorſchriften. In den
proteſtantiſchen Landeskirchen hat sich dann der Begriff auf die Kirchenzucht
verengt. Wenn wir den Kreis der Konſiſtorialkompetenz als doctrinalia,
ceremonialia und disciplinaria umfassend bezeichnet finden, ſo bezieht ſich
der letzte Ausdruck auf die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Lebens der
Kirchenangehörigen, insbesondere aber auf gehörige Pflichterfüllung seitens der
Kirchendiener. Zieht man in Betracht, daß die Kirchendiener dem Territorial-
ſyſtem gemäß im vorigen Jahrhundert vielfach geradezu als Staatsdiener an-
geſehen wurden, so wird man es erklärlich finden, daß die Bezeichnung auf eine
bei den Ft;stsbesnten vorkommende materiell gleichſtehende Einrichtung über-
tragen wurde.

ß Die Bezeichnung Disziplinarſtra fen findet ſich zuerſtin Gönner's
berühmter Schrift über den Staatsdienst ?). Bis dahin iſt sie ſowohl krimi-
taliſéſchen wie staatsrechtlichen Schriftstellern unbekannt. Aber auch Gönner

tſÜLet Usu4uts: vu.t:pahreſs itherHeſhtzprult
Ordnung im Dienste und auf Beſſerung berechnet.“ Daß ſich im Anuſchluſre an
dieſe Aeußerung Günner's die Bezeichnung „Diszip linarſtrafen“ gebildet
hat, iſt bei dem Aufsehen, das Gönner’ s Schrift erregte, nicht unbedingt aus-
geſchloſſen, zumal sich in Bayern die erſten weiteren Spuren ihrer Anwendung
finden. Vollkommentechniſch ist dieselbe dann im bayeriſchen Strafgesetzbuch
 

1) Bei Klein, Grundsätze des peinlichen Rechts, 2. A. 1799, g 71.
?) Gönner, Der Staatsdienſt, aus dem Gesichtspunkte des Rechts und der National-

öükonomie betrachtet. Landshut 1808.
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von 1813, § 439 gebraucht. Seitdem bürgert sie sich immer mehr ein, und
es ſchließen sich ihr die Bezeichnungen ,„Disziplinarunterſuchung,“ ,„Disziplinar-
verfahren“, „Disziplinarvergehen“ an. ;

2. Die Anfänge des Fesmtenthuys ys hit puorerhe über das Entlaſſungs-
recht des Fürſten.

Die erſten Anfänge des modernen Beamtenverhältnisses finden sich um die
Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. Der Zweck der neuen Einrichtung warder,
dem Fürsten gegenüber den unabsſetbaren, ihr Amt vererbenden Lehnsbeamten,
willfährige Diener zu verſchaffen, welche nicht ihr eigenes Interesse, wie die
Vasallen, sondern das seine vertraten. Es lag nahe, diesen Zweck dadurch zu
erreichen, daß in dem Anſtellungsvertrage zwischen Fürsten und Beamten dem
ersteren die Möglichkeit gewährt wurde, den Diener jederzeit, wenn es ihm
beliebte, zu entlaſſen. So finden wir denn in den Bestallungsurkunden, wie
ſie noch Schriftſteller des ſiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts mittheilen,
ſtändig die Formel, der Fürſt solle zur Aufkündigung des Vertrages be-
rechtigt sein, da „uns nicht länger anstünde, ihn in unſeren Diensten zu
behalten“ ), oder der Beamte soll im Amte bleiben „durante beneplacito
nostro seu quamdiu te bene gesseris“ ?). Andiese Formeln knüpft ſich die
berühmte Kontroverse *), was unter dem beneplacitum gemeint sei. Von
alten Zeiten her standen sich hierüber zwei Meinungen gegenüber. Die eine,
unter den deutſchen Juriſten u. a. von Mevius ') und J. H. Böhmer?)
vertreten, deutete es als nudum arbitrium, statuirte demnach für den Fürsten
ein unbedingtes freies Entlaſſungsrecht gegenüber ſeinen Beamten; der einfachen
Entlaſſung, dimissio, welche kraft dieses Rechts erfolgte, stellte sie die schimpf-
liche, depositio. remotio, gegenüber und verlangte für sie die Form des
ordentlichen Strafprozeſſes; m. a. W. die remotio war die Abſezung in Form
des ſstrafgerichtlichen Urtheils, als Strafe für ein begangenes Amtsverbrechen,
dimissio die kraft des landesherrlichen Entlaſſungsrechts verfügte Entlassung,
für die eine beſondere Form und eine Behörde, die über die Rechtfertigung
derselben zu entſcheiden hatte, noch nicht beſtand, die man demgemäß dem
Landesherrn zuſprach. Huldigte man dieſer Ansicht, ſo war ein Disziplinar-
ſtrafrecht zwecklos ); beging ein Beamter einen Fehler, der ein Amtsvergehen
nicht enthielt, den der Fürſt aber für unvereinbar mit der fortgesetzten Amts-
führung hielt, so konnte er über den Beamten forinlos und ohne an die Ent-
ſcheidung einer anderen Behörde gebunden zu sein, die Entlaſſung verfügen.
Dasſelbe konnte er vermöge ſeines unbeſchränkten Entlaſſungsrechts aber auch
ohne daß der Beamte sich eines Vergehens schuldig gemacht hatte. Die andere
Ansicht, welche im Laufe der Zeit, insbesondere auch in der Praxis des Reichs-
kammergerichts, vornehmlich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts die Herrschaft
gewann, verſtand unter beneplacitum das arbitrium boni viri und ſah auch
die dimissio als einen dem Beamten angethanen Schimpf an, zu deſſen Zu-
fügung der Fürst nicht ohne weiteres berechtigt sei, gestand daher demſelben

 

) Sete ud orf, TeutſcherFürſtenſtaat 1636. S.g7. §5.GPGCRIULFUMO# &?Vtvc zwa
S. s:P svigs; decisiones !1, 12. ; ]

s) J. H. Böhmer, diss. de iure principis in dimittendis ministris. 1716.s) Vgl. Sey del, Bayeriſches Staatsrecht Bd. 11I, S. 485.
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. ein Recht der Entlaſſung nur ex gravi et legitima causa zu. Von dieser
Ansicht aus gewinnt jede Entlaſſung schon vielmehr das Ansehen einer, freilich
vom Fürsten ſelbſt verhängten Strafe für eine Verletzung der Dienſtpflicht,
welch letztere allein eine justa causa für die Entlaſſung bilden kann, wenn
auch bei den Schriftstellern des vorigen Jahrhunderts sich weniger der Geſichts-
punkt der Strafe, als der eines Rücktrittsrechts vom Vertrage zeigt.

Den besten Beweis dafür, daß sich das Disziplinarſtrafrecht auf Grund
der Ansicht herausbildete, dem Landesherrn stehe ein Entlaſſungsrecht gegen-
über seinen Beamten nur ex justa causa zu, liefert der Unmſtand, daß, je un-
abhängiger die Stellung des Beamten einem Fürsten gegenüber geſtaltet ist,
deſto eher sich Spuren eines Disziplinarstrafrechts finden.

3. Der Reichshofrichter.

Die Stellung des Reichs h ofrichters, den wir als denältesten Reichs-
beamten im neueren Sinne anzuſehen haben !), denn er war weder mit dem
Amte belehnt, noch mit deſſen Ausübung im einzelnen Falle beauftragt, war
noch eine sehr prekäre. In g 24 des R.A. von 1255 heißt es, derselbe ſolle
am Amte bleiben „ad minus per annum si bene et juste se gesserit“ (,ob
er sich recht und wohl behaltet“). „Der Begriff des Wohlverhaltens“ aber
war, wie Franklin?) zutreffend bemerkt, „wohl etwas dehnbar.“ Dader
König allein über die Amtsentſezung zu entſcheiden hatte, so stand es auch

UufereueUrsturMt qeetbehtlVſecitte!
Königs als unUeoss. Ursache für die Fs vom Amte angeſehen wird.
Es werden auch mehrfach Beiſpiele mitgetheilt, daß in einem Jahre das Amt
des Hofrichters wechſelte.

4. Das Reichskammergericht.

Anders bei dem Reichskammergericht. Schon die Natur eines Ge-
richts der Reichsstände, als einer vielköpfigen Korporatiou, brachte eine größere
Unabhängigkeit in der Stellung der Gerichtspersonen mit sich. Wennfür die
Reichsstände auch die Möglichkeit beſtand, die Kammergerichtsbeamten zu ent-
laſſen, ſo hätte es doch einer aus äußeren und inneren Gründenbederktlichen
Berathung und Beſchlußfaſſung der Stände über die Abſetzung bedurft. Zweck-
mäßiger Weiſe wurde daher die Aufsicht über das Reichskammergericht einer
Visitationskommission übertragen, deren Befugniſſe als eine Art Disziplinar-
gewalt bezeichnet werden können. Diese Kommission übte nicht ein freies
Entlasſungsrecht aus, kraft deſſen ein Beamter des Kammergerichts auch
abgeſetzt werden könnte, ohne daß er ſich eines Verſehens ſchuldig machte.
Sie war vielmehr nur dann befugt „einen jeden Beamten des Reichskammere
gerichts vom Oberen bis zum Unteren hinwegzuſchaffen“, wenn er , ich ſolcher
Visitation oder Reformation weigern und widern oder ſonsſt untüglich bei
ihnen erfunden oder geachtet würde“). Daaber die Thätigkeit der Viſitations-

kommission nur von Zeit zu Zeit ausgeübt wurde, ertheilte zuerſt die Kammer-
gerichtsordnung von 1521 ‘) dem Kammerrichter Vorſchriften, wie er im Falle
 

1) Vgl. Rehm in den „Annalen“ 1884, S. 569 ff.
?) Franklin, Das Reichshofgericht im Mittelalter II, S. 117.
s) Vgl. R.-A. 1530, § 84.
©) K.:G.-O. 1521, Ti. 7: „Von Untüglichkeit der Personen“.
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von „Untüglichkeit“ der Beiſiteer einschreiten sollte. Die Ordnung von 1555!)
hat dieſe Beſtimmungen in etwas veränderter und erweiterter Gestalt über-
nommen. Als Fälle, in denen der Kammerrichter gegen einen Beisitzer vor-
gehen soll, werden angeführt: So Jemand ,im Referiren und Votis nicht
genug gelehrt, geübt und erfahren, oder sonst seines Wesens oder ander Sachen
halben untüglich angeſehen“ wird, analog den Bestimmungen der neueren Ge-
ſeze über die Disziplinarvergehen der Richter. Die Form des Verfahrens,
wenn ein ſolcher Fall vorlag), hat eine große Aehnlichkeit mit dem stufen-
weiſen Beſſerungsverfahren, wie es mehrere deutſche Geseßgebungen in der ersten
Hälfte dieses Jahrhunderts einführten. Zuerst soll der Kammerrichter den also
„untüglich befundenen Beisitzer“ in Gegenwart zweier oder dreier Asseſſoren,
dann, „so ſolches nicht helfen wollte, im Beisein aller Asseſſoren solch’ sein Un-
fleiß, Untüglichkeit und Mängel eröffnen und darauf warnen, mit Anzeig,
daß er laut der Ordnung wider ihn handeln müsſe und er darum ſelbſt auf
Weg’ gedächt und fürnehme, damit ihm und dem Gericht kein Verweis deshalb
entsſtünde. Wo er aber daraufsich nicht beſſern oder das abstellen würde, ſoll
ſolches jederzeit der Kammerrichter mit Rath und Vorwisſen der Beiſitzer, der
Herrſchaft oder Kreis, ſo denselben geordnet gehabt, zu erkennen geben“;
letterer hat dann binnen sechs Monaten das Gericht mit einem andern ,tüg-
lichen Beiſißer zu verſehen“, widrigenfalls das Kammergericht berechtigt ist,
ſich ſelbſt einen Beiſißer auszuſuchen. Cine Einzelbeſtimmung ?), besonders
deshalb merkwürdig, weil auch ſie sich in neueren Gesetzen wiederfindet'), ist,
daß bei Urlaubsüberſchreitung dem Beisſitter „die übrige Zeit an ſeiner Be-
ſoldung abgezogen werden“ soll; der Abzug wird dann unter die anderen
Aſseſſoren vertheil. Weiter enthalten die Kammergerichtsordnungen mehrfach
derartige Beſtimmungen für die niederen Gerichtsbeamten, bei denen ſich auch
„Kerker“ als Strafe der „Ueberfahrung“ der Ordnung angedroht findet.

Auch in den Gerichtsordnungen der einzelnen deutschen Lande finden ſich,
wenn auch ſpäter, ähnliche, zum Theil denen der Kammergerichtsordnungen
nachgebildeteBestimmungen, nur daß die den Gerichten über ihre Mitglieder
verliehene Disziplinargewalt ſich nicht auf die endgültige Entscheidung über
Entlaſſungen erstreckt. So ſchreibt die Mecklenburgiſche Land- und Hof-
gerichtsoronung von 1622, Titel 3 (Von des Landrichters Amt), Abſay 15
dem Landrichter gegen den Vizelandrichter, die Beiſiter und andere „Gerichts-
verwandte“ und Diener die Einleitung eines Beſſerungsverfahrens vor, im
Falle sie ſich „unfleißig, zänkiſch, singular oder mit dergleichen heilſamen
Juſtizien hochſchädlichen Untugenden und Feilen sich erzeigen würden“;
ſchlimmſstenfalls erkennt jedoch der Landrichter nicht ſelbſt die Abſezung, sondern
hat „die Sache dem Herzoge anzumelden, damit wir wider denselben auf vor-
hergehende geſammte Cognition prozediren und verfahren mögen“ '). Absatz 17
spricht von Auferlegung einer Geldstrafe für den Fall der Urlaubsüberſchreitung.

Faſt wörtlich entſprechen denen der Reichskammergerichtsordnung die Be-
stimmungen der (Königlich Schwediſchen) Wismarer Obertribunalsordnung von

!) KG.-O. 1555, Theil 1, Ti. 5.: „Von Untüglichkeit der Beiſißer und wie die ab-
uh Üehen “disziptinarrechtlicher Charakter auf der Hand liegt; vgl. Rehm, Staats-

ünn1% später K.-G.-O. von 1538, § 4; K.-G.-O. 1555, Theil 1,

r TFJ. unten S. 57. . '
s) Vgl. Güstrower Kanzlei-Ordnung von 1669, Theil I, Ti. 2,8 14.
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1657, Ti. 3 !); in Theil II, Ti. 38, § 7 ?) führt sie dann die sogen. „Neglekten“,
eine Art Ordnungsstrafe, ein. Solche „Negligenzstrafen“ scheinen dann mehr-
fach vorzukommen, wenigstens berichtet J. J. Moſer *), daß auch im Branden-
burgiſch-Onolzbachiſchen solche beſtanden haben.

5. Die Theorie. (von Neumann und vonder Becke.)

Die Theorie der vorigen Jahrhunderte läßt die angeführten Bestimmungen
gänzlich unbeachtet. Die zahlreichen Schriften, welche ſich mit dem Staats-
dienſtverhältniſſe beschäftigen, haben ausnahmslos zum Hauptgegenstande die
Frage, ob der Fürst berechtigt iſt, seine Beamten absque justa et legitima
causazu entlaſſen; ſelbſt in dem umfangreichen Werke des Tübinger Proffeſſors
Mylerus ab Elhrenbach, ſeinr „Hyparchologia'), finden wir
nichts, was auf die Staatsdienerdisziplin Bezug hätte, und auch J. H. Böh mer
erwähnt in seiner Schrift „de excessuum poenis't ?), welche ſich ins-
beſondere mit dem Disziplinarstrafrecht der Kirche beſchäftigt, aber doch auch
das Disziplinarrecht der Universitäten und die „domestiea diseiplina“ in
Betracht zieht, die Exiſtenz einer Disziplin über Staatsbeamte nicht. Daß
bei den älteren Schriftstellern die „remotio‘'’ als Strafe erſcheint, darf nicht
irre machen; sie iſt keine Disziplinarſtrafe, ſondern die Kriminalstrafe der
Amtsentſezung, die noch heute als Nebenstrafe, „Entziehung öffentlicher
Aemter“ vorkommt. Bei zwei Schriftſtellern des vorigen Jahrhunderts , bei
Wilhelm von Neumann!)der das Beamtenrecht in ſeinem Privatfürſten-
rechte mit behandelt, und bei Arnold von der Becke’) finden wir Maß-
regeln gegen Staatsdiener erwähnt, denen ohne Zweifel der Charakter von
Disziplinarmitteln zukommt, wenn auch beiden dieſe Bezeichnung noch un-
bekannt und nicht recht zu erſehen iſt, ob sie Disziplinarzwangsmittel oder
wahre Disziplinarſtrafen im Auge haben. Nach Neumann kann der Fürst
kraft des Vertrags und der eingegangenen societas herilis von ſeinem Be-
amten Dienſstleiſtung und. Gehorſam fordern; folgerichtig müßten ihm auch die
Mittel zur Erreichung dieſes Zweckes, wie z. B. obiurgatio, exercitio, casti-
gatio zugeſtanden werden, doch seien dieselben zu beſchränken „ulterius quam
finis intentus postulat, extendendanon sunt“, und zwar genüge zudieſem
Zwecke „vel sola abdicatio, quae proinde summns poenae gradus quae
ministro qua tali infligi potest, haud immerito constituitur“. Bei von
der Becke erſcheint es als Ausfluß des dem Regenten über seine Beamten
zustehenden Oberaufsichtsrechts, kraft deſſen er darauf ſehen kann, daß ein jeder
Beamter seine Dienstpflichten genau erfülle, und das auch „die Aufsicht über
die Privathandlungen der Staatsdiener, insoweit ſie auf die Dienſtverrichtungen
 

! 1) Vgl. die detaillirten Bestimmungen der Pommer'ſchen Hofgerichtsorönung von

61f 4uEt] V:FrtcttrtrW.q).wie sle Urlsuzterat.:
vor jeder Woche, in 'der er ſeine Relation zur Ungebühr verziehen "und zurückhalten wird,
zehn :z!teabctiogenvir unter die Andern erstattet werden;" vgl. die Pommer’ſche

brturuat J. M utt. Uoct der Landeshoheit in Regierungssachen überhaupt. 1772. S. 166.
) Mylerus ab Ehr enbach, Hyparchologia seu de okficialibus, magistratibus

et administris liber singularis. 1678.
°) J. H. Böhmer, Diss. de excessuum poenis, (Exercitationes ad Pandectas III,

p,! )!1§. raagg, Meditationes iuris Principum privati. 1751. P. I., liber HI,

§ rß. der Becke, Von den Staatsämtern und Staatsdienern. 1799. § 55,2.
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und das Wohl des Staates Einfluß haben, enthält“, wenn der Regent einen
Staatsdiener „zu dieſem Zwecke warnet und ermahnt“, oder „wenn dieſe und
andere gelindere Mittel ohne Wirkung bleiben, zur Suspension oder gar zur
Entlaſſung schreitet“. Erwähnt werden mag noch, daß von Neumann die
Kriminaljurisdiktion über Beamte für den Fürsten in Anſpruch nimmt!) unter
den Kriminalstrafen für dieſelben neben der depositio und suspensio ab

doklicio auch temporaria a Principis aula relegatio, captivitas, immi-
nutio salarii et alimentorum aufführt, und daß von der Becke das Straf-
recht mit dem Rechte der Oberaufsicht in nächste Verbindung ſetzt. ?)

6. Die Theorie der delicta innominata ministrorum principis.

Dem unzweifelhaft vorhandenen Bedürfniſſe, die getreue Erfüllung der
Pflichten der Staatsdiener durch strafrechtlichen Schutz zu sichern, kam bei
dem Mangel eines ausgebildeten Disziplinarstrafrechts über Beamte die Theorie
des vorigen Jahrhunderts auf dem Wege zu Hülfe, daß sie alle von Staats-
dienern begangenen Pflichtverlezungen, welche nicht unter die dem gemeinen
Strafrecht bekannten Kategorien von Amtsvergehen gebracht. werden konnten,
als deliota innominata ministrorum principis unter, und zwar
in der Regel arbiträre Kriminalstrafe stellte, und als Sonderstrafen (poenae
propriae), deren Zulässigkeit sie aus der arbiträren Natur folgerte ?), Mittel
zuließ, welche wir heute zu den Disziplinarsſtrafen zu zählen pflegen.

Der Begründer dieser Lehre scheint, wenn sich auch ſchon bei M yler
ab Ehrenbach ') Spuren finden, Auguſt von Leyſer zu ſein, der sie in ver-
ſchiedenen Abhandlungen, welche in seinen „Meditationes ad Pandectas“" ge-
ſammelt sind, insbesondere der „„de veris delictis ministrorum principis?)
und der ,,de poenis ministrorum principis delinquentium?) vertritt. Be-
merkenswerth iſt noch, daß er für die von den höheren Beamten begangenen
Vergehen Kompetenz des Fürsten ſelbſt behauptet ©).

Zu den Anhängern derſelben zählen die Kriminalisten Koch?) und Paul
Kreß'"), welch’ leßterer in ſeiner Schrift über das Beamtenrecht die Amts-
vergehen '’) eintheilt in excessus !!) (französiſch malversations) und delicta
nominata(frz. torkaitures). Erstere charakteriſirt er als violatio kormulae
praeseriptae und unterſcheidet die Fälle, in denen der Beamte sein Amt miß-
braucht (si oklicialis abutitur okticio) und in denen er es vernachlässigt (si
plane non utitur). Unterden letteren führt er neben coneussio, superexactio,
erimen repetundarum und residui auch den Bruch der Amtsverſchwiegenheit
 

) ]. /e. § 401.
B A. a. O.'§ 58:
?) Vgl. Heffter, Lehrbuch des Strafrechts 8 540, Nr.4.
)]. e. eap. RVI1, § NI, Rr. 22.

:) üystuugn strEstrelGedlztiqn&t ad Pandectas) zuerst 1719.

§ zee 80, zuerst 1721; de foro delicti ministrorum Principis. Vgl. Str yk,
de toro ministrorum, Diss. iurid. Hallenses vol. 1, diss. 27. – de N eumann,

b § sUh., institutiones iuris criminalis g 629.
") Kress, diss. de iure oflieciorum et otlicialium. . 1782.. cap. 5.
1% cap. 5, 8 10: »deliecta quae propius otlicia (otlicialium) tangunt. et contra

formulas okficiorum committuntur.«
1!) Der kanoniſche Ausdruck für Disziplinarvergehen, vgl. oben cit.: Böhmer, De

excessuum poenis.
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und unordentlichen Lebenswandel auf. Weiter bemerkt er '), daß die Strafe
der Amtsentſetzung (remotio) in der Regel erſt nach vorgängigen Warnungen
"und anderen gelinderen Strafen verhängt werde, wenn der Beamte un-
verbeſſerlich zu sein ſscheine?). Ö

Scharf durchgeführt erscheint die Eintheilung der Dienſtvergehen der Beamten
in delicta nominata und innominata bei v. Kreittmayr ?’). Während er
zu den ersteren, im Gegenſaße zu Kreß, nur das erimen repetundarum und
das cerimen residni zählt*), versteht er unter „celicta innominata“alles,
was gegen die Instruktion oder Eigenschaft des Amtes per abusum vel non
usum okfkliei zu Schulden gebracht wird, vulgo , Amtsexceß oder malver-
sationes“, wobei er bemerkt, „alle Amtsexzesſe laſſen sich nicht wohl ſspezifiziren“".
Unter den „eigenen Strafen" (poenae propriae) der Beamten finden wir bei
ihm) zuerſt die Versſezung aufgeführt, wenn sie auch nach ſeiner Ansicht,
insbesondere „wenn sie von einem besſeren auf ein schlechtes Amt geschehen
soll, weder rathſam noch gewöhnlich“ iſt.

Fraglich iſt, ob man die delicta innominata als Disziplinarvergehen,
die wegen ſolcher gegen Beamte verhängten besonderen Strafen als Disziplinar-
strafen ansehen kann. Die Entscheidung wird wesentlich davon abhängen, was
man ſelbſt unter Disziplinarvergehen und Disziplinarsſtrafen verſteht. Nun
ſoll nicht geleugnet werden, daß der Zweck der wegen delieta innominata zu
verhängenden Strafen derſelbe wie der von disziplinariſchen war, und daß
materiell die delieta innominata den Disziplinarvergehen, die poenae propriae

den Disziplinarſtrafen entſprachen. Das kann aber nicht genügen. Abgesehen
davon, daß die fraglichen Reaktionsmittel von der damaligen Theorie als
Kriminalstrafen konstruirt wurden, fällt entscheidend ins Gewicht, daß eine
wegen eines delietum innominatum erkannte Strafe die Verhängung einer
Kriminalstrafe wegen desselben Vergehens ausſchloß, während die wahre Dis-
ziplinarſtrafe neben der kriminellen auftreten kann.

Unter den Schriftstellern des neunzehnten Jahrhunderts halten G. J.
Fr. Meister), Grolmann") und Wächter?®) an der Kategorie der delicta

innominata der Beamten und ihrer arbiträren Besirafung feſt. Feuerbach ')
und Martin') dagegen, denenſichMarezoll '"), Heffter ?’)und Schwenken ?)
anschließen, bekämpfen sie lebhaft. Seitdem, insbeſondere aber ſeit dem Ein-
greifen der Gesetzgebung, verſchwindet sie.

 

1) eap. VI, § 5.
?) »Si speciem incorrigibilitatis ostendat.« jf. : z
?) v. Kreittma yr, Anmerkungen acl Codiceem Maximilianeum bavarieum civilem

V, 24. VomBeamtenrecht § 13. ;
.. % Die §gteussie rechnet er zu den gemeinen Vergehen, die superexactio zu den
qlelleta mnominata.

B ;;;

s GTte: Meister, Principia iuris criminalis. 4 A. 1802. 8 342.
") Grolmann, Grundsätze der Kriminalrechtswissenſchaft. 4 A. 1825. § 360.
) PBuüstter. Feſrbtch des römiſch-teutſchen Strafrechts. 1826. § 218.

) deutuuVrutGes sLN. sog. delicta innominata
ministrorum principis haben durchaus keinen rechtlichen Grund."

190) Martin, Heidelberger Rechtsgutachten. 1808. § 17, S. 24.
11) Marez oll, Das ‘gemeine deutſche Kriminalrech. 2 A. 1847. S.331.
1?) Heffter, Lehrbuch des deutschen Strafrechts. § 541.
1351 Schwenken, Die Amtsvergehen, ed. Kulenkamp 1848.
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II. Die Gesetzgebung.

1. Die ältere Geſetzgebung.

Auf dem Boden der Theorie von den delicta innominata ministrorum
prineipis steht unter den Geseßgebungen noch das Preußiſche All-
gemeine Landrecht von 1794. Der vom Beamtenrecht handelnde zehnte
Titel des zweiten Theils desſſelben enthält disziplinarrechtliche Bestimmungen
nur insofern, als er die Formalitäten der Entlaſſung von Verwaltungsbeamten
regelt '), über welche der Staatsrath nach erfolgtem Bericht des Vorgesetzten
mit Stimmenmehrheit entſcheidet, wofern nicht, wie bei den Beamten, deren
Beſtallung vom Landesherrn ſelbſt vollzogen wird, ein auf Entlaſſung oder
Entſeßung lautender Beſchluß des Staatsraths noch der Bestätigung seitens

des Königs bedarf. Auch hier tritt der Gesichtspunkt einer Disziplinar-
beſtrafung gänzlich hinter dem der Auflösung eines Vertragsverhältnisses zurück.
Dagegen finden wir im achten Abschnitt des zwanzigsten Titels des zweiten
Theiles ?) „Von Verbrechen der Diener des Staats“ einmal Verletzuungen der
Dienstpflicht, welche heutzutage nur disziplinariſch geahndet zu werden pflegen,
wie Urlaubsüberſchreitung *) und eigenmächtige Entfernung vom Anmte'),
Inſubordination b), unregelmäßige Lebensart, Spiel, Verſchwendung, Schulden-
machen, niederträchtige Aufführung ?) mit Kriminalstrafen, und zwar mit Geld-
oder Leibesſtrafe '), bezw. mit Amtsentſezung ?) bedroht. Außerdem finden ſich
Strafmittel, wie sie jetzt die Beamtendisziplin verwendet, wie z. B. Warnungen,
Verweise, geringere Geldstrafen dem angedroht '), der sich „geringer Versehen
in ſeinen Amtspflichten ſchuldig gemacht hat," um ,den Beamten zur besſeren
Beobachtung seiner Amtspflichten anzuhalten“, ja es findet ſich eine Art Stufen-
folge; wenn die eben erwähnten Strafen bei ihm keine Besſſerung bewirken,
„ſo iſt er für einen Menſchen anzuſehen, der aus grober Fahrläſsigkeit seinen
Amtspflichten zuwiderhandelt“ "'), und hat dann verhältnißmäßige Geldſtrafe,
Degradation oder Kasſation verwirkt !!). ;

Auf einen völlig andern Standpunkt stellt ſich das b a yriſche Straf-
geſey buch von 1818. Im Gegensatze zum preußischen Rechte überläßt es
alle leichteren Vergehen der Beamten '?) der dienstlichen Ahndung "?). Es hat
mithin die Cxiſtenz eines Disziplinarſtrafrechts zur Voraussetzung, überläßt
die Regelung desſelben aber, wie die offizielle Note bemerkt !*), den Dienst-
 

!) II, 10, 88 98—101, bez. der Richter vgl. Ik, 17, § 99 das. : „Wer einrichterliches
Amtbekleidet, kann nur bei den vorgesſeßten Gerichten oder Landeskollegiis wegen seiner
Amtsführung belangt, in Unterſuchung genommen,bestraft oder seines Amtes entſeßt werden;
vgl. auch die kurpfalzbairiſche Staatsdienerpragmatik vom 1. Januar 1805, abgedruckt als

Uharz sf >! gnate. CEGUI. rafcea,
. U 20UM *qſtetht.
) 355 das.
s) 352 daſ.
s) 363.
1) §8 355. 356.
s 363

)
)
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18 Hiütjedoch den Bruch der Amtsverschwiegenheit. Art. 441.
18) Vgl. auch Art. 440 A.3.
14) Vgl. dieſelbe in den „Anmerkungen zum Strafgeſeßbuche für das Königreich Bayern“.

München 1814, (Feuerbach), III, S. 311. ;

©9
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reglements, weil nach Ansicht ihrer Verfaſſer die Disziplinarstrafen zur Dienſt-
polizei gehören und aus demeigentlichen Strafrecht ebenſo auszuſcheiden sind,
wie die gemeinen Polizeiübertretungen. Dieſer Auffaſſung über das Verhältniß
des Disziplinarstrafrechts zum allgemeinen Strafrecht entſpricht auch die eigen-
thümliche Bestimmung des Art. 439, wo es heißt: „Ein Beamter, welcher in
Ausübung seines Amtes Fahrläſsigkeiten begeht, oder aus Unfleiß oder Leicht-
sinn die ihm obliegenden Amtspflichten vernachlässigt, oder durch unſsittliches
Betragen sich ſeines Amtes unwürdig zeigt, soll, wenn er nach dreimal vorher-
gegangener Disziplinarstrafe von Neuem ſich eines ſolchen Vergehens ſchuldig
hct, vor Gericht geſtellt und mit Degradation oder Dienſstentlaſſung bestraft
werden.“

Wir können mithin die erſte Entstehung des modernen Disziplinarstraf-
rechts in die Zeit zwiſchen 1794 und 1813, also etwa um die Wende des
Jahrhunderts setzen. Die Bedeutung des Disziplinarſtrafrechts beſtand jedoch
zu jener Zeit darin, daß Beamte wegen geringfügiger Verletzungen ihrer Dienſt-

trbUtb§fUrfrbußvhsreſteUrſeüberbfrBerhttnüfebor Stagls:
diener, welches auch das Disziplinarsſtrafrecht in den Kreis ſeiner Bestimmungen

. zieht, das b ay eriſche Staats dieneredikt von 1818'), weder die Dis-
ziplinarstrafe der Dienstentlasſung noch die der Suspension oder Strafverſetzung
kennt; seine Disziplinarvorſchriften bilden gewissermaßen die Unterergänzung
des Art. 439 des Str.-G.-B. Es ſstellt kein Syſtem der Disciplinarvergehen
auf, führt nur beiſpielsweiſe an ?) Fahrlässigkeit, Unfleiß, Leichtſinn und Un-
sittlichkeit. Die Strafen ?) beſtehen in Verweiſeu, Geldbußen, Haus- und Zivil-
arreſt. Jeder Strafe wird bei der Verhängung ein Grad hinzugefügt, als erſte,
zweite, dritte Disziplinarſtrafe, doch können bei jedem Grade mehrere einzelne
Strafen vorgelegen haben, ehe Strafen höheren Grades erkannt werden müssen.
Wareine Disziplinarſtrafe des dritten Grades fruchtlos, so erfolgt Stellung
vor Gericht und Aburtheilung im gewöhnlichen Strafverfahren. Die zur Ver-
hängung der Disziplinarstrafen zuständigen Behörden bestimmt § 13; in g 14')
wird das stufenweise fortschreitende Verfahren geordnet. Die Verhängung von
Disziplinarstrafen ersten Grades erfolgt ohne Förmlichkeit, die der Strafen
zweiten und dritten Grades erfordert schriftliche Vernehmung der sich Ver-
fehlenden und kollegiale Berathung auf schriftlichen Vortrag, die Strafen dritten
Grades können nur vom Staatsminiſterium verhängt werden. Jede Straf-
verfügung wird dem Straffälligen in einer mit Gründen versehenen ſchrift-
lichen Ausfertigung zugestellt. Gegen Disziplinarstrafen jeden Grades ist das
Rechtsmittel des Rekurses zulässig ?).

Das Disziplinarſtrafrecht des bayeriſchen Staatsdieneredikts umfaßt mit-
hin nur die sogn. niedere oder bloß korrektive Disziplin, während die höhere
Disziplin + vgl. Art. VIII der Staatsdienerpragmatik vom 1. Januar 1805 :
„der Verluſt des dienerſchaftlichen Standes (Kaſſation) kann nur nach vorher-
 

) Beilage IX zur Verfasſungsurkunde von 1818; vgl. dazu v. M oy,Bayrisches Staats-
recht Th. 1, Buch 1, A. 2, Abth. 1, Tap. 10, 8 99; Pözl, Bayeriſches Verfasſungs-
recht tf s 204; neueſtens Sey del, Bayeriſches Staatsrecht Bd. III, beſ. S. 504 ff.

s) § 12.
‘) Vgl. dazu auch Hefft er, Ueber Verbrechen und Disziplinarvergehungen der Staats-

und Nrhetziersr im Neuen Archiv des Kriminalrechts. 1838, S. 187.
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gegangener richterlicher Untersuchung und aus der Kraft des Urtheils eines
Juſtizkollegiums erfolgen“ ~ der Kognition der Gerichte überlaſſen blieb. ;

Auf denſelben Grundlagen ruhen das großherzoglich hesſiſche Edikt vom
12. April 1820 !) und das koburgiſche Edikt vom 20. Anguſt 1821 ?), auch
das kurhesſiſche Gesetz vom 8. März 1831 ?), während das badische Staats-
diener - Edikt vom 18. Januar 1819 '), die hannoverſche Amtsordnung vom
18. April 1823’), das königlich ſächſiſche Staatsdienstgeſeß vom 7. März 1835
auch für die Entlaſſung der Beamten ein administratives Verfahren anordnen.

Im Uebrigen habenalle dieſe Gesetze das Disziplinarverfahren als ein
ſtufenweiſe von leichteren zu ſchwereren Strafen fortſchreitendes Besserung -
verfahren geordnet, als deſſen Abſchluß entweder die administrative Dienst-
entſeßzung oder die Stellung vor Gericht erscheint. Bemerkt werden mag noch,

NSSSEESIS
Exemplifikationen hinauszukommen. Dieser Richtung folgen die ineiſten der
ſpäteren Geſeßgebungen, die alle hier anzuführen über den Rahmen unfſerer
uu husstt: ich verweiſe in dieser Beziehung auf Heffter") und
îanngießer ?). ,

2. Die neuere Gesetzgebung.

Einer beſonderen Betrachtung bedarf die Entwickelung des Disziplinar-
strafrechts in Preußen.

Hier waren ſeit Erlaß des Allgemeinen Landrechts verschiedentliche Reskripte,
Kabinetsordres und Geſchäftsanweiſungen ergangen, welche die Disziplinar-
befugniſſe der einzelnen Behörden ordneten. Das Geſez vom 29. März 1844,

betr. das geiſtliche und das Disziplinarsſtrafverfahren gegen Beamte, verſuchte
eine einheitliche Regelung. Aus heute nicht mehr recht erſichtlichen Gründen?)
erfuhr daſſelbe jedoch eine so heftige Oppoſition, daß eine Königliche Ver-
ordnung vom 6. April 1848 es zurückzog. Cine neue, vorläufige Regelung
erfolgte durch die Verordnungen vom 10. und 11. Zuli 1849 über das
Disziplinarverfahren gegen richterliche und nicht richterliche Beamte; diesen
folgte dann die endgültige Regelung in Gestalt der beiden der Hauptſache nach
noch heute geltenden Gesetze: vom ?. Mai 1851, die Dienstvergehen der Richter
und die unfreiwillige Versetzung derselben auf eine andere Stelle oder in den
Ruhestand betr., (Geſ.-Slg. 1851, S. 218 ff.), und über die Dienstvergehen nicht
richterlicher Beamter, die Versetzung derselben auf eine andere Stelle oder in den
Ruhestand vom 21. Juli 1852 (Geſ.-Slg 1852, S. 465 488'9). Zu dem

") § 24 f.
2) f ;

s V.veitter a. a. O. S. s6; vgl. dazu: Schwenken, die Amtsvergehen, ihre
Unterſuchung undBeſtrafung im disziplinariſchen und gerichtlichen Wege nach gemeinem und
beſonders kurhessiſchem Rechte, erste (einzige) Abtheilung. Herausgeg. von Kulenkamp,

Fal 1848. dazu Schenkel, badiſches Staatsrecht in Marquardſen's Handbuch des
öffentlichen Rechts I11, 3, S. 22. (Ein neues Gesetz iſt in Vorbereitung).

5) Vgl. Spangenberg zu Strubens rechtlichen Bedenken. 8. Aufl. II, 144.

§ üg:>éit hz:tSut.Uist;S.hagget und Kirchen-
diener. Neues Archiv des Kriminalrechts. N. F. 1858, S. 424 f.

s) Kanngieß er, Das Recht der deutſchen Reichsbeamten. (Kommentar) 1874. S. 18 f.
, 9 Heffter, N. A. 1853, S. 424. 25.

10) Kommentar von F. Se y del. Berlin 1883.
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ersteren erging unter dem 26. März 1856 eine Novelle, welche die Sus-

pension vom Amte als Strafe abſchaſſte und statt derſelben die Versetzung an

ein anderes Amt von gleichem Range aber minderem Einkommen einführte,

wie sie das andere Geſez in § 16 sub 1 hatte. Am 28. September 1867
wurde die Geltung der beiden Geſeße auf die Beamten der neuerworbenen
Landestheile ausgedehnt (Geſ.-Slg. S. 1613); eine Novelle vom 9. April 1879

(Geſ.-Slg. S. 8345) brachte ſie mit der neuen Gerichtsverfaſſung in Einklang,
ohne jedoch an den prinzipiellen Grundlagen zu ändern.

Die erwähnten preußiſchen Geſeße bilden einen Markstein in der Geschichte
der Disziplinargeſetzgebung; einmal, indem sie das Verhältniß der öffentlichen

Strafgewalt zur Disziplin nach franzöſiſchem Vorbild unter den deutſchen

Geſetzgebungen zuerſt in der Weiſe regeln, daß beide Funktionen ſelbſtändig neben
einander bestehen und wegen derſelben Thatſachen konkurriren. Das Straf-

verfahren geht dabei zeitlich dem Disziplinarverfahren vor, und es iſt das letztere

während Anhängigkeit des ersteren einzustellen. Weiter zeichnen ſich die beiden

preußiſchen Gesetze dadurch aus, daß ſie Kategoriſirung und Spezialiſirung
der Dienstvergehen vermeiden und jede Verlegung der Pflichten, welche dem

Staatsdiener durch ſein Amt auferlegt werden, als Disziplinarvergehen be-

zeichnen, ausdrücklich den Fall einſchließend, daß der Beamte ,sich durch
ſein Verhalten in oder außer dem Amte, der Achtung, des Ansehens oder des

Vertrauens, die sein Beruf erfordert, unwürdig zeigt“ "). Sie treten demnach

: Feztſas zu der durch das badiſche und ſächſiſche Geſet charatteriſirten

Richtung. !

Das preußiſche Vorbild wurde ausschlaggebend. Schon im nächſten Jahr-

zehnt folgten ihm mehrere Landesgeſeße, und das Reichsbeamtengeſeß vom

31. März 1873?) baute bei geringen Veränderungen im Einzelnen das Dis-
gziplinarstrafrecht auf der nämlichen Grundlage auf. Demgemäß ist eine

Chardkteriſirung dieſes letzten unzweifelhaft höchſt bedeutungsvollen Gesetzes für

den historiſchen Theil unserer Untersuchung nicht nothwendig; eingehende Be-

handlung des in ihm enthaltenen Rechtsſtoffs bleibt dem dogmatiſchen Theile

t vorbehalten. Endlich haben sich mehrere Geſetzgebungen der älteren Richtung
nach Erlaß des Reichsbeamtengeſeßes zu einer Abänderung der Disziplinar-

bestimmungen veranlaßt geſehen und die Materie im Anſchluſſe an das Reichs-

recht neu geregelt, theils durch Erlaß neuer umfassender Beamtengesſetze, wie

dies von den größeren Staaten insbesondere in Württemberg unter dem 28. Juni
1876 geschehen ist?), theils durch Erlaß von Nachtragsbestimmungen, wie dies

Sachſen am 83. Juni 1876 that ‘). Was das Disziplinarsſtrafrecht für richter-

liche Beamte angeht, so hat die Einführung des deutſchen Gerichtsverfaſſungs-

ttt~Ut109u eiterhtat(enStatt!ctnt
niſſe über die Unabhängigkeit der Gerichte und die Unabsetbarkeit der Richter,
nothwendig gemacht, wobei man ſich im Wesentlichen an das preußiſche Gesetz

 

1) Preuß. Geseße von 1851, § 1; von 1852, $§ 2.
?) Gesſet, betreffend die Rechtsverhältniſſe der Reichsbeamten. Kommentare von Kann-

gi eßer, Das Recht der deutſchen Reichsbeamten, Berlin 1874;. v. Zedlitß-Neutirch,

Berlin 1874; Thu dichum, „Annalen“ 1876, S. 265 ff.
3) Vgl. Sarwe y, Staatsrecht des Königreichs Württemberg II, S. 262 fê.; Gaupp,

DasStaatsrecht des Königreichs Württembergin M arquardſen s Handbuch d. O. R. U1,2 S.96.

2 E za Leut ho ld, Das Staatsrecht des Königreichs Sachſen bei MarquardſenII,
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anſchloß. Andere Staaten, so Preußen, konnten sich damit begnügen, die Dis-
ziplinarbehörden der neuen Gerichtsverfaſſung entſprechend zu bestimmen.
Letzteres war auch zum Theil in Betreff der nichtrichterlichen Beamten ge-
boten, wegen Betheiligung von Gerichtsmitgliedern an der Disziplinar-
gerichtsbarkeit. Die Revision erstreckte sich dann öfters auch auf das Dis-
ziplinarsſtrafrecht ſelbſt, das den modernen Prinzipien entſprechend umgebildet
wurde. Cine Aufführung aller dieser Gesetze iſt für unſere Zwecke entbehrlich
und verweiſe ich in dieſer Beziehung auf Georg Meyer, Lehrbuch des
deutſchen Staatsrechts (2. Aufl., S. 408 ff.). Für die dogmatische Betrachtung
genügen die preußiſchen Geſeßze und das Reichsgeſetz, und nur, woſich in
anderen Geſeßen bemerkenswerthe Abweichungen finden '), wird eine An-
führung derſelben erwünſcht erscheinen. Erwähnt werden mag nur noch, daß
in den Reichslanden Clſaß-Lothringen für die nichtrichterlichen Beamten mit
einzelnen Ausnahmen das Reichsrecht durch Geſeß vom 23. Dezember 1878 )
eingeführt, für die Richter aber noch das franzöſiſche Recht in Geltung ist?),
Geſet vom 20. April 1810: Sur l'organisation de l'ordre judiciaire et.
de l’administration de la justice und Dekret vom 1. März 1852: Sur la
mise à la retraite et la discipline des magistrats. Titre II, de la dis-
“4]ſiGs: mit einzelnen durch Art. 4 des angeführten Geseßes bestimmten
enderungen.

UI. Die ältere Literatur.

1. Bis Heffter.

Dem Stande der Gesetzgebung entſprechend beginnt etwa um die Wende
des Jahrhunderts auch die Theorie, die Disziplinargewalt des Staates über
ſeine Beamten in den Kreis ihrer Betrachtung zu ziehen.

Im Folgenden ſoll nun der Versuch gemacht werden, die verschiedenen
Ansichten aufzuführen, welche über Begriff und Berechtigung der Disziplinar-
ſtrafen, über die Begründung der Disziplinargewalt und ihr Verhältniß zur
staatlichen Kriminalstrafgewalt, sowie über den Begriff der Disziplinarvergehen
der öffentlichen Beamten und deren Scheidung von den gemeinen Vergehen
hreh den Amtsvergehen insbesondere im Laufe der Zeit aufgestellt
worden sind. f

Bezüglich der älteren Literatur iſt noch darauf hinzuweisen, daß die
Aeußerungen der Schriftſteller mehrfach nur gelegentliche ſind und daß sie
demgemäß ihre Ansicht oft ohne eigentliche Begründung, insbesondere ohne
nähere Berückſichtigung anderer Auffaſſungen darlegen, indem sie ſich weder
offen an eine von Anderen bereits geäußerte anschließen, noch den Gegensatz,
in dem sie zu ihnen stehen, betonen, weiter noch darauf, daß sich die Einzelnen
keineswegs über alle hier in Betracht kommenden Fragen äußern, vielmehr oft
nur die eine oder die andere berühren. Auch iſt zu bemerken, daß die recht-
liche Natur des Beamtenverhältnisſſes, welche naturgemäß für die hier zu be-
handelnden Fragen in Betracht kommt, zu jener Zeit noch sehr versſchieden
 

") Wie z. B. im “yrs.Fizziptiuargeies für richterliche Beamte vom 26. März 1881.

s b:]suuutleré ut 23. FCmbters.t Üont, das Staatsrecht von
fit Elſaß-Lothringen in Marquardſen's Handbuch des Ö. R. II, 1, S. 252; Kanngießer,

Recht der Reichsbeamten. 1874. (Im Anhang) S. 337.
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aufgefaßt wurde, wofür ich des näheren auf die Schrift von Reh m !) ver-
weiſe, thut jedoch auf Berückſichtigung der einschlägigen Ansichten ganz ver-
ichten zu können.
fu Der erſte Schriftsteller über das Beamtenrecht, der die Möglichkeit er-
ürtert, Beamte wegen begangener Dienstvergehen mit leichteren Strafen, ohne
vorhergehende förmliche Unterſuchung, zu belegen, iſt Günner ?). Er führt
einmal den Zweckmäßigkeitsgrund ins Feld: „Was ſollte aus der Staats-
verwaltung werden, wenn die Regierung bei jedem leichten Verweiſe vorher
eine förmliche Untersuchung anstellen müßte,“ ~ und weiter den Rechtsgrund:
„DODhnehin iſt der Gesichtspunkt ſolcher kleineren Strafen mehr disziplinariſch,
mehr auf Erhaltung der Ordnung im Dienste und auf Beſſerung berechnet;
dem Staatsdiener entgeht hierdurch in ſeinen Rechten nichts, und ihm bleibt
allemal vorbehalten, gegen unverdiente Verweise in einer beſcheidenen Artſich
zu rechtfertigen." Dagegen erklärt er für solche Vergehen und ,ſolche Strafen,
welche für die Rechte des Staatsdieners von Bedeutung ſind und die dis-
ziplinariſche Eigenſchaft nicht an sich tragen“, Unterſuchung und Entscheidung
der ordentlichen Gerichte für nothwendig. Es sei ein „Jrrthum ?), wenn man
den Dienstverluſt*) allemal als Strafe ansehe, wo er nur eine natürliche
Folge des Verhältnisses iſt, in welches der Staatsdiener ſich durch ſein pflicht-
widriges Verhalten geſetßt hat“; der Staatsdiener verliere ſein Amt nur „wegen
der Unvereinbarkeit seiner Handlungen mit dem ferneren Staatsdienſt. “

Nach Menz ?) iſt eine Disziplinarunterſuchung in Bezug auf öffentliche
Staatsdiener im Gegenſatß zu einer kriminellen in keiner Weiſe durch die
Existenz eines Verbrechens bedingt; sie iſt „eine Prüfung der geſammten Amts-
verhältniſſe oder der Verhältnisse eines besonderen Geſchäftszweiges eines Be-
amten“ , alſo mehr eine Art Visitation; ein „Ausfluß der höheren Polizei“ ;
ihre Einleitung gründet sich auf die besondere Verantwortlichkeit der Staats-

. diener in Bezug auf ihre Amtshandlungen und das dem Staate deshalb zu-
ständige Aufsichtsrech. Disziplinar- oder Ordnungsstrafen, zu denen er
Degradation und Dienstentlaſsung nicht zählt, erſcheimen neben der Verſezung
z1s Felgen einer durch eine ſolche Disziplinarunterſuchung zu Tage gekommenen

achläſsigkeit.
yl J. Fr. Meister®) bemerkt, die Kriminalſtrafe ſei zu unterſcheiden:

„a Poena naturali et a castigatione eni affinis est, simul tamen naturam
verae poenae participat, poena disciplinaris, ferner, daß in causa dis-
ciplinari ein processus inquisitorius summarius Anwendung finde.

Bei Feuerbach’), der augenſcheinlich von einer rein privatrechtlichen
Auffaſſung des Beamtenverhältniſſes ausgeht, werden die Disziplinarſtrafen
gegen Beamte charakteriſirt als „privatrechtliche Folgen der Amtspflicht-
 

s) H. R ehm, Die rechtliche Natur des deutſchen Staatsdienstes nach deutschem Staats-
rechte hiſtoriſch-dogmatisch dargestellt: „Annalen“ 1884, S. 565 ff. ;. 1885, S. 65 ff.

N. Th. Gönner, Der Staatsdienst aus dem Gesichtspunkte des Rechts und der
etiogolstettätteUtteactst Landshut 1808. S. 213. 214.

. . ).; ; j

s ? hcEPs...en über die gegen öffentliche Beamte geführte Disziplinar-
unterſuchung und ihren Unterſchied von der Generalunterſuchung. Im NeuenArchiv des

tus; u. 1818.EUT"ti SlULei communnis. 6.. .A. *

1829: BF?"t Lehrbuch des peinlichen Rechts. § 477.
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verletzung, zu beurtheilen nach der Natur des Dienſtvertrags, sowie nach dem
 eigenthümlichen Weſen des besonderen Amts und der damit verbundenen In-

truktionen“.
; Martin!) rechnet die Disziplinarſtrafen zu den Polizeiſtrafen und mit
ihnen zu den Kriminalstrafen, wozu er bemerkt: ,dieſe ſchwankende Benennung
iſt wohl aus dem kanoniſchen Recht hergenommen und erweitert. “ :

Nach Weiler's ?) Ansicht kann es „nur ausnahmsweise, wie Polizei-
vergehen von den Kriminalgerichten ausgenommen sind, der Dienſtbehörde
vorbehalten bleiben, geringere Dienstvergehen von Beamten zu beurtheilen
und zu bestrafen“. Dieses relative Maß bedürfe jedoch poſitiver Bestimmung
und, wo dieſe fehle, bestehe die Regel, daß der Diener, wenn er wegen Dienst-
vergehen zu strafen sei, vor die Gerichte gestellt werden müsse.

Pfizer ?) begründet die Zulässigkeit der Verwaltungsjuſtiz in Disziplinar-
ſachen damit, daß dieselbe es mit Subjektionsverhältniſſen zu thun habe '), zu
leßteren gehöre auch das Recht der aufsehenden Gewalt?), und bei dieſer
„kommen vorzüglich die Verhältnisse der Staatsdiener in Frage“, denn das
Beamtenverhältniß iſt zwar ein reiner Privatvertrag, aber der Staat behält
ſich das Recht der aufsehenden Gewalt vor!).

Nach der Ansicht eines ungenannten Verfassers’) iſt einerseits die Auf-
faſſung irrthümlich, als ob „der Regent und dieser durch die oberen Staats-
behörden eine Strafjurisdiktion über die Staatsbeamten in dieser Eigenſchaft
ausübe und nach erfolgter Bestätigung einer Disziplinarſtrafe durch die höchste
Staatsſtelle ebenſowohl formelles Recht vorliege, als bei einem in letzter In-
ſtanz nicht abgeänderten Erkenntnisse einer mit der Strafrechtspflege beauftragten
Behörde“; denn die Mehrzahl der Dienstverletzungen, bezüglich deren die Dis-
ziplinargewalt thätig werde, falle nicht unter ein Strafgeſeß, und ein solches
ſetze die Ausübung einer Strafrechtspflege unbedingt voraus, aber auch, wenn die
Diensſtvergehen unter ein Strafgesetz fielen, würde die Disziplinargewalt letzteres
nicht anwenden können, soweit nicht die mit ihrer Ausübung beauftragte Be-
hörde auch als richterliche Stelle für ſolche Vergehen besonders konstituirt wäre.

Andrerseits könne man auch nicht das Verhältniß des Staatsdieners zur
Staatsgewalt dem des Geſsindes zum Dienstherrn oder des Kindes zur väter-
lichen Gewalt analog behandeln und aus dem daraus folgenden mäßigen
Züchtigungsrechte das Recht zur Disziplinargewalt herleiten.

Es sind vielmehr seiner Ansicht nach zwei Fälle zu unterscheiden. Ent-
weder die Dienstverlegung unterliegt einem Strafgeseße nicht, oder es wird
ein solches übertreten.

Im ersteren Falle stelle ſich die Verhängung einer Disziplinarsſtrafe ihrer
rechtlichen Natur nach dar als Realiſirung einer Zwangsmaßregel, angewandt .
wegen ſchon eingetretener (!) oder zu befürchtender Dienstverlegung. Bei Ueber-
nahme des Staatsamts habe der Staatsdiener Erfüllung seiner Pflichten ver-
ſprochen; wenn er dem nicht nachkomme, müſſe er zur Erfüllung gezwungen
 

1) Martin, Lehrbuch des Kriminalrechts. 1825. § 95, Nr. 14 (S. 220).
?) Weiler, Ueber Verwaltung und Justiz. 1826. § 30.
. ſfizer. Ueber die Grenzen zwiſchen Verwaltungs- und Civiljustiz. 1828.

') S. 168. e: |
") in Elv ers und Bender, Allgemeine juristische Zeitung. 1829,Montag, den 28./11.,

S. 57-59: „Ueber die rechtliche Natur der Disziplinarstrafen“, unterzeichnet L. W.
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werden können; da es sich nicht um ein rein privatrechtliches Obligations-
verhältniß handle, vielmehr der Staat in hoheitlicher Qualität handelnd auf-
trete, könne er seine Rechte ohne gerichtliche Mitwirkung geltend machen, da
ferner hier Handlungen Gegenstand der Exekution seien, welche nicht durch
andere verrichtet werden können, ſo müsse sie hier durch Androhung von Strafen
in Gang gebracht werden; ein Gegengewicht gegen Willkür bilde, daß der Be-
amte den Schutz der Gerichte in Anspruch nehmen könne, wenner durch rechts-
widrigen Zwang Schaden am Vermögen oder ſonsſtige Nachtheile erlitt, um
Entschädigung zu erlangen.

Im anderen Falle, wenn ein Strafgeſet übertreten ſei, „würde anſich
der Thätigkeit der Disziplinargewalt nur die Anklage und Vorgerichtstellung
des Beamten zufallen“ ; da aber die Stellung vor Gericht „bei jeder vergleichs-
weiſe geringen aber an und für sich strafbaren Dienstverlezung das Anſehen
des Dienstes ſchädigen würde, ,so erſcheint es recht- und zweckmäßig, wenn
die Disziplinatgewalt ſich begnügt, korrektoriſche Maßregeln“ anzuwenden, die
ebenfalls als Disziplinarstrafen bezeichnet werden. ,Die Rechtmäßigkeit beruht
auf dem zu vermuthenden Einverſtändniß des Beamten, lieber korrektoriſchen
Zwang zu dulden, als der Strenge des Strafgeſetzes anheimzufallen“. Der
ſich Beſchwerterachtende könne immer noch Stellung vor Gericht verlangen!).

Sollte diese dem Beamten in einem der beiden Fälle verſagt werden,
würde ihm nach Art. 29 der Wiener Schlußakte Beſchwerde an die Bundes-
versammlung wegen Juſtizverweigerung zuſtehen.

Pfeiffer?) führt als „wesentliche uud erſchöpfende Merkmale“ des Be-
griffs der Disziplinarſtrafe auf: „Erstens, daß der zu beſtrafende Gegenstand
ein Dienstvergehen oder eine Verlegung von Amtspflichten sei, zweitens, daß
die beſtrafende Behörde in dem Verhältniß eines Amtsvorgesetten zu dem
Bestrafenden stehe, drittens, daß die Strafverfügnng sich innerhalb der Grenzen
der amtlichen Wirksamkeit einer Staatsverwaltungsbehörde halte." Unter
Disziplinarſtrafen im engeren Sinne verſteht er nur die, welche ſich, wie ſolches
die eigentliche Bedeutung einer Strafe überhaupt erfordere, als Zufügung des
in einem Strafgesetze auf deſſen Uebertretung angedrohten Uebels darstellen.
Eine andere Klaſſe von Disziplinarſtrafen führe diesen Namen nuruneigentlich,
komme jedoch unter demſelben beinahe häufiger vor als die eigentlichen. Es beſtehe
solche in der Realisation der als bloßes Zwangsmittel zur Erfüllung der Dienst-
obliegenheiten eines Beamten von ſeinem Vorgeſeßzten angedrohten Nachtheile.
Als dritte Rubrik fügt er hinzu die Disziplinarſtrafen *), welche in Fällen
verhängt werden, „wo von bloß abhaltenden Zwangsmitteln nicht mehr die
Rede sein kann“ , die Verwaltungsbehörde aber, obgleich ein Strafgesetz nicht
übertreten iſt, den begangenen Dienſstfehler nicht ungerügt laſſen will; dieselbe
sei jedoch nur zur Zufügung solcher Uebel befugt, welche, wie z. B. Verweise,
ihre Wirkung nur im Innern des Dienſtverhältnisses äußern; ſchon die Er-
kennung von Geldstrafen erklärt er für unrechtmäßig.

 

1) Zuſtimmend Pfeiffer, Prakt. Ausführungen II, 403; nach Kulenkamp und
Schwenken, Die Amtsvergehen S. 16, 17, kann der Beamte nur zuerſt die Unzuſtändigkeit

achen.
hellent ehen.. Praktiſche Ausführungen aus allen Theilen der Rechtswissenſchaft: „Ueber
Trennung von Juſtiz und Verwaltung“. Theil III. 1831. S.401ff.

s) „Deren Exiſtenz und Zweckmäßigkeit, auch wo sie nicht in Partikulargeſeßen be-
gründet iſt, ſich nicht in Abrede stellen läßt.“
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Die Disziplinargewalt wird begründet durch den wesentlichen Zuſammen-
hang mit dem Verhältniß der Unterordnung, in dem der Beamte ſich zu
ſeinem Vorgesetzten befindet und vermöge deren letzterer ihm gegenüber zur
Anwendung jeder Maßregel befugt iſt, die zur Sicherung der pünktlichen
Erfüllung der ihm obliegenden Amtspslichten erforderlich wird.

2. Die Ausführungen Heffter's.

Die bedeutendste Förderung der Lehre von der Disziplinargewalt brachten
die Arbeiten Heffter's !). Durch den vergleichenden Hinweis auf das Vor-
kommen einer Disziplinargewalt in anderen Verhältniſſen als dem des Staats-
dienſtes, insbeſondere aber. durch die gründliche Durcharbeitung des ihm vor-
liegenden Gesetzgebungsmaterials hat er ſeinen Nachfolgern die Wege geebnet.

Bemerkenswerth iſt, daß er auch die Degradation auf einen geringeren
Posten und die völlige Amtsentsezung mit Verluſt des Ranges und der Dienst-
einkünfte als „Mittel der höheren oder reinigenden Disziplin“ unter die Dis-
ziplinarſtrafen zählt, wenn er ihnen auch durch eigenthümliche juristiſche Kon-
ſtruktion eine Sonderstellung einräumt. Den Gegensatz bilden die „Mittel der
niederen oder bloß korrektiven Disziplin“: Ermahnungen, Verweise, Geldbußen
(„nicht selten Ordnungsstrafen genannt“), zeitliches Gefängniß von kürzerer
Dauer mit oder ohne Entziehung der Amtseinkünfte ?). „Von wirklichen Strafen
unterscheiden sich alle Disziplinarmittel, theils durch den Grund, theils durch
den Zweck der Zuerkennung, indem die öffentlichen Strafen ein wirkliches Ver-
brechen, diese eine Irregularität oder einen Exzeß vorausſeßen, und indem
sie nicht zur öffentlichen Genugthuung, sondern nur zur Sicherung und Rein-
erhaltung des Staatsdienstes dienen sollen, daher auch keine öffentliche Voll-
ziehung unter Auffallen erregenden Formengestatten“ ?). Als Zweck der niederen
Disziplin betrachtet er, „die angestellten Staatsdiener immerdar zu ihrer
Schuldigkeit, allenfalls durch geeignete Zwangsmittel anzuhalten“ *). Die Mittel
der niederen Disziplin werden von ihm jedoch nicht als Zwangsmittel kon-
ſtruirt, wenn er auch die in den Geſeßgebungen mehrfach vorkommenden, von
ihm jedoch nie als Disziplinarſtrafen bezeichneten Exekutionsmittel mit unter
die niedere Disziplin stellt. Vielmehr wird jenen ein eigenthümlicher Charakter
vindizirt als einer Art von Erziehungsmitteln, nach Analogie der römiſchen
nota censoria und multae dictio, sowie der censurae oder poenae medi-
einales des kanoniſchen Rechts. Nur in der äußeren Erscheinung, nicht im
inneren Wesen könnten ſich dieselben den wirklichen Strafen annähern; ihre
Anwendung stehe dem Staate neben ſeinem Strafrechte, gleichwie im Familien-
verhältniſſe zu, wenn Erziehung und Besſſerung der Einzelnen in den Kreis
der Staatszwecke gezogen sei, oder besondere freiwillige Untergebung den
Staat dazuberechtige.

Dagegen hat es ') die Anwendung der höheren Disziplinarmittel mit
der Frage zu thun, „ob ein Staatsdiener die Vorausſezungen und Bedingungen,
unter welchen ihm das Amt übertragen ward, nicht erfüllt habe, sodaß nun
der Staat berechtigt ſei, das bestehende Dienſtverhältniß gänzlich aufzuheben
 

!) Heffter, angef. Aufsäße im Neuen Archiv des Kriminalrechts. 1833. S. 48 ff.
S. 155 f. Neue Folge 1853, S. 422 f.

“ *) N. A. 1833, S. 80.

9) Das, S. 18.
s) N. A. 1838, S. 177. 178.
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oder doch das jetzige zu verändern." Diese Frage ſei aber lediglich eine Juſtiz-
ſache und zwar eine Sache der Hiviljuſtiz '); denn die Frage betreffe die recht-
mäßige Auflöſung, wenn auch nicht eines Vertrages, doch gewiß eines bona
lide eingegangenen Quasikontraktes und dies sei ebenſoſehr causa civilis, als
die Entfernung eines Tutors oder Kurators propter suspiciones, solange das
Verfahren desſſelben nicht zu einer kriminellen Ahndung geeignet sei. Den
Widerſpruch, in dem sich ſeine Ansicht mit den gesetzlichen Bestimmungenbe-
findet, ſucht Heffter dadurch auszugleichen, daß er annimmt, die Gesetzgebung
habe aus Zweckmäßigkeitsgründen, ,bei der Dringlichkeit der Entscheidung“, um
„Die Weitläufigkeiten und Förmlichkeiten des gucu oder auch ſelbſt des
ſummariſchen (bürgerlichen) Prozeſſes, welcher so sehr in die Länge gezogen
werden kann“, zu vermeiden, die Fälle der höheren Disziplin der Kriminal-
jurisdiktion überlassen.

Die Disziplinargewalt des Staates über ſeine Beamten im All-
gemeinen begründet Hefster ?) damit, daß in der Staatshoheit nicht nur das
Recht der Anordnung der Staatsämter und Besetzung derselben, ſondern auch
eine beſtimmte Disziplinargewalt enthalten sei, „welche sich sowohl auf das
Oberaufsichtsrecht als auf die Rechte der anordnenden und vollziehenden Ge-
walt gründet, eine Gewalt, welche theils die Dienstverwaltung der Einzelnen
inſpizirt und kontrolirt, theils aber auch diejenigen Maßregeln zutreffen hat,
welche in Ansehung der Staatsdienste für das gemeine Beſte (für die Staats-
zwecke) nöthig und gerecht sind.“ "

Die Kompetenz der Verwaltungsbehörden zur Kognition und Verfügung
über alle im Verhalten des Staatsdieners liegenden Gründe, welche vorerſt
nur die Anwendung von Besſerungs- und Zuchtmitteln nöthig machen, und
zu dieſer Anwendung ſelbst iſt ihm ,eine Attribution, die aus der Herrendienſt-
gewalt fließt, gleichwie das Züchtigungsrecht des Familienvaters aus der haus-
väterlichen Gewalt; es ist ein Privatrecht des Staats, dem sich der Diener
bei Eingehung des Dienſtverhältnisses stillſchweigend unterwirft, kein allgemeines
Recht der ganzen Staatsgemeinde wie das Strafrecht“.

Die Disziplinarvergehencharakteriſirt Heffter als „Jrregularitäten
und Cxzeſſe“ ‘) und begreift darunter ?) jede Kontravention der Staatsdiener

sitvelucatto J)t.tume:vurau Vzutu fizi
gehung bestimmter, in den Gesetzen aufgeſtellter Verbrechen“ noch in unendlich
vielen Beziehungen schuldig machen können, und zwar entweder : 1. Durch
Nichtbeobachtung allgemeiner Pflichten, die sich auf den Stand der Staatsdiener
überhaupt beziehen und wozu insbesondere eine der Würde des Dienstes an-
gemessene Lebensart gehört; 2. durch Nichtbeobachtung ſpezieller Dienstpflichten,
welche aus der Instruktion oder Natur des beſonderen Dienſtverhältnisses fließen;
3. durch Ueberſchreitung der Grenzen der amtlichen Dienstbefugniſſe, oder endlich
4. durch die Wahl und den Gebrauch ungeeigneter, unzuläsſiger Mittel in der
Ausführung des Amtes, welche beiden letzteren Arten er mit excessus in modo
ofklieii bezeichnet wiſſen will. Sind einzelne bestimmte Verletzungen der Dienst-
 

!) Soweit eben die Partikulargeseße nicht die Verwaltungsbehörde für zuständig er-
kitten. ſtsthts Entscheidung verlangten. ;

9

) | u1813 S. 13.18.
af. S. 72.
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pflicht durch verbindliche Strafrechtsnormen in einem Staate mit Strafe be-

droht, so stellen sie sich als „Dienstverhrechen dar“').
Des weiteren wird anerkannt ?), daß, wenn ein Beamter ein gemeines

Vergehen in unmittelbarer Verbindung mit seinem Dienstverhältniß begeht, in

der Regel „mit der Strafe des Verbrechens die Verleyung einer allgemeinen

oder beſonderen Dienstpflicht konkurrirt", und nach faſt allen Geſeßgebungen

„an dem Staatsdiener eine Irregularität begründet“; daher müſſe in den meiſten

Fällen das Verbrechen mit Dienſtverluſt, ja mit Unfähigkeit zu ferneren Staats-

ämtern belegt werden; auch hält er es für möglich ?), daß eine gemeine Strafe

mit einer Dienstſtrafe konkurrire ‘), findet aber die Rechtfertigung einer solchen

Strafenkonkurrenz nur in der dem Richter, der arbiträre Strafmaße zur

Verfügung hat, gewährten Befugniß.
Bei der Frage), ob der Verwaltung, wenn aus einem richterlichen Urtheil

über einen Beamten keine für deſſen Dienstverhältniß nachtheilige Folge fließe,

nichts deſtoweniger noch das Recht zustehe, von ihren Disziplinarbefugniſſen

im Intereſſe des Dienstes Gebrauch zu machen, unterſcheidet er zwei Fälle.

Hat das Strafverfahren zu einer Freiſprechung geführt, so „kann schwerlich

geleugnet werden, daß, wenn das Benehmen des Staatsdieners wenigstens aus

dem Gesichtspunkte der Disziplin die Anwendung einer Disziplinarmaßregel

rechtfertigen mag, den Rechten der Verwaltung in dieser Beziehung nicht prä-

judizirt werde, es müßten denn die Disziplinarbefugniſſe den Gerichten mit

übertragen ſein“! It dagegen der eines Verbrechens angeklagte Staatsdiener
zwar mit Strafe, jedoch nicht mit einer Strafe am Dienst und namentlich nicht

mit Dienstentlaſjung belegt, der Verwaltung erſcheint aber solches im Interesse
des Staatsdienſtes ungenügend, so „fällt es gewiß schwer, ein weiteres Ein-
ſchreiten der Verwaltung unbedingt recht und billig zu finden, wie sehr man auch die

Selbständigkeit derſelben gegen die Juſtiz in Schuß nehmen mag“. Dasrichterliche

Urtheil, alſo auch ein Akt der Staatsgewalt, erkläre die ausgesprochene Strafe
für geſetzlich zureichend. „Eine Verstärkung derſelben durch andere Nachtheile,

die nichtnothwendig oder nach der Natur der Sache aus der Strafe folgen,

und vorzüglich durch solche Nachtheile, die ebenfalls dem Strafenſyſtem an-

gehören, wie es ſelbſt mit den meisten niederen Disziplinarmitteln doch in

ellectu der Fall ist, widerſpricht den bisher angenommenen Grundſätzen des

Rechts und der Billigkeit.“ Zwar müsſſe man der Verwaltung die Anwendung

von Besſſerungsmitteln an sich zugeſtehen, doch komme hiebei in Betracht, daß

die Strafe ſelbſt ſchon Beſſerung hervorbringen kann; man würde ,sich alſo

‘auf Ermahnungen beſchränken müſſen, es müßte denn die erkannte Strafe

unter den vorwaltenden Umſtänden offenbar jene Wirkung nicht haben können,

oder wahrscheinlich verfehlen. Außerdem kann der Verwaltung nur noch

freiſtehen, von dem ihr etwa verfaſungsmäßig oder herkömmlich zustehenden

Recht der Auflüſung des Dienſtverhältniſſes aus unbestimmten Gründen Gebrauch

zu machen‘). Die Behauptung Pfeiff er's’), daß die Verwaltung auch befugt.

ſein solle, das Dienstverhältniß wegen nicht erfüllter Vorausſegungen und Ver-

 

6) NU. 1888, S. 175. : f
Pfeiffer, Prakt. Ausführungen UI, S. 434 ff.
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pflichtungen durch die Hivilgerichte für aufgelöſt erklären zu laſſen, kann nur
aufrecht erhalten werden für den Fall, daß der Kriminalrichter nach dem ihm
vorliegenden bestimmten Strafgeſeß auf eine Dienststrafe nicht erkennen durfte.
„Denn, durfte er es, fand aber keine rechtliche Veranlaſſung dazu, so iſt aus
seinem Urtheil auch zugleich über den Einfluß des Delikts auf das Dienst-
verhältniß rechtlich entschieden und gleichſam transigirt und jeder im Staat,
ſo wie dieser selbſt, muß sich dem unterwerfen. Durfte es aber der Kriminal-

SÖwwwbste
noch die Auflöſung des Dienſstverhältniſſes aus den etwa vorliegenden Gründen
besonders zur Sprache gebracht werden.“ So könne auch nach demfranzöſiſchen
Org.-Geſ. vom 20. April 1810, Art. 159 jeder Richter, wider den ſelbſt nur
eine polizeiliche Verurtheilung ausgeſprochen iſt, noch im Disziplinarwege
suspendirt oder destituirt werden.

In dem ſpäteren Aufsatze !) beſchränkt sich Hef ft er im Weſentlichen da-
rauf, die Geſtaltung des Disziplinar-Strafrechts und -Verfahrens in den neueren
Gesetzgebungen seit 1833 darzustellen. :

3. Die Literatur nach Heffter.

Buddeugs?) iſt in dogmatiſcher Hinsicht von Heffter völlig abhängig.
Schletter?) bemerkt, die Disziplinarſtrafe beruhe „auf einer besonderen,

von der allgemeinen Strafgewalt verſchiedenen Autorität“ und habe ,nur
innerhalb der beſonderen Sphäre der Letzteren Geltung.“

; Bei Maurenbrecher*) finden wir die sogen. Disziplinarſtrafen, wie
Verweiſe, Ordnungsstrafen, Karzer, Versetzung u. dergl., charakteriſirt als
außergerichtliche oder administrative Mittel, um den Beamten zur Erfüllung
seiner Pflichten anzuhalten.

Mehr peolitiſch iſt die Begründung der Disziplinargewalt, „des Rechts
des Vorgeſetten, nach eigner Einsicht Strafen, wie Verweiſe und Geldbußen
zu verfügen“, welche Perthes') aufstellt. Diesſe Befugniß könne in keinem
Staate entbehrt werden, da sie allein es möglich mache, kleine Nachlässigkeiten,
welche kein Gericht zu strafen vermöge, zu rügen und dadurch einer allgemeinen
Sorglosigkeit und Stockung im Geſchäftsbetrieb vorzubeugen.

Nach Meiſterlin®) gebührt an und für sich die Beurtheilung der Straf-
barkeit der Staatsdiener der Strafrechtspflege und den für dieselbe bestellten
gewöhnlichen Behörden. Eine Ausnahme in der letzteren Beziehung tritt jedoch
soweit ein, als durch besondere Beſtimmungen den Staatsdienern als ſolchen
ohne Rücksicht auf die ihnen ſonſt im Staat übertragenen Verrichtungen ge-
wiſſe Befugniſſe (Disziplinargewalt) gegen die ihnen untergeordneten Staats-
diener in dieſer Eigenschaft ausdrücklich zugewiesen und übertragen sind. Die
Ertheilung dieſer Befugniſſe hat ihren Grund in der Nothwendigkeit, die
 

1 K

s N.GV! St.EVhlinarſachen in Erſch und Gruber, Enzyklopädie I, 26,
S. 12 ff. ; Art. Amtsvergehen I, S. 223, Art. Beamte I, S. 759, Art. Disziplin U, S. 446
in Weiske's Rechtslexikon.

s) Schletter, Art. Strafe in Weiske's Rechtslexikon, Bd. X, S. 586.
t) F.tzerörecer: seurtſGhr des hzrtigerUutstn Ettatsrstzts. 1837. § 162.

§ „eMeijectin,Di zenmKrenſer..85 nach rechtlichen Grundsätzen. 1838.

%
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Staatsdiener auf dem kürzeſten Wege zu einer den Staatszwecken entſprechenden
Wirksamkeit und Erfüllung ihrer Diensſtpflichten anzuhalten und Nachtheile
von dem Staat abzuwenden. Der Staatsdiener unterwirft sich diesen zur Zeit
der Abſchließung des Vertrages beſtehenden Anordnungen durch das Eingehen
des Vertrages und dashiermit erfolgte Eintreten in die Verhältnisse der Staats-
diener. Die Disziplinargewalt soll ſich nur ſoweit erſtrecken, als es zur Er-
reichung und Sicherung der Staatszwecke nothwendig iſt, und ſolche Strafen,
die mit der Fortſezung der dienſtlichen Wirksamkeit unvereinbar sind, ins-
besondere die Diensſtentlaſſung zu verhängen, soll in keinem Falle der Dis-
ziplinargewalt zuſtehen, die überhaupt immer als „Ausnahme von der Regel“
anzuſehen ist. ;

j ſchet i.. bekämpft die Feuerbach'ſche Ansicht, als seien die Dienstver-
gehen nur Verletzungen des vertragsmäßigen Rechts auf Erfüllung der Dienſt-
pflicht, das der Staat durch Abſchließung des Dienstvertrages mii dem öffent-
lichen Diener erworben habe, und ſtellt sie seinerseits unter die Kategorie der
Geſetesverbrechen. Die Gesetesverbrechen seien, im Gegensatze zu den Rechts-
verbrechen, verboten, weil sie in anderer Beziehung, als durch Verletzung eines
ſubjektiven Rechts der rechtlichen Ordnung zuwiderlaufen. Durch den Dienst-
vertrag könne nur das Dienstverhältniß begründet werden, vermöge dessen der
Einzelne der Dienstpflicht unterworfen werde, nicht aber die Dienstpflicht selbst,
die nur auf einem Gesetze beruhen könne; die Dienſtverbrechen beſtändenlediglich
in einer Uebertretung des Dienstgeſeßes und ſeien nicht auf Verlegung ſub-
jektiver Rechte gerichtet. Die Dienstverbrechen pflegten Disziplinarverbrechen
oder Vergehen genannt zu werden und der Disziplinarſtrafgewalt der dem
öffentlichen Diener vorgeſetßten Behörde unterworfen zu sein, soweit sie nicht
mit so ſchweren Strafen bedroht seien, daß sie zu den peinlichen Verbrechen
gerechnet werden müßten.

; Bei Weiß?) erscheinen Verweise, Ordnungsſtrafen und Suspension als
„außergerichtliche oder administrative Mittel“ „zu dem Zwecke, um den Be-
amten zur Erfüllung ſeiner Amtspflichten anzuhalten“, „Disziplinarsſtrafen“
genannt, weil die Verwaltung ſie vermöge ihrer disziplinariſchen Dienſtpolizei
verfügt; wirkliche Verbrechen eines Staatsdieners unterliegen nur der ordent-
lichen Strafrechtspflege.

Schmitthenner?*) leitet die Disziplinargewalt aus der Natur des
„organischen Subjektionsverhältniſſes“ ab, als welches er das Beamtenverhältniß
charakteriſirt, faßt ſie aber auch mehr als Zwangsgewalt, kraft deren die Be-
amten durch Befehl und Strafen zur Erfüllung ihrer Funktionen und zu einem
standesmäßigen Betragen angehalten werden.

_ Mittermaier!) begnügt sich in ſeinen Anmerkungen zu Feuerbach's
Lehrbuch, einzelne Verſuche der Scheidung von Amts - und Dienstvergehen
aufzuführen; zum Theil habe man die Unterſcheidung darnach zu machen ge-
ſucht, daß erstere vorſätliche, die anderen fahrlässige Vergehen seien. Der
preußiſche Strafgeſeßentwurf (von 1843) wollte die Grenzen so ziehen, daß
die groben Pflichtwidrigkeiten, die mindestens Amtsentsetzung oder Degradation
 

1) Lu den, Handbuch des Strafrechts I. 1842. g 29, S. 223.
?) Weiß, Syſtem des deutschen Staatsrechts. 1843. S. 803.

j s) Schmitthenner, Grundlinien des allgemeinen oder idealen Staatsrechts. 1847.

't § 157.S518.&; Vehrbach des peinlichen Rechts. 14. Aufl. 1847. Herausgeg. von
Mittermaier. Zu A77.
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nach sich ziehen, als Amtsverbrechen, die anderen als Disziplinarvergehen be-
trachtet werden sollten. Temme habe in seiner Kritik zu dieſem Entwurf
(11, S. 400) die Ansicht aufgestellt: „Amtsverbrechen seien nur vorhanden, .
wenn der Beamte sein Amt in der Ahſicht der Rechtsverlezung gegen den
Staat oder gegen einen dritten mißbraucht“ ; seinerseits verwirft er dieſe Ver-
suche alle, mit dem Bemerken, daß die Unterſcheidung durch alle Geseßgebungen
hindurch laufe, die Grenze aber „sehr fein“ sei. An anderer Stelle ') behauptet
er, den Verwaltungsbehörden könne die Befugniß, Strafen gegen Beamte zu
verhängen, nur soweit zuerkannt werden, „als von Zwangsmitteln zur Er-
füllung der Dienstpflichten die Rede sei, welche, wie Verweiſe und Geldbußen,
nur den Gesichtspunkt einer censura an sich tragen, sofern nicht die Landes-
geſseßgebung der Verwaltungsstelle eine größere Befugniß gibt“.

Schwenken*) kennt eine disziplinariſche Bestrafung nur bei „Amts-
vergehen“ ; die Unterſuchung und Bestrafung gemeiner Vergehen von Beamten
stehe ausſchließlich den Gerichten zu?). Die Amntsvergehen zerfallen in ſolche,
welche gerichtlich, und solche, die disziplinariſch zu strafen sind. Zur dis-
ziplinariſchen Ahndung geeignet ‘) sind alle eigentlichen Amtsvergehen, welche
entweder gesetzlich mit Strafe gar nicht bedroht sind, oder, wenn dies der Fall
iſt, in conereto keine härtere als eine bloße Disziplinarstrafe nach ſich ziehen.
Die Gerichte sind zur Bestrafung bloßer Disziplinarvergehen unzuſtändig. Von
der Disziplinargewalt der Aufsichtsbehörden ausgeſchloſſen ſind ?) alle gemeinen
Vergehen, gleichviel, ob sie mit der Verletzung der Dienstpflicht verbunden
sind, bezw. mit dem Amte in Verbindung stehen oder nicht, ferner alle Ver-

letzungen der Dienstpflicht (eigentliche Amtsvergehen), welche geſezlich mit Strafe
bedroht und im konkreten Falle mit einer die Disziplinarsſtrafbefugniß über-
steigenden Strafe zu ahnden sind, nicht weniger Verfaſſungsverletungen jeder
Art, Erpreſſung, gröbliche Hintanſezung der Berufspflichten und Mißbrauch
der Amtsgewalt, wegen welcher nach kurhessiſchem Rechte von den Landſtänden
oder deren permanentem Ausſchluſſe bei dem Gerichte eine Anklage erhoben iſt.
DasRecht zur Ausübung der Disziplinargewalt beruht auf dem Subordinations-
verhältniß, in welchem der Staatsdiener zu seiner vorgeſetzten Behörde steht ').
Die Disziplinargewalt der Aufsichtsbehörden begreift in sich ?): 1. die Befugniß,
die ihnen untergeordneten Diener durch Anwendung von Zwangs- (Koerzitiv-
oder Exekutions-) Mitteln zur Befolgung der ihnen ertheilten Weiſungen an-
zuhalten; 2. die Befugniß, zum Zwecke der Beſſerung jener Diener a) Ver-

HGLM665BEIEU UFL
weiſe Verhängung von uus auf die Beſſerung nachlässiger Diener methodisch
hinzuwirken (Beſſerungsverfahren). ;

HZwangsmittel und Korrektionsſtrafen unterscheiden ſich darin ?), daß die
ersteren in der Regel erst nach vorgängiger Androhung, die andern aber ohne
eine solche da angewendet werden, wo ſich ein Amtsvergehen oder eine ſonstige

Ordnungswidrigkeit herausstellt.

' Mittermaier, Deutsches Strafverfahren I, § 5, S. 93.
Schwenken, Die Amtsvergehen. 1848. (Vgl. Zit. S. 222.)
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Die Bemerkungen Kule nkamp's ') stehen auf dem Standpunkte Heffter's.
Köstlin?) leitet die Berechtigung der Disziplin über die Staatsdiener

. aus der Natur des Staatsamts ab. Das Beamtenverhältniß ſei weder ein
Vertragsverhältniß noch ein Zwangsverhältniß, noch eine Miſchung aus beiden
zugleich, sondern ein ſittliches Verhältniß von eigenthümlichem Gehalt, das
ſeine nothwendige Bestimmung in ſich ſelbſt trage *). Vermöge der Natur des
Staatsamts habe der Staat das Recht, vom Beamten zu fordern, daß er
die Staatszwecke ganz zu den seinigen mache und keine dem Weſen des Staats
widerſprechende Gesinnung offenbare, woraus das Recht für den Staat hervor-
gehe, eine Disziplin über seine Staatsdiener auszuüben und sie wegen ſolcher
an die Oeffentlichkeit tretender Aeußerungen ihrer Subjektivität, welche ſie als
intellektuell oder moraliſch untauglich zu den amtlichen Geschäften zeigen, sowie
wegen Amtsmißbrauchs oder gemeiner Vergehen des Dienstes zu entlassen.

Nach Dollmann's ') Auffaſſung sind öffentliche und Disziplinarbestrafung,
wenn ihre Ziele auch in einem höheren Geſichtspunkt ihre Vereinigung finden,
doch in allen wesentlichen Stücken von einander verſchieden. Die Disziplinar-
gewalt iſt begründet in der Aussichtshoheit, die der Staat über alle Träger
öffentlicher Vollmachten ausübt, nicht in der öffentlichen Strafgewalt, welcher
die Beſtrafung der Amtsdelikte überwiesen iſt. Ziel der disziplinaren Ueber-
wachung iſt Sicherung und Reinhaltung des Staatsdienstes, während die öffent-
liche Strafverfolgung der Amtsvergehen die Sühne des „Zebrochenen Rechts“
durch öffentliche Strafe bezweckt. Die Mittel der Disziplin beschränken sich
auf Zwangsmittel (Ordnungsſtrafen) zur Erzielung ordnungsmäßiger Thätig-
keiten, oder ſie sind Mittel der Beſſerung (Korrektionsmittel), um den Straf-
fälligen auf den Weg der Pflicht zurückzuführen, oder endlich in ihrer höchſten
Stufe Reinigungsmittel, indem sie durch Ausſchließung Unwürdiger den Be-
amtenstand rein zu erhalten suchen. Der Disziplinargewalt ſind alle pflicht-
widrigen Handlungen „unterworfen, „die gefährlichen und ſchädlicheren Ver:
lezungen der Amtspflicht sind außerdem mit öffentlicher Strafe bedroht.“
Disziplinarunterſuchung und Strafverfolgung schließen sich nach dem französischen,
„mit Recht“ von den neueren Geſetzgebungen adoptirten Prinzip nicht aus,
uur hat letztere den Vorzug der Priorität.

Bülau?) unterſcheidet prinzipiell die Disziplinarvergehen nicht nur von
den Amtsvergehen, ſondern von den gemeinen Vergehen der Beamten über-
haupt. Erstere enthalten nach seiner Ansicht keine Verletzung der öffentlichen
Rechtsordnung, sondern sind nur wider die inneren Anstalten, die Wirksamteit,
den gewünſchten Geiſt des Beamtenthums gerichtet. Er betont, daß es ſsich
keineswegs durchgängig um ſpezielle Vergehen in einzelnen Handlungen und
Unterlaſſungen, ſondern häufig um ,ein allgemein dienſtwidriges Verhalten“
handelt. Die gemeinen und die Amtsvergehen dagegen ſind ,ſchuldvolle Ver-
leßungen der allgemeinen Rechtsordnung“, beide aber können zugleich eine dis-
ziplinare Seite darbieten und zur Disziplinarbestrafung führen. Eine eigentliche
 

; ) In seinen UretUgerhst S.< tserses; Die Amtsvergeknen.

1853, jFDie zzt? der “yea!Ls.#8:vg. htbethectlhenBietleheyesfßetez) Vgl. tet tut: zr! sztVz Statsiee.! in der älteren

hesetttl. Art. Amtsverbrechen h UeckerMVtuntfqli U. Brater,

Strotstsſttel HS.o55. und Disziplinarverfahren daſ. 111, S. 134 ff.
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Begründung der Disziplinargewalt gibt Bül aunicht, sondern begnügt ſich mit
der Bemerkung: „Eine gewiſſe Disziplin wird überall nöthig oder wünſchens-
werth sein, wo eine größere Anzahl Menſchen in einem gleichartigen, aber
ihnen eigenthümlichen Verhältnisse für einen gemeinſamen Zweck unter einer

 hestimmten höheren Leitung vereinigt sind“. CEigenthümlich iſt, daß er die

Disziplinargewalt zeitlich weiter ausdehnt, als es gewöhnlich geſchieht. Er

spricht sie dem Staate unbedingt über nur zeitweilig Quieszirte zu, denn sſie

haben nicht aufgehört, Staatsdiener zu sein und können jederzeit wieder zum

aktiven Dienst einberufen werden ~ ,aber auch bei den gänzlich Entlassenen

möchten wir keineswegs in Abrede stellen, daß manche Seiten der Disziplinar-

gewalt auch auf ſie Bezug leiden“.
Pöz l!) leitet aus der Amtshoheit, die als ein „weſentliches Hoheitsrecht“

dem Inhaber der Staatsgewalt als ſolchem zukommt, auch das Recht her,

Ordnung und Zucht in Bezug auf die Beamten zu handhaben, und bei Ordnungs-

widrigkeiten Strafen zu verhängen, oder, wie dies Recht gewöhnlich genannt

wird, die Disziplinargewalt in Bezug auf die Staatsdiener auszuüben. Der

Regent übt indeſſen das darin enthaltene Strafrecht nirgends ſelbſt aus, ſondern

überträgt es an ſeine Organe. Die Disziplinargewalt dient?) als ein be-

sonderes Mittel zur Aufrechterhaltung der Ordnung des Dienstes und, um
etwaige Verletzungen der Amtspflichten, auch wennſie ſich nicht als Verbrechen

oder Vergehen darstellen, unschädlich zu machen und an den Urhebern zu

ahnden; in ihr sei insbeſondere eine durch die Geſeße näher zu bestimmende

Strafbefugniß enthalten; daß für die Uebung derſelben im Zweifel analoge

"tgtzg: wis. fir die gewöhnliche Strafgerichtsbarkeit zu gelten haben, ver-

tehe ſich von ſelbſt. -
Hsh §d porJe nennt Zwangsmittel und Strafen noch zuſammen?'), ſtellt

als Prinzip auf "), daß wegen des ganz verſchiedenen Grundes des Disziplinar-

strafrechts und der kriminellen Beſtrafung ſich beide Verfahrensarten weder

bedingen, noch beschränken, begrenzt andererseits, wenigstens für das gemeine

Recht, die Disziplinargewalt durch das Gebiet des peinlichen Rechts. u ZUr

Aufrechterhaltung der Ordnung und nothwendigen Disziplin im Staatsdienſte,

zur Ahndung von Ungehorſam, Widerſetlichkeit oder eines der Würde und

Stellung des Staatsdienſtes unangemeſſenen Lebenswandels stehe den Vor-

geſetzten und höheren Behörden überall die Disziplinargewalt zu.

Züöp fl °) bemerkt nur, es ſei von jeher als gemeines Recht anerkannt,

daß die Staatsdiener unter gewiſſen Umständen auch auf dem Verwaltungs-

wege mit Disziplinarstrafen belegt werden können.

Grotefend ') gibt eine ziemlich umfangreiche Darstellung des positiven

Materials. Das Disziplinarſtrafrecht iſt ihm *) „die Konſequenz der Ver-
antwortlichkeit der Staatsdiener, wie diese ſelbſt aus dem Begriff und Wesen
des Staatsdienstes hervorgeht“. Den Begriff der Disziplinarvergehen bestimmt

er mit vollem Bewußtsein ") negativ, da zu denselben alle die Verleygungen

1) Pöz l, Art. Amt daſ. L, 218 f.; Art. Staatsdienst daſ. IX, S. 686 ff.
2) Ä. a. O. IX, S.696.
z ga §urist; Deutſches Staats- und Bundesrecht. 3. Aufl. 1865/67. II, S. 44 ff.

“ ;. Grundsätze des gemeinen deutſchen Staatsrechts. 5. Aufl. 1863. S. 797.
1 Er htetenhe Staatsrecht des norddeutschen Bundes. 1869. § 688, S. 711ff.
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der Dienstpflicht gehören, welche nicht den Begriff eines gemeinen Vergehens
oder einer Verfaſſungsverlezung erfüllen.

Nach Bluntſchli!) begründet „das Intereſſe an der Bewahrung der
öffentlichen Ordnung“ das Recht des Staates, gegen Beamte, welche ihre
Pflicht vernachlässigt oder verletzt haben, einzuſchreiten und die nöthigen Zwangs-
mittel und Strafen zu verhängen. Er unterscheidet nur Amtsverbrechen und
„andere Amtspflichtverletzungen“ ; für erstere ſei der Standpunkt der öffentlichen
Gerechtigkeit entſcheidend, für letztere die Rücksicht auf die Staatswohlfahrt über-
wiegend. „Der allgemeine Gegensatz von Gericht und Polizeigewalt kommt
hier zur besonderen Anwendung.“ Das Gebiet der Disziplinarvergehen ſcheint
er durch das Gebiet der kriminell strafbaren Vergehen zu begrenzen.

IV. Die neueste Literatur.

Für die neueſte Literatur dürfte es sich nicht empfehlen, die Meinungen
der einzelnen Schriftsteller der Reihe nach aufzuführen. Es erscheint förder-
licher, die behandelten Rechtsfragen nach dem Inhalte zu gruppiren.

Die ſchon früher konstatirte Erſcheinung, daß die Erörterung sich vielfach
auf Einzeltage beſchränkt, macht ſich in der neueren Literatur in erhöhtem
Maße bemerkbar.
th neuere Gesetzgebung verwendet mehrfach den Begriff der „Ordnung s-

ſtrafen.“ Es herrſcht unter den Neueren Einstimmigkeit darüber, daß eine
einheitliche Begriffsbestimmung derselben nicht wohl möglich sei. Wächter?)
ſpricht dies offen aus, ohne sich auf weiteres einzulassen, ist jedoch geneigt,
die Ordnungsstrafen im engeren Sinne als identiſch mit den Disziplinarstrafen
anzuſehen; ?) v. Liszt !) dagegen trennt beide begrifflich und scheidet unter den
Ordnungsstrafen zwei Gruppen von einander, Zwangsstrafen und eigentliche
Ordnungsſtrafen. Die Zwangsſtrafen unterſcheiden sich vom direkten Zwang
durch den indirekten Weg; ſie ſelbſt sind bestimmt, den trotzig dem Recht wider-
strebenden Willen zu brechen und den Gehorſam zu erzwingen, indem sie den
Ungehorſam in seinen einzelnen bereits vorliegenden Aeußerungentreffen ;
ſie wenden ſich gegen die Vergangenheit, um die Zukunft zu sichern, sind ver-
wirkt, sobald der Ungehorſam zu Tagegetreten iſt und entfallen nicht, wie die
Zwangsmittel im engeren Sinn mit der Beugung des Trotzes; von der eigent-
lichen Strafe unterſcheiden ſie sich durch das angestrebte Ziel, indem ſie nicht
wie jene, Verhütung strafbarer Handlungen, sondern die Erzwingung einer
konkreten Leiſtung bezwecken; als Beiſpiele führt er die im Handelsgeſetzbuch
z. B. in Art. 26, 45, 89 u. s. w. angedrohten Ordnungsstrafen an. Zur
zweiten Gruppe gehören eine Reihe von Strafen für geringfügige Rechtsver-

letzungen, welche nach ausdrücklicher oder ſtillſchweigender gesetzlicher Anord-
nung nicht als kriminelle betrachtet werden sollen, obwohl ſie begrifflich mit
diesen zuſammenfallen; als Beiſpiele führt er die in einzelnen Reichssteuer-
geſeßzen und z. B. Art. 233, 248 des H.-G.-B. bestimmten Ordnungsſtrafen

î auf. In ähnlichem Sinne hatte sich vor v. Liszt bereits v. Bar) aus-
 

) Blunt ſchli, Allgemeine Staatslehre. (Die Lehre vom modernen Staat. 5. Aufl. .

Os. % §: t'E.;; ſüchſiſch-thüringiſches Strafrecht, S. 3038.
?) Vgl. auch Binding, Handbuch des Strafrechts, S. 274.

. ") v. Liszt. Art.: „Ordnungs- und Disziplinarſtrasen“ in v. H ol en d o rf f s Rechts-

leiten. M.§2§Vbach des Strafrechts, S. 868 (8 111).
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geſprochen. J o h n !) sieht als Charakteriſtikum der Ordnungsstrafen an, daß
ſie nicht der Ausfluß einer richterlichen, ſondern der Ausfluß der Cxekutiv-
gewalt ſind, und bei ihrer Verhängung ein gerichtliches uder Disziplinarver-
fahren nicht stattfindet, worin sie mit den Exekutivſtrafen übereinstimmen ; ſie
werden angewandt zur Beseitigung der Renitenz des Einzelwillens.

Disziplinarstrafen im weiteren Sinne ſind nach Schaper?)alle zur
Aufrechthaltung der Zucht und Ordnung dienenden Strafen, welche nicht in das
Gebiet des eigentlichen Strafrechts, einſchließlich der Uebertretung von Polizei-
verordnungen fallen; im engeren Sinn begreift er darunter die Mittel, welche
die gewissenhaſte Beobachtung der besonderen Pflichten des öffentlichen Dienstes
in Staat, Kirche und Gemeinde zu sichern bestimmt seien. v. Liszt ') faßt
unter der Bezeichnung Disziplinarstrafen im weiteren Sinne alle Strafen
zuſammen, die einem andern Zweck dienen als dem Schutze der öffentlichen
Rechtsordnung; de Pinto) sieht als Disziplinarſtrafe im weitesten Sinne
an jede Repreſſivmaßregel, durch die in einem bestimmten Kreiſe kraft aus-
drücklich oder stillschweigend verliehener Befugniß Ordnung, Gehorſam und
treue Pflichterfüllung geſichert wird; als Disziplinarſtrafen im engsten Sinn
nur die, welche gegen Staatsbeamte erkannt werden können zur Sicherung
getreuer Pflichterfüllung und zur Ermunterung zu untadelhaftem Betragen;
er gebraucht die Bezeichnung noch in einem dritten Sinne, wonachalle durch
Geſetz oder Verordnung namentlich angedrohten Disziplinarſtrafen darunter
fallen, einschließlich der Disziplinarmaßregeln gegen Rechtsanwälte, Gefangene
uh P'eeſattns eines Schiſsses, während das elterliche Recht aus dem

iele bleibt.
ö Die juriſstiſche Natur der Disziplinarſtrafen iſt auch in der

neueren Literatur ſehr kontrovers.
Nach Binding?) iſt die Disziplinarſtrafe „keine Strafe im Rechtssinne,

sondern ein pädagogiſches Zuchtmittel‘, demgemäß kommt sie durchaus nicht
nurgegen Delikte, sondern auch gegen Unsittlichkeiten und „Ordnungswidrig-

keiten nicht juristiſcher Natur zur Anwendung; sie wird „an erster Stelle

verhängt ne peccetur, non quia peccatum est.“ Es findet mithin bei ihm
der Gedanke des indirekten Zwanges Ausdruck, der ſich auch in seinen
Bemerkungen im Handbuche des Strafrechts °) zeigt, wo er von der Form des
(mittelbaren) Erfüllungszwangs spricht, welche man Disziplinarſtrafe nenne;

die Ordnungsstrafe sei davon ,begrifflich nicht verschieden“.

Dieſe Ansicht kommt der La bands ') nahe, bei dem die Disziplinar-
strafe als ein „Mittel, um die Erfüllung der Dienstpflicht zu erzwingen“, er-

ſcheint; nicht statt der Ahndung von Verbrechen und Vergehen durch die Straf-

justiz trete die Disziplinarstrafe ein, ſondern ſie stehe an Stelle der Kontrakts-

 

John, Kommentar zur Strafprozeßordnung, S. 79 ff.
q y: H' end srtts Rechtslexikon I. Aufl. Art. Disziplinarſtrafen, S. 276.

t) de binto, bijdrage tot de leer van de diseiplinaire bestraffingen van staats-

se Vin in Fſecs. Strafrechts. 3. Aufl. S. 88, 84.

; §f S.CO. des deutschen Reiches I. 1. Aufl. S. 447 ff., 2. Aufl. I.
S. 462 f. Ihmhaben sich ohne weitere Begründung angeschloſſen: R e h m, Die recht-

liche Natur des Staatsdienstes „Annalen“ 1885, S. 197 ff .; D o ch o w, Der Zengnißzwang
S. 58; Gaupp, Württembergiſche Staatsrechts, bei Marquardſen U., 2. S. 96.

;
;?)
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klage auf Leiſtung. In Dienſstverhältniſſen oder Gewaltverhältnissen trete an
die Stelle der Forderung der Befehl, an die Stelle der Klage der Zwang.
Die Disziplinargewalt sei das Recht zur Ausübung dieſes Zwanges.

ImUebrigen iſt die Mehrzahl der neueren Schriftſteller geneigt, auch in
den Disziplinarstrafen Mittel zu sehen, welche mit den Kriminalstrafen „ihre
gemeinſame Wurzel in demethiſchen Grundbegriff der Strafe haben.“ !)

Georg Meyer?) ging in einem früheren Aufsatze sogar soweit, sie als
Kriminalstrafen anzuſehen, die nur aus Zweckmäßigkeitsgründen von anderen
Behörden als den ordentlichen Strafgerichten auferlegt werden können, und
Zorn) ſcheint ſich dieſer Auffaſſung anzuſchließen, wenn er das Disziplinar-
ſtrafrecht für ein nicht artlich, sondern gradlich verſchiedenes Strafrecht erklärt;
auch Meves ') findet den Charakter der Disziplinarſtrafe darin, „daß die
Mittel der korrektiven Disziplin nicht vom Kriminalrichter. sondern von der
dem Beamten vorgeſetzten Adminiſtrativstelle erkannt werden.“

Die übrigen Schriftſteller ſchen in den Disziplinarstrafen wohl Strafen im
weiteren Sinne sind aber geneigt, disziplinariſche und Kriminalstrafen als
begrifflich verſchieden anzuſehen. Nur noch v. Bar?) vertritt die Anſchauung,
daß bei der ſog. höheren Disziplin auch der Gesichtspunkt der Unbrauchbarkeit
des Individuums, theils erweiternd, theils beſchränkend in Betracht kommen
könne, und daß in dieſer Beziehung das Disziplinarstrafrecht eine privatrecht-
liche Seite habe, man daher die Frage der Ausſchließung den Zivilgerichten
überweiſen könne, und, auch wenn dies nicht geſchehe, die Frage materiell
dieſelbe bleibe und dann eine Verbindung des Disziplinarſtrafrechts mit
tut! an sich nicht homogenen, wenn auch verwandten Bestandtheile des Rechts
vorliege.

Sieht man, wie insbesondere G. Me yer in dem erwähnten Aufsatze und
Meves'), die Disziplinarſtrafgewalt als einen Ausfluß der öffentlichen Straf-
gewalt des Staates an, so erſcheint eine doppelte, d. h. disziplinarische und
kriminelle Bestrafung ein und derselben pflichtwidrigen Handlung eines Beamten
nicht angängig. Der Schwierigkeit, welche dem gegenüber § 78 des Reichs-
beamtengeſetes bereitet, welcher eine ſolche Konkurrenz der beiden Strafgewalten
offenbar ausspricht, ſucht G. Meyer durch künstliche Auslegung zu entgehen,
insbeſondere, indem er dem Worte ,Thatbeſtand“ den Begriss des Dienſt-
vergehens unterſchiebt. Nach Meves') nimmt das Disziplinarſtrafrecht eine
„ſubſidäre Stellung“ ein, das Disziplinarverfahren ist ein ,„ſupplementarisches
Verfahren“. Die andern Schriftsteller, welche für die Disziplinarſtrafen eine
eigenthümliche Natur. in Anspruch nehmen, und sie zwar für Strafen, aber
von den Kriminalstrafen verſchieden halten, sehen in der Disziplinargewalt
die Befugniß zur Anwendung dieser eigenthümlichen Mittel, verſchieden von
der allgemeinen Strafgewalt des Staates; eine Konkurrenz beider Strafgewalten
iſt wegen dieſer Verschiedenheit prinzipiell möglich. Aus einander gehendie
Schriftsteller nur in der Begründung der Disziplinargewalt. Theils leiten sie

 

G Geyer, in v. Holßendorff's Encyclopädie. 4. Aufl. S. 871.

s. zu!16 E.29;ûetEclsjerheitüer Rezension von La ban d's Staatsrecht.

; grvoi lz endorff, Handbuch des Strafrechts. Bd. II, S. 915 ff., beſ. S. 989, 940.
§) . a. O.

') V ch c§, Fu Vetiäſaal 1887, S. 283.
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dieſelbe noch, wie Schütze ') und Hecker ?), aus dem landesherrlichen Ober-

aufsichtsrecht ab, während jetzt mehr und mehr ſich die Erkenntniß Bahnbricht,

daß die Disziplinargewalt ein Ausfluß des Dienſtverhältnisses ist, in dem der
Staatsdiener dem Staate gegenüber steht. Aus ihmleitet auch Laband die

Berechtiqung der Disziplinarzwangsgewalt ab, und in verſchiedenen Wend-

ungen vertreten diese Auffaſſung Schulze,") Hälſchner,') v. Bar, !)

Oppenheim) und neueſtens Otto Mayer; ?) auch G. Meyer) scheint

ſich jezt zu dieser Ansicht zu bekennen, wenn er sagt, die Disziplinargewalt

oder beſondere Strafgewalt, der der Beamte unterliegt, sei Ausfluß des speziellen

Rechtsverhältnisses, in dem der Beamte sich zum Staate befinde; während er

früher -behauptete, an und für sich würde die Entscheidung den ordentlichen

Gerichten zuſtehen, nur aus Zweckmäßigkeitsgründen, insbesondere um „Weit-

läuftigkeiten zu vermeiden“, hätten andere Behörden zu entscheiden. °)

Die letztere Ansicht hat neuerdings wieder einen Vertreter in Seydel ")
gefunden. Seiner Ansicht nach iſt der Anspruch auf Dienststrafe ein „Rechts-

anſpruch." „Folgerichtig“ sei die Entſcheidung darüber, ob im einzelnen Falle
der Anspruch bestehe oder nicht, ihrem Wesen nach einerichterliche Entſcheidung.

Das Recht, über diese Frage zu entscheiden, könne danach aus der „Dienst-
gewalt" nicht abgeleitet werden. Die Dienstgewalt, als das Recht, zu befehlen

und Gehorſam gegen den Befehl zu fordern, sei ein Ausfluß des allgemeinen

Rechts, Erfüllung der Dienstpflicht zu verlangen. Aus dieſem Rechte, zu

fordern, aber ergebe ſich nicht das Recht, zu entſcheiden, ob der Forderung

genügt, oder, ob wegen Nichterfüllung der Forderung Dienststrafe verwirkt sei.

Wenn demnach die Handhabung der Diensſtgewalt und des Dienstsſtrafrechts

vielfach in den Händen des Diensſtvorgeſetzten vereinigt sei, ſo erkläre sich dies

daraus, daß die Zutheilung der mannichfachen öffentlichen Aufgaben an die

Behörden nach Rückſichten der Zweckmäßigkeit geſchehe; die Behörde, welche eine

Dienstſtrafe verhänge, richte, auch wenn sie im Uebrigen Verwaltungsbehördeſei.

Nach v. Hol endorff '") beruht die Disziplinargewalt des Staates über

seine Beamten „theils auf öffentlichrechtlicher Gewalt, theils auf freiwilliger,

durch Amtsübernahme bewirkter Unterwerfung“.
Hug o Meyer '?) hält an der Strafnatur der Disziplinarstrafe fest; die-

selbe sei Strafe, aber eine von der Kriminalstrafe nach Grund und Zweck ver-

schiedene Strafe, und könne deshalb nebendieser verhängt werden. Das vom

Staate ſeinem Beamten gegenüber geübte Disziplinarsſtrafrecht gehöre nicht zu

dem Strafrecht im engeren Sinne, indem die Verlegung amtlicher Pflichten

zunächſt nur als Störung innerhalb des Kreiſes der amtlichen Beziehungen
 

!) Schütz e, Lehrbuch des Strafrechts §8 105, Art. Amtsverbrechen in v. H ol endorff's

mce..tiber s: é!tu des Kriminal- und Disziplinarsſtrafrechts. Gerichtsſaal 1879.

t s émutze. Lehrbuchdes deutſhen Staatsrechts 1. S. 30 ff.

§ Hau kLR(4 Lr<0.2 §. 19ztt
©) Oppenheim, die Rechtsbeugungsverbrechen. Einl. S. 10.

) H: Mayer, die Lehre vom öffentlichrechtlichen Vertrage; Archiv des öff. Rechts Il.

s. 1 tt ê st; y er, Lehrbuch des deutſchen Staatsrechts. 2. Aufl. S. 429.

® Vgl. dens. in den „Annalen“ 1876 S. 675.
10) Se y d el, bayriſches Staatsrecht. Bd. I111. S. 482/83.

11) y. Holtz endo rff i. ſ. Handbuch des Strafrechts. I. S. 45.

12) H. Meyer, Lehrbuch des Strafrechts. 3. Aufl. S. 2.
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ſelber erſcheine, was nicht ausſchließe, daß die ſchweren Fälle dieser Art
zugleich strafbares Unrecht im engeren Sinne enthalten.

Aehnlich äußert Schütze '), die Kriminalstrafen seien bestimmt zur Sühne der
gebrochenen Rechtsordnung, die Disziplinarſtrafen dienten nur zur Sicherung
und Reinhaltung des Staatsdiensſtverhältniſſes; Schulz e?) ſpricht von einer
„verschiedenen juristiſchen Grundlage des Disziplinarsſtrafrechts “; der Staat strafe
nicht als Träger und Vertheidiger der öffentlichen Rechtsidee, ſondern nur aus
äußeren Zwecktmäßigkeitsgründen, weil er nur so die Ordnung und Reinheit.
des Diensſtverhältniſſes aufrecht erhalten könne, der Staat mache von ſeiner
Disziplinargewalt nur Gebrauch, wenn es im JIntereſſe des Dienstes geboten
erscheine.
| v. Liszt ?) macht die Verſchiedenheit des geschützten Intereſſes grundlegend ;

die gegen Beamte verhängten Disziplinarstrafen dienen nicht dem Schutze der
öffentlichen Rechtsordnung, sondern bezwecken „Schutz des staatlichen Interesses
an getreuer Pflichterfüllung und standesgemäßem Verhalten seiner Organe;
darin, und nicht in ihrem Inhalte liegt der Unterſchied von der Kriminalstrafe“.

Nach John's ') Auffaſſung beruht das Disziplinarstrafrecht auf dem

Frrcücgtkerüssuwurlenchesücecngcgepittes.üedüetcictet:
von Zucht und Ordnung uicht stattfinden; welches diejenigen Pflichtenkreiſe
ſind, bezüglich deren ein solches öffentlichrechtliches Interesſe exiſtire, sei eine
lediglich durch das positive Recht zu beantwortende Frage; eine Konkurrenz
beider Strafgewalten bezüglich derselben Thatsachen erklärt er jedoch für ,„be-
denklich" und „kaumzurechtfertigen“, ähnlich wie v. Bar, !) welcher meint,
„manfühlt die Unbilligkeit doch, wennein Beantter doppelt bestraft werdenſolle“.

L o ening ') rechtfertigt die Konkurrenz vondisziplinariſchen und kriminellen
Strafen damit, daß beide verſchiedene Zwecke verfolgen, indem die Disziplinar-
ſtrafen nur zur Anfrechterhaltung der Ordnung des Staatsdienstes bestimmt
ſind und nicht weiter gehen dürfen, als zur Aufhebung des Beamtenverhält-
niſſes und der daraus ſür den Beamten hervorgehenden Rechte.

Oppenheim’) und neuerdings Hälſch ner) verweiſen zu demſelben
Ende auf die Verſchiedenheit der durch Disziplinarvergehen der Beamten und

der durch gemeine Vergehen derselben angegriffenen Objekte.
Neuestens hat auch Seydel') sich über die vorliegende Frage dahin ge-

äußert, daß die Dienstsſtrafe nicht den in der Pflichtverleßung liegenden Rechts-
bruch an sich ahnden wolle, denn der gesſetzgeberiſche Zwect im Gebiet des
Dienstſtrafrechts sei nicht die Aufrechterhaltung der Rechtsordnung als ſolcher,
ſondern der Schutz der Intereſſen des öffentlichen Dienstes. Weil der Schaden,
der aus der Verlegung der Dienstpflicht erwachſe, regelmäßig nicht gezählt,

1) Schü tz e, Lehrbuch des Strafrechts 8 105, Art. Amtsverbrechen in v. Holend orf 's

uze"LLh.qhhehleec.iaſelsersceſtstuclih
vwm:é!tcrqis. I. S. 880 ff.

a

.zur Strafprozeßordnung für das deutsche Reich in Bezold's Ge-

t) Ä a. O ;

 

é) Loening, Lehrbuch des deutſchen Verwaltungsrechts S. 126 f.
©") Oppen heim, Die Rechtsbeugungsverbrechen S. 15. 16.
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gewogen oder gemesſſen werden könne, laſſe der Gesetzgeber theils an die
Stelle, theils an die Seite des Anspruches auf Erſat oder des Zwanges zur
Leistung des Geschuldeten den Anspruch auf Buße treten. Die Buße verfolge
das doppelte Ziel, dem Dienstherrn oder demjenigen, der neben ihmdasöffent-
liche Intereſſe an der Erfüllung der Dienstpflicht zu wahren habe, Genugthuung
für das verletzte Recht und Sicherung gegen künftige Verleßung zu gewähren.

DenBegriff des Disziplinarvergehens sieht man wohl allgemein in der
Verlezung der dem Beamten obliegenden Dienstpflicht. Nur darüber ſind die
Ansichten sehr getheilt, wie sich die Disziplinarvergehen zu den gemeinen Ver-
gehen der Beamten, insbesondere zu den Amtsvergehen verhalten.

Geht man von der Ansicht aus, daß das Disziplinarstrafrecht ein nicht
artlich, sondern nur gradlich vom gemeinen Strafrechte verſchiedenes ſei, daß
demnach ein und dieselbe Handlung nicht zugleich kriminell und disziplinariſch
bestraft werden könne, so liegt die Sache insofern einfach, als man die Kon-
kurrenz nicht zu rechtfertigen braucht. Nach dieſer Ansicht ſind alle Verlezungen
der Dienstpflicht strafbar; die leichteren zu ahnden, überläßt der Staat der
Disziplinargewalt, die ſchwereren behält er der strafrichterlichen Kognition vor,
just §| mit genau formulirtem Thatbestand in das Strafgeſetzbuch aufnimmt;
ſo G. eyer!).

Nach Meves?) iſt die Kategorie des Amtsvergehen eigentlich überflüſsig.
Da dem Beamten doppelte Pflichten obliegen, müßte an und für sich das
Strafrecht dieſer doppelten Natur der Beamtenpflichten entsprechen und auf
Verlezungen von Pflichten der einen Art die allgemein gültigen Vorſchriften
beziehen, bei Verfehlungen gegen die anderen aber die Strafen der gebrochenen
Disziplin androhten. Da nunaber die Disziplinarſtrafmittel das Delikt nicht
schwer genug trefsfen könnten, trete in einzelnen Fällen noch öffentliche Strafe ein.

Die Mehrzahl der Schriftsteller verfolgt den gleichen Gesichtspunkt. So
äußertBerner), alle Verlegungen der Amtspflicht oder Dienstpflicht unter-
liegen der Disziplinargewalt, die ſchwereren Verleßzungen der Amtspflicht ſind
aber auch der öffentlichen Strafgewalt unterworfen, welche die allgemeine
Aufgabe der Strafrechtspflege zu erſüllen hat; ähnlich Schütze‘) und Schulze?).
Bei H. Meyer") und Hecker") findet der Gedanke Ausdruck, es ſei Sache
positiver, durch Rücksichten der Geſetzgebungspolitik beeinflußter Bestimmung,

vel§eBeretrutger ter thutsphiagtalstrukeull ſcatbate(techn1cn:
konkurriren, weil die erstere, wenn sie gegen einen Delinquenten zur Anwendung
komme, nicht das Delikt als solches, ſondern die darin enthaltene, mit der
Stellung des Beamten streitende Zuchtloſigkeit oder Ordnungswidrigkeit ahnden
wolle. Glaſer'") sieht in den Disziplinarmaßregeln Folgen ſolcher Aus-
ſchreitungen, welche nicht die öffentliche Rechtsordnung gefährden; v. Liszt") ſtellt
als Unterſcheidungsgrundſatz auf, das Disziplinarvergehen sei Verletzung der

t) Meyer, a. a. O. in den „Annalen“ 1876, S. 675.
) a. a. O. in v. Holtzendorf f, Handbuch des Strafrechts, III, S. 989 f.
; Berner, Lehrbuch des Strafrechts. 18. Aufl. S. 617.

:) U §. D.
) U q §. S. 700. (2. Aufl.)

9 Binding, Grundriß des Strafrechts S. 84. ;
u Uluf ‘r- Handbuch des Strafprozeßrechts I, S. 279 f. (A. 7).
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Dienstpflicht, nicht nothwendig der öffentlichen Rechtsordnung, das Amtsdelikt
dagegen ſei begrifflich Verletzung der öffentlichen Rechtsordnung; verletzt ein
und dieſelbe Handlung zugleich die öffentliche Rechtsordnung und dasſtaatliche
Interesſe an getreuer Pflichterfüllung und standesgemäßemVerhalten der Staats- .
organe, so ſind zwei innerlich verſchiedene Rechtskreiſe verlezt und die Dis-

ff1p!tutepet tate:tttvereſenticher Greattultzvates.Zela
wird die allgemeine Rechtsordnung nicht unmittelbar berührt; dieſe Vergehen
bestehen vielmehr in der Verletzung ſolcher Pflichten, welche durch die Zu-
gehörigkeit zu einem beſonderen, neben Reich, Staat, Gemeinde bestehenden
Pflichtenkreiſe beſtimmt sind; stellt sich eine Pflichtverlegung auch zugleich als
eine Verlegung der öffentlichen Rechtsoronung dar, so hört die in Bezug
auf den engeren Kreisstattgehabte Pflichtverletzung betreffs der Art ihrer recht-
lichen Beurtheilung auf, Disziplinarſache zu sein und nimmt den Charakter einer
Strafſache an. Wanndies vor ſich geht, hat das poſitive Recht festzustellen.
Nach Loening*) ſind sowohl die Disziplinarvergehen, wie die Amtsvergehen
Verlezungen der öffentlichen Rechtsordnung; er begründet dies für die erſteren
damit, daß die Bestimmungen über die Disziplinarvergehen ebenfalls der öffent-
lichen Rechtsordnung angehören; kriminell strafbar ſind nur die Verlegungen
der Amtspflicht, durch welche zugleich noch andere Rechtsgüter verletzt oder be-
droht werden °), während die Disziplinarvergehen nur das Recht des Staates
auf Pflichterfüllung verlegen; für das deutſche Reichsſtrafrecht ſpezialiſirt er
dies dahin, daß zunächst mit Strafe bedroht ſind die Pflichtverlezungen, durch
welche ein Beamter unter Mißbrauch der von ihm auszuübenden ſstaatlichen
Funktionen entweder Rechtsgüter dritter Perſonen, deren Verlezungen allgemein
mit Strafe bedroht werden, verletzt, oder aber ſich einen rechtswidrigen Gewinn
verſchaſft; in einigen Fällen erweitere das Strafgeſeßbuch den Begriff gemeiner
Delikte, um dem eigenartigen Umſtand, daß der Beamte staatliche Funktionen
auszuüben hat, Rechnung zu tragen. (8§8 852, 358 Str.-Geſ.-B.) O ppen-
heim ') gewinnt folgendes Kriterium: Öbjekte der Amtsvergehen sind Rechts-
güter, deren Verlegung oder Gefährdung nur durch Inhaber eines öffent-
lichen Amtes geschehen könne, Objekt der Disziplinarvergehen iſt nur die
Amtspflicht; dieſe formell gleiche, in ihrem Inhalte aber verſchiedene, nach Ort,
Zeit und Bedingung wechselnde Amtspflicht sei nicht geeignet, ein „Rechtsgut“
abzugeben. „Rechtsgut“ definirt er mit Binding?) als „Alles, was in den
Augen des Gesetzgebers für die Rechtsordnung von Werth ist, deſſen ungestörte

î Erhaltung er deshalb durch Normen ſicher stellen muß“. ;
Hälſchner*) führt neuerdings folgendes aus: „Das Staatsamt ist ein

rechtlich begrenzter Kreis von Staatsgeschäften, die in der Ausübung bestimmter
Hoheitsrechte des Staates bestehen. Es setzt das Staatsamt alſo voraus, daß
dem Inhaber des Amtes gewiſſe Rechte der Staatsgewalt, um sie im Auf-

§ : f §: S. 126. 127. H ;
s) Vgl. dagegen G. Meyer, Deutsches Staatsrecht S. 426, A. 4: „Es ist zuzugeben,

daß eine Geſeßgebung von diesen Gesichtspunkten ausgehen ka nn; die deutſche Geſezgebung
thut dies aber jedenfalls nicht, denn das Str.-G.-V. kennt eine Reihe von Amtsdelikten,
bei denen weder der eine, noch der andere der angegebenen Gesichtspunkte zutrifft ;“ vergleiche
§§ 381, 338, f: §56 a, 357. §

) eMe , Handbuch des Strafrechts I, S. 169.
s) Hälſchner, Das gemeine deutsche Strafrecht II, S. 1020 ff.
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trage derselben auszuüben, übertragen werden und die wesentliche Pflicht des
Amtsinhabers besteht darin, bei Ausübung der ihm übertragenen Anmtsgewalt
nach den dafür maßgebenden gesetzlichen Vorschriften zu verfahren.“

„Der Inhaber eines Amtes ist nicht nothwendig auch Staatsbeamter, wie
der Beamte nicht nothwendig immer ein Amt hat“ + z hat aber der Be-
amte ein Amt zu verwalten, ,„ſo tritt zu der Pflicht, die ihm wie jedem In-
haber eines Amtes obliegt, noch ein weiteres Pflichtverhältniß hinzu, vermöge
deſſen er zu oronungsmäßiger Wahrnehmung der ihm obliegenden Amtsgeschäfte,
zur Treue gegen den Staat und den Träger der Staatsgewalt, zum Gehorſam
gegen die Vorgesetzten, zu einem Verhalten in und außer dem Amteverpflichtet
iſt, wie es die Achtung gebietet, die seine amtliche Stellung erfordert.“

„Als eine Verleßzung der Amtspflicht wird man es bezeichnen können,
gleichviel, ob es sich um die Verletzung der Pflicht handelt, welche einem jeden
Inhaber einer Amtsgewalt obliegt, oder um die der beſonderen durch das

Dienstverhältniß begründeten; denn auch sie iſt eine durch die Uebertragung

des Amtes und um des Amtes willen auferlegte und besteht in beſchränktem

Maße für den Staatsbeamten fort, der zeitweilig kein Amt verwaltet. Aber
wie in beiden Fällen das Pflichtverhältniß, das die Voraussetzung bildet, ein
verſchiedenes iſt, ſo auch die Bedeutung und Wirksamkeit der Verletzung."

„Im Falle des Amtsdeliktes handelt es sich darum, daß ſich der Jn-
haber des Amtes einer Verletzung der Pflicht, die ihm vom Staate übertragene
Amtsgewalt nur nach Maßgabe von Recht und Geſeß auszuüben, ſchuldig
macht. Was in dieſer Beziehung die rechtlich festgestellte Pflicht fordert, kann

nicht zweifelhaft sein, und dementsprechend wird sich auch der Thatbestand eines

jeden Amtsdeliktes genaufeststellen laſſen. Die geſegwidrige Ausübung der Amts-

gewalt hat die Bedeutung und Wirksamkeit, daß entweder die Staatsgewalt

MrqrCeqtttuusFuicteſet. welchederInhetetdrtartmcſtscnchre!
den ihr Untergebenen gestört, entstellt, und damit die allgemeine ſtaatliche
Ordnung verletzt wird. Das Amtsdelikt erscheint daher in allen Fällen als

ein geſelwidriger Mißbrauch der dem Amtsinhaber übertragenen amtlichen

Befugniſsſe, ſeiner Amtsgewalt, gleichviel, ob sich der Mißbrauch in einer den

amtlichen Befugnissen widersprechenden Handlung oder in einem Unterlassen
ihrer pflichtmäßigen Ausübung bethätigt.!“ –~

„Im Falle eines Disziplinarvergehens handelt es ſich um eine Pflicht-
verleßsung, durch welche in das zwiſchen dem Staate und dem Beamten be-
stehende Dienstverhältniß störend eingegriffen wird. Wenn dieſes Dienst-

verhältniß dem Beamten wie jedem Inhaber eines Amtes, der nicht Beamter
jist, zunächſt die Pflicht der gesegmäßigen Ausübung seiner Amtsgewalt auf-

erlegt, so erſcheint jedes Amtsdelikt darum sicher zugleich als eine Verlegung
des beſonderen Dienſtverhältnisses, in welchem der Beamte steht. Es legt ihm

dasſelbe aber noch weitere beſondere Pflichten auf und er kann ſich mamnich-
facher Verlegungen seiner Amtspflicht schuldig machen, die nicht in einem Miß-
brauche ſeiner Amtsgewalt bestehen und die den Gesetzen entſprechende Ausübung
dieser Gewalt ganz unberührt laſſen. Soweit es ſich um die Pflicht eines

ordnungsmäßigen Verhaltens im Dienste, einer den erhaltenen Inſtruktionen

entsprechenden Wahrnehmung der Amtsgeschäfte handelt, werden sich diese
Pflichten noch annähernd im Einzelnen beſtimmen laſſen, wogegen es unmöglich
iſt, im Einzelnen Alles das zu bestimmen undrechtlich feſtzuſtellen, was Treue

und Gehorſam, was ein der Würde des Amtes entsprechendes Verhalten in
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und außer dem Amte erfordert. Bei der disziplinären Bestrafung der Dienst-

vergehen wird darum unvermeidlich demrichterlichen Ermessen in Beantwortung

der Frage, ob ein beſtimmtes Verhalten des Beamten als ein Dienstvergehen

zu betrachten ſei, ein ſehr weiter Spielraum gelaſſen werden müssen.“ :

Hum Schluſſe mag noch ein Vertreter der ausländischen Literatur Er-

wähnung finden, der ſich über das Disziplinarstrafrecht verbreitet hat, A. de

Pinto'). Als „Kennzeichen“ der Disziplinarstrafe führt er auf: ,„Erſtens

müſſe eine besondere Eigenſchast (hboedanigheid) beſtehen, vermöge deren alle

Perſonen, welche dieſelbe beſiten, als zu einer bestimmten Kategorie gehörend

erscheinen. Zweitens müſſe dieſe Eigenschaft von ſo unzweifelhaster Bedeutung

für die staatliche Rechtsordnung sein, daß der Staat einem solchen Perſonen-

kreiſe die Befugniß zuerkenne, über die unbeeinträchtigte Bewahrung jener

Eigenschaft seitens seiner Mitglieder zu wachen. Zweck der Diszipiinarbesſtrafung

ſei die Sicherung von Ordnung, Gehorſam und gewissenhafter Pflichterfüllung

und die Aufmunterung zu einem in jeder Hinsicht tadelloſen Lebenswandel.

Kompetent zur Verhängung vonDisziplinarstrafen sei entweder eine richterliche,

aber dann nicht als solche auftretende Behörde, oder eine andere „Antorität“",

welche vom Staate als dazu, kraft ihrer Stellung zu den in dem beſonderen

Verbs stehenden Personen, befugt ausdrücklich oder stillſchweigend be-
eichnet. sei.

j Den Grund des Disziplinarstrafrechts sucht er dahin zu bestimmen: der

Staat könne unmöglich alle geringen Rechtsverleßgungen kennen; um die Rechts-

ordnung auch gegen solche kleinere Verlegungen zu ſichern, müsſe als ſub-

sidiäres Mittel die Zuerkennung von Disziplinarbefugniſſen an gewiſſe Perſonen-

kreiſe dienen. Der Disziplinargewalt unterliegen daher nur Vergehen, die

vom Strafgesetze nicht getroffen werden oder nicht getroffen werden können.

Der Staat kann sie den Perſonenkreiſen überlaſſen nur in Bezug auf ſolche

Vergehen, „die, wenn auch nicht in der bestimmten Eigenſchaft verübt, doch

einen nachtheiligen Einfluß auf dieſe Stellung, den guten Namen und das

unerſchütterliche Vertrauen ausüben können“ (S. 13, vgl. S. 20). Obgleich

er das Disziplinarſtrafrecht vom Staate ableitet, hält er es doch wieder für

ſo ſelbſtändig, daß er von einer „grundſäglichen Verſchiedenheit" von öffent-

licher und Disziplinarbestrafung spricht. Als UÜebereinſtimmungspunkte beider

berührt erdas Erlöſchen der Verfolgung durch den Tod und die Geltung der
Regel cogitationis poenam nemopatitur; „ſobald aber die Gedanken durch
Handlungen in der Außenwelt sich offenbart haben, tritt die Verschiedenheit

in den Rechtsfolgen hervor“ (S. 23. 24). Des Weiteren stellt er dann dreißig

Folgerungen auf, die sich aus dem „ſowohl von der eigentlichen Strafe wie

der Hivilverfolgung ganz und gar verſchiedenen Charakter" der Disziplinar-

maßregeln ergeben ſollen; ſie alle hier aufzuzählen, würde zu weit führen; die

Stichhaltigkeit einzelner mag gelegentlich im dogmatischen Theile dieſer Unter-
suchung berührt werden. Was de Pinto imzweiten, besonderen Theile seiner

Arbeit über Geschichte und System des niederländiſchen Disziplinarstrafrechts

über richterliche Beamte vorbringt, in den Kreis unsrer Betrachtung zu ziehen,

geht über den Rahmen dieser Unterſuchung hinaus.
 

1) A. de Pinto, bijdrage tot de leer van de disciplinaire bestraflingen van

staatswege bedreigd. Leydener Jnauguraldissertation 1876.
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D u g mati sc er Th e il.

A. Allgemeiner Theil.

Der Begriff der Disziplinarſtrafe.

1. Negative Begrenzung.

Die Begriffe ,„Disziplinarſtrafen“ und „Ordnungsſtrafen“ werdenvielfach
mit einander vermengt. Wennauch einzelne der von der Gesetzgebung oder
der Theorie als Ordnungsstrafen bezeichneten Reaktionsmittel ſich ihrer recht-
lichen Natur nach als Disziplinarſtrafen darstellen, so empfiehlt es sich doch,
beide Begriffe zu trennen und diejenigen ſogen. Ordnungsstrafen, welche ſich
unter andere juriſtiſche Kategorien als die der Disziplinarſtrafen bringen laſſen,
von diesen geſondert vorweg zu behandeln.

Wir können unter ihnen zwei Gruppen unterſcheiden. Die „Ordnungs-
ſtrafen“ der erſten Gruppe fallen unter die Kategorie der indirekten Zwangs-
mittel, CExekutivſtrafen oder Zwangsstrafen, während die der zweiten sich als
ivahre, doch besonders qualifizirte Kriminalstrafen darstellen.

Imerſteren Falle iſt „Verhängung einer Ordnungsstrafe“ gleichbedeutend
mit der Realiſirung eines Rechtsnachtheils, welcher dem damit zu Belegenden
vorher für den Fall angedroht war, daß derſelbe einer Verpflichtung nicht,
uder nicht binnen bestimmter Friſt nachkommen werde. Die vorgängige An-
drohung für den einzelnen Fall iſt es, welche dieser Art Ordnungsstrafe den
Charakter einer Zwangsmaßregel verleiht. Der damit Bedrohte hat es in
ſeiner Gewalt, ob er die Verpfslichtung, der er bei Vermeidung einer Ordnungs-
ſtrafe nachzukommen hat, erfüllen, oder die „Strafe“ auf sich nehmen will;
durch die Androhungwird ein Druck auf seinen Willen ausgeübt; wo atxr letzteres
zum Zwecke der Erzwingung einer Leiſtung geschieht, pflegt manjuriſtiſch-techniſch
von indirekten Zwangsmitteln (Exekutiv- oder Zwangssſtrafen) zu ſprechen; von
der Strafe im eigentlichen Sinne untersſcheidet ſie die vorgängige Spezial-
;;; wegen ihres verſchiedenen Charakters kann sie mit derſelben kon-
féurriren!).

In dieſem Sinne iſt der Ausdruck „Ordnungsſtrafe“ insbesondere im
Handelsgeſezbuche und im Gerichtsverfaſſungsgeſetze gebraucht.

Das Handelsgesetbuch drückt sich in den Artikeln 26, 45, 89, 129 Abſ. 4,
135, 154, 155, 179, 212, 228 mit geringfügigen Faſſungsänderungen so aus:
Das Handelsgericht hat die Betheiligten zur Befolgung dieser Vorschriften von
Amtswegen durch Ordnungsstrafen anzuhalten; ebenſo das Genoſſenſchafts-
geſeß von 1868 in § 66, das Gesetz über die eingeſchriebenen Hülfskasſen von
1876 in s 33. Indiesen Fällen ist es nicht zweifelhaft, daß die Ordnungsſtrafen
als indirekte Zwangsmittel gedacht ſind ?). : ;

In den Artikeln 233, 243, 247 Nr. 4, 2561 iſt die Faſſung dahin ge-
ändert, daß für bestimmte Perſonen die Anmeldungspflicht, bezw. im Falle des
Artikels 251 die Pflicht, ſich des Gebrauchs einer Geſsellſchastsfirma zu ent-
halten, als „bei Ordnungsstrafe“ bestehend festgestellt wirn.
 

) Charakteristiſh das Tabackſteuergeſeß vom 16. Juli 1879, $ 40. Vgl. v. Liszt

. L Itvcs ht; Art. Ordnungs- und Disziplinarſtrafen in Holt endorff's Rechts-
exikon s. .A. 11; :S. / ~ uu: ut! ".. ze. : ; ;

3
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v. Liszt!) iſt infolgedessen geneigt, wenn er auch die Schwierigkeit der

Grenzziehung anerkennt, diese Ordnungsstrafen der zweiten oben aufgestellten

Kategorie derſelben zuzuweisen. Meines Erachtens iſt die Verſchiedenheit der

Faſſung mehr eine zufällige und hat das H.-G.-B., wenn es von Ordnungsſtrafen

spricht, eine einheitliche Einrichtung im Auge, der der Charakter von indirekten

Zwangsmitteln zukommt; es würden daher auch die Ordnungssſtrafen der letzt-

genannten Artikel unter dieſe Kategorie zu stellen ſein.

Nach der Vorſchrift des Gerichtsverfaſſungsgesetzes ?) ſind Schöffen, Ver-

trauensmänner des in §8 40 G.-V.-G. näher bezeichneten Ausſchuſſes und Ge-

schworene, welche ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht

rechtzeitig ſich einfinden, oder ihren Obliegenheiten in anderer Weiſe sich ent-

ziehen, zu einer Ordnungsstrafe von fünf bis zu eintauſend Mark zu verurtheilen.

v. Li szt ?) stellt auch dieſe „Ordnungsstrafen“ unter die zweite Kategorie. Meines

Erachtens sind ſie jedoch als indirekte Zwangsmittel zu kennzeichnen, dafür spricht

insbesondere, daß nach gesetzlicher Vorschrift ‘) die Ladung dieſer Perſonen „unter

Androhung der gesetzlichen Folgen des Ausbleibens zu geſchehen hat“. Die

vorgängige Androhung im einzelnen Falle verleiht dieſen Ordnungsstrafen

die Eigenſchaft indirekter Zwangsmittel; dem gegenüber kann der Umſtand,

daß die Strafe nicht in feſtbeſtimmter Höhe angedroht wird, nicht in Betracht

kommen. Weniger von Bedeutung für unſere Ansicht iſt, daß nach g 138

des St.-G.-B. die Ordnungsstrafen mit der Strafe des Vergehens des Vor-

bringens unwahrer Entſchuldigungsgründe konkurriren.

Unter die Kategorie der sogen Exekutivſtrafen fallen m. E. ferner die

nicht als Ordnungsſtrafen bezeichneten, gegen Zengen und Sachverständige

wegen Ausbleibens zu erkennenden Strafen’) Denn dieſe Strafen können nur

verhängt werden, wenn die damit zu belegende Perſon ordnungsmäßig geladen

war. Eine ordnungsmäßige Ladung liegt aber nur dann vor, wenn sie der

gesetzlichen Vorschrift ) gemäß den Hiniveis auf die gesezlichen Folgen des

Ausbleibens, mithin eine vorgängige Strafandrohung in specie enthält. Ebenſo

verhält es ſich, wenn im Cheprozesſe ?) eine Partei der gerichtlichen Anoronung

des perſönlichen Erscheinens zuwider sich nicht stellt. Cine Exekutivſtrafe iſt

ferner die Strafe *), durch die der ſäumige Schuldner zur Vornahmeeiner aus-

schließlich von ſeinem Willen abhängigen Handlung „anzuhalten“ iſt; ſowie

die, welche erkannt wird '), wenn der Schuldner der Verpflichtung, eine Hand-

lung zu unterlaſſen oder die Vornahme einer Handlung zu dulden, nicht

nachkommt, denn „der Verurtheilung muß eine Strafandrohung vorausgehen“ '").

Dagegen ſtellt ſich die nach einigen Bestimmungen der Prozeßgeſetze '") an-

zuordnende Haft wie die Vorführungals direktes Zwangsmittel dar.

V
f

s
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Daß die in § 40 des Tabackſteuergeſeßes ') erwähnte ,exekutiviſche Geld-
ſtrafe", durch deren Androhung und Cinziehung die Steuerbehörde die Be-
obachtung der gesetzlichen Vorschriften erzwingen kann, und die in g 104 der
Gewerbeordnung ?) sowie in § 45 des Gesetzes, betr. die Krankenversicherung
der Arbeiter ?), genannten Ordnungssſtrafen, durch deren Androhung, Festsetzung
und Vollstreckung die Aussichtsbehörde die Befolgung der gesetzlichen Vorſchriften
ſeitens gewiſſer Perſonen „erzwingen“ kann, unter die Kategorie! der indirekten
Zwangsmittel (Zwangs- oder Exekutivſtrafen) fallen, bedarf, da sie sich ſelbst
"als ſolche bezeichnen, keiner Erörterung.

Die Ordnungssſtrafe findet sich auch in einem zw eiten Sinneſehr häufig
in der Reichsgeſeßgebung erwähnt, als Strafe für geringfügige Rechtsverletzungen,
welche, obwohl begrifflich mit der Kriminalstrafe zuſammenfallend, doch nach
ausdrücklicher oder ſstillſchweigender geſetzlicher Anordnung, die häufig eben
durch die gewählte Bezeichnung als Ordnungsstrafe sich kundgibt, nicht als
ſolche angesehen werden ſoll. So in dem Gesetze über Unterſuchung von See-
unfällen gegenüber ſäumigen Beisitzern des Seeamts und Mitgliedern des Ober-
ſeeamts, insbesondere aber in den gg 179 und 180 des Gerichtsverfaſſungs-
geſeßes. Hierher sind auch die (allerdings nicht als Ordnungsstrafen be-
zeichneten) Strafen des § 96 Ahs. 1 der Str.-Pr.-O. und § 855 Abh. 1
der Z.-Pr.-O. zu rechnen; endlich fallen die in den Reichssteuergeſetzen vielfach
vorkommenden Ordnungsstrafen unter diesen Begriff. Eine Aufzählung der
lehteren hat für die dogmatiſche Betrachtung, namentlich für die Zwecke dieser
Abhandlung, keinen Werth !).

Die Beſonderheit ſolcher „Ordnungsſtrafen“ gegenüber den Kriminalstrafen

UrzytenHüteeleh“e.herVGqdare
daß sie da eintreten, wo der Steuerkontravenient objektiv die gesetzlichen Vor-
ſchriften nicht eingehalten hat, aber nachweiſt, daß ihm die rechtswidrige Ab-
ſicht fehlte, demnach nur eine Ordnungswidrigkeit vorliegt; in manchen Fällen
beſteht der einzige Unterschied darin, daß auf die Ordnungsstrafen das Ver-
fahren des dritten Abschnitts des ſsechſten Buches der Strafprozeßordnung, das
Verfahren bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorſchriften über Erhebung öffent-
licher Abgaben und Gefälle, Anwendung findet. Ebenso iſt in den gg 179 und 180
das Verfahren beſonders geregelt; man würde demnach dieſe Arten der Ordnungs-
ſtrafen bezeichnen können als die Strafen, bei denen das ordentliche Verfahren der
Strafprozeßordnung nicht Anwendung findet, wenn es nicht anderseits auch
Kriminalſtrafen im engeren Sinne gäbe, bei denen eine Abweichung vom
ordentlichen Verfahren zulässig ist, z. B. polizeiliche Strafverfügungen. Man
wird ſich daher darauf beſchränken müſsſen, bei den einzelnen „Ordnungsstrafen“
durch Auslegung der dieſelben betresfenden gesetzlichen Bestimmungen zu
ermitteln, welche Beſonderheiten der Gesetzgeber durch die Wahl des Ausdrucks
Ordnungsſtrafe anordnen wollte, im Zweifel werden die Vorſchriften der Straf-
geſeße über die allgemeinen Grundsätze bei Strafen und das ordentliche Ver-
fahren Anwendung zufinden haben?).

 

1) Geseß vom 16. Juli 1879.

; Teu;(üer 1581.
Ö In dieser Beziehung iſt auf v. Liszt a. a. O. und Lehrbuch des Strafrechts

fUt
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Bei der Weſensgleichheit dieser Ordnungsstrafen mit den Kriminalſstrafen

scheint eine kumulative Anwendung beider an sich ausgeſchloſſen und würde

dieser Grundſat auch in den Fällen gelten müſſen, wo nicht, wie z. B. im

§ 835 des Brauſteuergeſeßes vom 31.. Mai 1872, eine ausdrückliche dahin-

gehende Bestimmung getroffen ist. Das Gegentheil scheinen jedoch die 8§ 179

und 180 des G.-V-G. zu verordnen, während § 138 des Str.-G.-B. für

uns, die wir die dort genannten Ordnungsſtrafen unter die Kategorie der in-

direkten Zwangsmittel stellen, keine Schwierigkeiten macht; denn daß Zwangs-

mittel zur künftigen Erzwingung einer Handlung neben Strafen wegen der

bisherigen Unterlaſſung oder umgekehrt Zwangsmittel zur künftigen Erzwingung

einer Unterlaſſung neben Strafen wegen der bereits begangenen Zuwiderhand-

lung gegen die Ünterlaſſungspflicht auftreten können, bedarf keiner weiteren

Begründung. + Wenn es nun in den sg 179 und 180 des G.-V.-G. heißt,

vorbehaltlich der ſtrafgerichtlichen Verfolgung könne das Gericht wegen einer

in der Sitzung begangenen Ungebühr eine Ordnungssſtrafe verhängen, ſo kann

dieſer Vorbehalt ſelbſtverſtändlich nur dann Bedeutung gewinnen, wenn in der

Handlung des von der Ordnungsstrafe Betroffenen zugleich der Thatbeſtand

einer anderen strafbaren Handlung gegeben war. Streng genommen würde

daher ein Fall der Idealkonkurrenz vorliegen, in der fraglichen Beſtimmung

wäre mithin eine Ausnahme von der Regel des g 78 des Str.-G.-B.zufinden.

Nunliegt aber bei einer ſolchen Straffestſesung wegen Ungebühr ein Fall vor,

wo der erkennende Richter durch das Prozeßverfahren nicht in die Lage geſetzt

- isſt, die zur Rede stehende That nach allen Richtungen hin zu prüfen. Es

handelt sich eben bei dieſem Ordnungsstrafverfahren um eine besondere Art

des Verfahrens, verschieden von dem ordentlichen Prozeßverfahren. Vor Allem

. liegt keine Hauptverhandlung wegen des vom Geſete als „Ungebühr“ bezeichneten

Delikts vor. Die Regel ne bis in idem bezieht ſich aber auf ſolche Fälle

nicht, wie das Reichsgericht ') bereits mehrfach bezüglich des amtsrichterlichen

Strafbefehls ausgesprochen hat; daher kann auch in jener geſetlichen Vorſchrift

eine Verletzung der genannten Regel nicht geſehen werden. Meines Erachtens

wird die Praxis des Reichsgerichtes, in den fraglichen Fällen die zweite Strafe

unter Abzug der ersteren zu beſtimmen, auch dann anzuwenden ſein, wenn

eine Handlung, die in einer Gerichtsſitung als Ungebühr mit Ordnungsſtrafe

belegt iſt, ſpäter noch ſtrafgerichtlich verfolgt wird. Der einzige Unterschied

dieser Ordnungsstrafen der g§ 179 und 180 des G.-V.-G. von den Kriminal-

strafen im engeren Sinne iſt somit darin zu finden, daß bei ihnen ein eigen-

thümliches ſummariſches Verfahren geſsetlich angeordnetiſt.

2. Poſitive Begriſfsbeſtimmung.

a) Der allgemeine Begriff von Disziplinarſtrafen und

Disziplinarzwangsmitteln.

Ob einem bestimmten Reaktionsmittel die rechtliche Natur einer

Disziplinarsſtrafe zukommt, ist eine häufig schwierige Interpretationsfrage.

Es wird poſitiv zu verlangen ſein Strafnatur und negativ Verſchiedenheit von

der Kriminalstrafe. Weiter iſt zu untersuchen, ob die Strafe kraft eines be-

stehenden beſonderen Gewaltverhältniſsesvom Gewalthaber oder deſſen Organen

verhängt wird, und ob sie Rechtsfolge derVerlegung von Sonderpflichten ist.
 

1) Entscheidungen in Strafsachen IV, 243; IX, 321.
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In den Kreis der Erörterung sind auch die neben den Disziplinarſtrafen
stehenden Disziplinarzwang s mittel zu ziehen. Voraussetzungist hier, daß
dem Hwingenden eine von der allgemeinen staatlichen Zwangsgewalt ver-
ſchiedene originäre oder delegirte Zwangsbefugniß zukommt.

Disziplinarstrafe iſt eine Strafe, welche kraft einer besonderen, von der
allgemeinen Staatsstrafgewalt verſchiedene Strafgewalt von dem Gewalthaber
vder deſſen Organen dem Gewaltunterworfenen wegen einer Verletzung der
durch den Eintritt in ein Gewaltverhältniß begründeten Pflicht auferlegtwerden
kann. Disziplinarzwangsmittel ist ein Zwangsmittel, kraft desſen der Gewalt-
unterworfene in einem von demdurch die Staatsgewalt begründeten verschiedenen
Gewaltverhältniß zur Erfüllung einer durch das letztere bedingten Pflicht von
dem Gewalthaber oder deſſen Organen zwangsweiſe angehalten werden kann.
Disziplinarsſtrafen und Disziplinarzwangsmittel können wir unter dem Namen
Disziplinarmittel zuſammenfassen.

Disziplinarstrafgewalt iſt die Befugniß, Disziplinarſtrafen zu verhängen,
Disziplinarzwangsgewalt die, Disziplinarzwangsmittel anzuwenden; die , Dis-
ziplinargewalt“ begreift in sich ſowohl die Disziplinarzwangs- wie die Dis-
ziplinarſtrafgewalt, ist alſo die Befugniß zur Anwendung vonDisziplinar- .
mitteln. Doch kann man die Bezeichnung Disziplinargewalt auch für die
Disziplinarstrafgewalt allein gebrauchen, besonders in den Fällen, wo eine
Disziplinarzwangsgewalt, wenn auch begrifflich möglich, doch zufällig gerade
geſetzlich nicht angeordnet ist.

Disziplinarzwangsmittel und Disziplinarſtrafen unterscheiden sich wie
(indirekte) Zwangsmittel und Strafen überhaupt; letztere werden verhängt,
nachdem und weil eine Pflichtverlezung begangeniſt, erstere müſſen, wenn sie
in der äußeren Erſcheinung als Strafen auftreten, vorher für den Fall, daß
eine Pflichtverleßung begangen werde, dem Einzelnen speziell von der mit Zwangs-
gewalt versehenen Behörde angedroht sein; m. a. W. : Wareine Strafe vorher
für den Fall, daß eine bestimmte Pflichtverletzung begangen werde, in concreto
angedroht, so stellt sich die Strafverhängung als Realisirung einer indirekten
Zwangsmaßregel dar; fehlt die vorgängige Androhung für den einzelnen Fall,
ſo liegt eine wahre Disziplinarstrafe vor.

b) Die Konventionalstrafe nicht Disziplinarſtrafe.

Erscheint hiernach die Befugniß zur Anwendung von Disziplinarmitteln
; durch das Beſtehen eines Gewaltverhältniſses bedingt, so ist in rein obliga-

toriſchen Verhältnissen die Exiſtenz einer wahren Strafgewalt nicht denkbar.
Zwar fällt, wenn man unter Strafe einen Rechtsnachtheil versteht, der sich
als Folge der Verletzung einer Rechtspflicht darstellt, aber nicht im Erſatze
des durch die Pflichtverletung verursachten materiellen Schadens besteht, auch
die kraft einer Privatwillenserklärung begründete Verpflichtung zu einer Leiſtung
im Falle der Nichterfüllung einer Verbindlichkeit, soweit sie nicht den Erſatz
des verurſachten Schadens betrifft, unter diesen Begriff, und in diesem Sinne
kann man wohl voneiner Konventionalstrafe sprechen, während die Ausdehnung
dieser Bezeichnung auf Fälle, wo es sich nur um eine ausdrücklich in be-
stimmter Höhe festgeſtellte Verpflichtung zum Ersatze des Interesſes handelt,
nicht zu billigen ist. Aber auch für die wahre Konventionalstrafe kommt das
Moment der Strafqualität nicht, oder doch nur insoweit in Betracht, als
vielleicht die Gesetzgebung ihre Höhe, insofern sie vom Erſatze des Interesſe
abſieht, beſchränkt. Eine solche Konventionalſtrafe ist jedoch ihrer juristischen



38 P. La bes: Die Disziplinargewalt des Staates über seine Beamten.

Natur nach nureine obligatoriſche Verpflichtung unter einer, wenn auch eigen-

thümlichen Bedingung; mit der durch letztwillige Verfügung begründeten Ver-

pflichtung zur Zahlung einer Strafe hat sie gemeinſam, daß dieſe Strafen

nicht von dem realiſirt werden, dem gegenüber die Verpflichtung, sie zu zahlen, .

besteht, sondern zu ſeinen Gunsten nach dem Rechte der erfüllten Bedingung

verwirkt wird; er hat nicht darüber zu entscheiden, ob die Bedingung erfüllt

und die Verpflichtung zur Strafzahlung exiſtent gewordenist, vielmehr würde

dieſe Frage im Wege des HZivilprozeſſes zu erledigen ſein. Damit wir in

einem Rechtsnachtheil, der sich als Folge der Verlegung einer Rechtspflicht

darstellt, aber nicht im Erſatze des verurſachten materiellen Schadens besteht,

eine wahre Strafe erkennen können, muß hinzukommen, daß der Strafberechtigte

ſelbſt über die Exiſtenz der Strafverpflichtung entscheidet, die Strafe verhängt

und vollzieht. Dies iſt aber in rein obligatorischen Verhältnissen nicht der

Fall. Dies feſtzuſtellen iſt nöthig, da insbesondere bei Eingehung von Dienst-

verträgen für den Dienstherrn Rechte, welche einer Disziplinargewalt ähnlich

sehen, begründet werden können: z B. das Recht, dem Bediensteten Lohn-
abzüge zu machen, für den Fall, daß der letztere in der Erfüllung ſeine.

. Pflichten ſäumig iſt. Hier liegt ebenfalls nur eine obligatoriſche Verpflichtung

des Bediensteten, jene Nachtheile zu erleiden, unter der Bedingung vor, daß

der Dienstpflichtige ſeinen Pflichten nicht nachkommt; ist das letztere der Fall,

ſo iſt die Bedingung des Vertrags erfüllt und der Dienstherr kann die Er-

füllung der nunmehr unbedingt gewordenen Verpflichtung zur Erleidung der

Nachtheile fordern, alſo, um bei dem gewählten Beispiel zu bleiben, den Lohn-

abzug machen, würde aber, wenn der Bedienstete die Erfülluug der Bedingung

bestreitet, nicht in der Lage ſein, sich darauf zu berufen, daß er die Bedingung

für erfüllt halte, ſich vielmehr dem Ausspruch des Zivilgerichts über die Er-

füllung der Bedingung unterwerfen müſſen.
In einem ſolchen obligatoriſchen Dienstverhältnisse stehen aber auch die ſog.

Privatbeamten; durch die Aehnlichkeit der äußeren Stellung in gewissen

Beziehungen, wie z. B. in Bezug auf Gehalt und Dauer der Anstellung, be-

wogen, hat man wohl die Bezeichnung „Beamter“ mißbräuchlicherweiſe auf ſie

übertragen. Ihr Verhältniß zum Dienstherrn iſt ein kontraktliches, durch das

Privatrecht geregeltes, das vielleicht der Disposition der Parteien einen gewissen

Spielraum überläßt, welcher aber nie ſoweit gehen kann, daß dadurch das

Verhältniß zu einem Gewaltverhältniſſe würde. Selbſt wenn bei Eingehnng

des Vertrags dem Anstellenden das Recht vorbehalten würde, in gewissen Fällen

„Geldstrafen zu verhängen“, so würde dies doch nur als ein durch den Ein-

tritt eines jener Fälle bedingtes Verſprechen zur Zahlung einer Geldſumme

aufzufaſſen ſein; der Dienstherr iſt nicht in der Lage, die „Geldſtrafe“ ſelbſt

beizutreiben, wenn der Privatbeamte sie nicht freiwillig zahlt. Besteht zwiſchen

beiden Meinungsversſchiedenheit, ob einer jeder Fälle gegeben ist, oder zahlt

der Privatbeamte nicht, ſo iſt der Dienstherr auf die Entſcheidung des staat-

lichen Hivilgerichts angewieſen, ob eine Verpflichtung des Privatbeamten zur

Zahlung einer ſolchen „Geldstrafe“ exiſtent geworden iſt, und anch zur Bei-
treibung würde er ſich der staatlichen Organe zu bedienen haben.

ê) Die Disziplinarſtrafe ſeßt das Bestehen eines Gewalt-

verhältniſſes voraus. Erörterung einzelner Fälle.

; In Gewaltverhältniſſen dagegen iſt der Gewalthaber berechtigt, zu ent-

ſcheiden, ob eine Pflichtverleßzung vorliegt und ob wegen dieſer eine Strafe
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auszuſprechen und zu vollziehen iſt; dem Gewalthaber steht das Recht der
Disziplinargewalt kraft des Gewaltverhältniſſes zu und zwargleichviel, ob
letzteres dem Privatrechte oder dem öffentlichen Rechte angehört. Ob ein ein-
zelnes Rechtsverhältniß sich seinem Inhalte nach als ein Gewaltsverhältniß
darstellt, iſt aus sſorgſamer Erwägung der poſitivrechtlichen Bestimmungen zu
entnehmen; in vielen Fällen wird man von der Existenz einer Disziplinar-
gewalt, insbesondere der Befugniß zur Verhängung von Disziplinarstrafen,
deren Kennzeichen wir oben erörtert haben, einen Rückſchluß auf das Bestehen
eines Gewaltverhältnisſes machen müſssen.

Daß die väterliche Gewalt auch eine Disziplinargewalt involvirt, iſt un-
bezweifelt; ob dem Ehemann gegen die Ehefrau ein solches Recht heute noch
zuſteht, wage ich nicht zu entſcheiden, doch bin ich mehr geneigt, die Existenz
eines solchen Rechts zu verneinen. Dagegen möchte ich andererseits das
Bestehen eines Gewaltverhältniſſes in einzelnen Fällen annehmen, wo die
Theorie mehr geneigt iſt, das Rechtsverhältniß als ein rein obligatoriſches

. hinzuſtellen, nämlich da, wo nach geſetzlicher Bestimmung dem Dienstherrn ein
HZüchtigungsrecht zusteht. Es geht nicht an, die betreffenden Befugnisse als aus dem
väterlichen Rechte abgeleitet anzuſehen. Denn das Züchtigungsrecht des Lehr-
herrn !), und, wo es landesrechtlich dem Dienstherrn gegen jüngere Dienstboten
zusteht, dieſes, iſt von dem des Vaters unabhängig, würde gegen deſſen Willen
und mit seinem Züchtigungsrechte konkurrirend ausgeübt werden können. Aehn-
lich steht es mit dem Verhältniß des Schiffers zu seiner Mannſchaft; auch
hier, wo dem Schiffer durch § 72 der Seemannsordnung ausdrücklich eine
Disziplinargewalt zuerkannt iſt, möchte ich ein, wenn auch inhaltlich beſchränktes
Gewaltverhältniß als beſtehend annehmen. Aus dem Geſichtspunkt des Ein-
tritts in ein Gewaltverhältniß erklärt sich auch die Korporationen gegen ihre
Mitglieder zuſtehende Disziplinargewalt; der Einzelne steht zu der Geſammtheit
in einem Rechtsverhältniß, das sich nicht wohl anders denn als ein Gewalt-
verhältniß auffaſſen läßt, mögen auch aus demſelben einzelne Rechte vermögens-
rechtlicher Natur entspringen. Ueber die Fälle, in denen Disziplinarsſtrafen
verhängt, uder in denen Disziplinarzwangsmittel angewandt werden können,

undüber die Kompetenz zu deren Realiſirung hat das Statut Bestimmungen zu
treffen. Eine ausdrücklich dahin gehende gesetzliche Anordnung findet sich in
der Gewerbeordnung, in der Faſſung vom 18. Juli 1881, § 98 a Nr.5,
wonach das Statut einer Innung Bestimmungen „über die wegen Verletzung
statutariſcher Vorſchriften gegen Innungsmitglieder zu verhängenden Ordnungs-
strafen“ treffen kann. Daß die korporative Disziplinargewalt geſetzlich beſchränkt
ſein kann, ergiebt sich aus der Vereinshoheit des Staates.

Von besonderer Wichtigkeit, theils wegen seines Umfanges, theils wegen
ſeines für die weltlichen Verhältnisse vielfach vorbildlichen Charakters iſt das
Disziplinarrecht der Kirche gegen ihre Mitglieder, das übrigens den Beſchränk-
ungen des ſtaatlichen Kirchenhoheitsrechts unterliegt. Näheres Eingehen auf
daſſelbe dürfte indeß hier nicht angezeigt sein.

Des weiteren involvirt der Eintritt in eine öffentliche Anstalt, wie Schule,
Universität, Zwangsanstalt, den Eintritt in ein Gewaltverhältniß und damit die
Begründung einer Disziplinargewalt über den Eingetretenen. Hier ſchon zeigt
sich, wenn jene Anstalten Staatsanstalten sind, die Eigenthümlichkeit, daß dem
Staat neben seiner allgemeinen Strafgewalt auch eine Disziplinargewalt zu-
 

!) Reichsgewerbeordnung § 127.
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kommt. Amſchärfsten tritt diese Koexiſtenz von zwei Strafgewalten bei den
Staatsdienern hervor, welche eben durch den Eintritt in den Staatsdienſt der
staatlichen Beamtendisziplinargewalt unterworfen werden, deren nähere Be-
trachtung die Aufgabe unſerer Unterſuchung ist.

" d) Das Verhältniß der ſtaatlichen Strafgewalt zur
Disziplinarstrafgewallt.

Das Verhältniß der allgemeinen Strafgewalt des Staates zueiner, sei es
vom Staate geſezlich anerkannten, sei es ihm ſelbſt zuſtehenden Disziplinar-
gewalt kann ein versſchiedenes ſein. Prinzipiell bestehen beide Gewalten
unabhängig von einander, ohne daß eine die andere beſchränkt oder deren
Anwendung ausſchließt. Da beide sich auf das Bestehen verſchiedener Pflicht-
verhältnisse gründen, kann in einer Handlung eine Verletzung jedes dieſer
PFflichtenkreiſe liegen und können wegen derselben beide Gewalten ſtrafend
auftreten.

f Zuweilen iſt aber mit dem Rechte der Disziplin die Strafgewalt ganz
oder theilweiſe organiſch verbunden '). Ein Beispiel in ersterer Richtung bietet
die aus der patria potestas des römiſchen Hausvaters entsſpringende Disziplinar-
gewalt, welche als „reine Stellvertretung der Strafgewalt des allmächtigen
Staates" ?) betrachtet werden kann. Weit häufiger iſt die zweite Erſcheinung.
Sie tritt im militäriſchen Verhältniß besonders charakteristiſch hervor. Hier

. ergreift das beſondere Gewaltrecht, dem der Einzelne vermöge seines Eintritts
in den Militärdienst unterworfen wird, seine Perſönlichkeit in ſo hohem Grade,
daß es das Unterthanenverhältniß zum Theil abſorbirt. Das üffentliche Straf-
recht des Staats erſcheint mit dem Disziplinarstrafrecht verſchmolzen *). Das
sogen. Militärdisziplinarſtrafrecht steht in Folge desſen zum sogen. Militär-
ſtrafrecht in einem ganz anderen Verhältnisse, wie sonst das allgemeine und
das Disziplinarstrafrecht, die Aehnlichkeit der äußeren Erscheinung hat dem
ſogen. Militärdisziplinarsſtrafrecht diese Bezeichnung verſchafft. Militärstrafrecht
und Militärdisziplinarstrafrecht ſchließen sich gegenseitig aus, können nicht wegen
derselben Handlungen neben einander auftreten; beide können derart ineinander
übergehen, daß imeinzelnen Falle statt einer militäriſch kriminellen nur eine
disziplinariſche Strafe verhängt wird; die militäriſchen Disziplinarvergehen
ſind leichtere Vergehen, die eben wegen der geringeren Schwere mit gelinderen
Strafen, welche in diesem Falle als Disziplinarstrafen bezeichnet werden, geahndet
und in einem wesentlich einfacheren Verfahren abgeurtheilt werden ').

Das Verhältniß der Universitätsdisziplin®) zum ſtaatlichen Strafrecht
entſpricht nach der Aufhebung der akademiſchen Sondergerichtsbarkeit der Regel,
während früher vielfach ein Theil der staatlichen Strafgerichtsbarkeit den aka-

_ demiſchen Gerichten zur Ausübung übertragen war. Heute iſt daher „das
 

1) H esfter, Lehrbuch des Strafrechts §$ 10 a. C. ttz ; : ;
.) Vgl. Köstlin, 'tt§t! Yerfreftecttich Wirkſamkeit des Staats, in der

brutthPetitHit Handbuch des Strafrechts 1, $ .111, S; 354.
") Vgl. Hecker, Ueber die Grenzen des Kriminal- und des Disziplinarsſtrafrechts. Ge-

richtsſaal 1879, XRKAI,S.48 ff. t: La hand, Staatsrecht des deutſchen Reichs. 1. Aufl.

UttLU ULs!GtieserQUs..h §Hoßt:,
darjs â! Welche ſich in ihrer urſprünglichen Form als ein korporatives Disziplinarsſtrafrecht
arſtellt.
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disziplinariſche Einſchreiten der akademischen Behörde unabhängig von einer
wegen derſelben Handlung eingeleiteten strafgerichtlichen Verfolgung“').

Das Verhältniß mehrerer Disziplinargewalten, denen eine Perſon unter-
worfen ist, zu einander ist, soweit nicht besondere Bestimmungen vorhandensind,
oder beſondere Verhältniſſe eine Abweichung nothwendig machen, ein gänzlich
unabhängiges; „die Disziplinarbestrafung kraft einer Gewalt hindert nicht, daß
dieſelbe Handlung kraft einer andern nochmals disziplinariſch geſtraft werde“
(quot qualitates, tot personas)?).

e) Die Disziplinarvergehen.

; Ausdemobenbereits über die Disziplinarstrafen und deren Begriff Gesagten
ergibt ſich, daß ſich als ein Disziplinarvergehen oder als eine mit einer
Disziplinarſtrafe zu belegende Handlung die Verletzung der Pflicht darstellt, welche
durch den Eintritt in das die Disziplinargewalt involvirende Verhältniß begründet
wird. Nun ist es sehr leicht möglich, daß durch eine Handlung, welche ein
der allgemeinen Strafgewalt des Staates unterliegendes Vergehen enthält,
zugleich die einer Perſon durch ihre Unterwerfung. unter eine Disziplinargewalt
obliegende beſondere Pflicht verlektt wird. In den Fällen nun, wo der In-
haber einer Disziplinargewalt ein andrer als der Staat iſt, wird die That-
ſache, daß wegen einer solchen Handlung, sowohl die Disziplinargewalt wie
die allgemeine staatliche Strafgewalt strafend auftreten kann, kein Bedenken
haben, da, wennauch in einer äußeren Handlung, doch verſchiedene Pflicht-

verletzungen gegenüber verschiedenen berechtigten Subjekten vorliegen. Steht
aber dem Staate kraft eines besonderen Verhältnisses auch eine Disziplinar-
gewalt zu, und hat er die Fälle, in denen dieſe sſtrafend auftreten soll, durch
.ſeine Geseggebung bestimmt, so würde man auf den Gedanken kommenkönnen,
eine Handlung, welche sowohl ein kriminelles wie ein Disziplinarvergehen ent-
Hält, den Regeln über Idealkonkurrenz zu unterwerfen. Das kann manaber
nur, wenn man den Ausdruck „Strafgeſez " in ungebührlich erweitertem Sinne
nimmt. Eigentliche „Strafgeſeße" sind die Disziplinargesetße nicht, denn der
Staat iſt als Gewalthaber gegenüber den seiner Disziplinargewalt Unterworfenen
auch berechtigt, Disziplinarvorsſchriften in anderer Weiſe als in der Form
eines Gesetzes zu erlaſſen; bedient er sich dieser Form, so sind dafür andere
äußere Gründe maßgebend. Vielmehr ist der Staat berechtigt, eine ſolche
Handlung sowohl kriminell wie disziplinariſch zu strafen. Allerdings werden
durch dieſelbe Pflichten verletzt, welche gegenüber ein und demſelbenberechtigten
Subjekte, dem Staate, bestehen und Strafen verwirkt, welche dieſelbe Perſon,
der Staat, verhängt. Aber diese Vereinigung mehrerer Eigenschaften in der
Perſon des Staates iſt eine zufällige, keine begriffliche. Zur Ausübung einer
Disziplinargewalt iſt der Staat ganz unabhängig vonſeiner allgemeinen Straf-
gewalt nur kraft eines beſonderen Gewaltverhältniſses berechtigt; man kann
daher mit Recht von einer Versſchiedenheit der Grundlagen des allgemeinen
staatlichen Strafrechts und eines dem Staate zuſtehenden Disziplinarſtrafrechts
ſprechen, wodurch eine Doppelbestrafung gerechtfertigt wird.

x) Die Mittel der Disziplin.

Was die Mittel angeht, die dem Inhaber einer Disziplinargewalt, sei es
als Strafe, sei ee als Zwangsmittel, zu Gebote stehen, so sind sie natur-

1) § 14 des preuß. Gesſezes vom 29. Mai 1879.
?) de Pinto, a. a. O. zu Nr. s, S. .36.

 



42 P. Lab es: Die Disziplinargewalt des Staates über ſeine Beamten.

gemäß nach den einzelnen eine Disziplinargewalt involvirenden Verhältnissen
verſchieden. Zweckmäßig wird die disziplinariſche Ahndungdie speziellen Rechte

ergreifen, welche das unterliegende Pflichtverhältniß für den der Disziplinar-
gewalt Unterworfenen begründet hat. Als äußerſtes Mittel hat die Aufhebung
deſſelben ſammt den daraus hervorgehenden Rechten zu gelten. Würde die
staatliche Gesetzgebung die Disziplinarbefugniſſe einzelner Perſonen oder Be-
hörden über dieſe Grenzen hinaus erweitern, ſo wäre zu prüfen, ob ſich nicht
unter dem Nameneiner Disziplinargewalt die Uebertragung eines Theils der
dem Staate zustehenden allgemeinen Strafgewalt verbirgt. In gewissen Ver-

hältniſsen iſt auch die Entlaſſung aus denſelben als Strafe ausgeſchloſſen, wie

z. B. bei der väterlichen Disziplinargewalt. Auch wird manin andern Fällen
der einem Privatmanne zustehenden Disziplinargewalt der Entlaſſung, ſelbſt

wenn sie in Pflichtverletungen des ihr Unterworfenen ihre Begründung findet,

nicht den Charakter einer Disziplinarstrafe zumesſſen können, vielmehr erscheint

sie dann nur unter dem Gesichtspunkte der Auflöſung des Verhältnisses.

B. Spezieller Theil.

Das Disziplinarſtrafrecht des Staates gegen seine Beamten.

1. Begrenzung der Aufgabe.

Die Bezeichnung „Beamte“ wird heutzutage in vielumfaſſendem Sinne ge-
braucht; daß wir es hier nicht mit den sogen. Privatbeamten zu thun haben,
ergibt sich aus dem oben in Betreff derſelben Gesagten. Wir ziehen nur die
Staatsbeamten in den Kreis unserer Betrachtung, weil bezüglich ihrer allein
eine wahre Disziplinargewalt besteht,da der Staat ſelbſt berechtigt ist,
über Existenz und Art der Anwendung ſelbſt zu entscheiden. Es scheiden aus
die ſogen. Diener des Publikums, insbesondere die Rechtsanwälte, auf welche
die Bezeichnung Beamte auch kaum ausgedehnt wird, auch die Geistlichen,
wenn gleich in proteſtantiſchen Ländern vermöge des dem Landesherrn zu-
stehenden Kirchengewaltsrechts (ius in sacris) ihre Stellung der der eigentlichen
Staatsbeamten sehr nahe kommt, ferner bleibt die eigenthümliche dem Konkurs-
gerichte über den Massenverwalter zustehende Disziplinargewalt !) außerhalb
des Kreiſes unſerer Betrachtung.

Was das Gesſetzgebungsmaterial angeht, das wir zur Begründung unserer
Ausführungen zu verwerthen gedenken, so erſcheint es nach dem im hiſtoriſchen
Theile dieser Untersuchung Gesagten genügend, wenn wir uns im Allgemeinen
auf die Anführung der Bestimmungen des Reichsbeamtengeſetes beſchränken
und nur, wo bemerkenswerthe Abweichungen sich finden, auch dem Landesrechte
der deutſchen Einzelstaaten Beachtung zuwenden. Bei Gleichheit der prinzipiellen
Grundlagen würde im Uebrigendie Heranziehung landesgeſetzlicher Bestimmungen
für die dogmatiſche Betrachtung keinen Werth haben.

2. Ausführung. z

a) Die in den § 72 sffl des Reichsbeamtengeſetß es ſogen. Dis-
. ziplinarſtrafen ſind wahre Disziplinarſtrafen.

Das Reichsbeamtengesey ſpricht in §§ 7 2 ff. von Disziplinar-

strafen. Es fragt ſich, ob dieſe „Disziplinarſtrafen“ solche in dem von uns
 

1) Das Geset spricht hier von Ordnungsstrafen. Bemerkt werden mag, daß die
Möglichkeit der Konkurrenz von disziplinariſcher und krimineller Beſtrafung auch hier be-
steht: vgl. 8 266 Z. 1 R.-Str.-G.-B.
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aufgestellten Sinne sinn. Wenn wir nun nicht nur finden, daß dieſe Dis-
ziplinarſtrafen in einem vom gewöhnlichen Strafprozeſſe verſchiedenen Ver-
fahren den Beamten zuerkannt werden, sondern daß auch wegen derſelben
Thatsachen, die zu einer kriminellen Beſtrafung eines Reichsbeamten geführt
haben, noch ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden kann (§8 78), daß ferner
Gegenstand der Disziplinarbestrafung ein Dienstvergehen iſt, d. h. eine Ver-
letzung der Pflichten, welche dem Reichsbeamten vermöge seiner Beamtenſtellung
obliegen, ſo bleibt nur noch die Frage, ob die Reichsbeamten durch den Ein-
tritt in den Reichsdienst in ein vom Unterthanenverhältniß zu unterſcheidendes
Gewaltverhältniß gelangen. Da aber auch dieſe Frage nach dem heutigen
Stande der Literatur unbedenklich zu bejahen ist, indem die Staatsrechtstheorie
die zuerſt von v. Gerber !) in dieser Form aufgestellte, darnach 1nsbesondere
von La band ?) ausgeführte Ansicht, daß das Staatsdienstverhältniß sich ſeinem
Inhalte nach als ein rechtliches Gewaltverhältniß darstellt, heute fast allgemein

utULeUktgurUte ttrrqu
unbedenklich die Disziplinarſtrafen des Reichsbeamtengeſeßes, und soweit die
Landesrechte dieſelben Grundſätze aufstellen, auch die Disziplinarſtrafen dieſer
Gesſeße unter jenen Begriff sſubſumiren können. Zuerledigen bleibt noch
der Zweifel, ob diese Disziplinarſtrafen auch wirklich unter die Kategorie
der Disziplinarſtrafen und nicht vielmehr unter die der Disziplinarzwangs-
mittel zu stellen sind, wie dies von Laband geschieht, wenn er die Disziplinar-
strafen für Mittel erklärt, welche in dem Gewaltverhältniſſe, in dem der

HBeamte zum Staate steht, ihre Begründung finden, welche aber die Erfüllung
der Dienstpflicht seitens deſſelben erzwingen sollen. Untersſcheidet man, wie dies
vben geschehen iſt, Strafen und Zwangsmittel in der Weiſe, daß in einem
Disziplinarmittel eine wahre Strafe zu erkennen iſt, wenn ſie ohne vorgängige
Androhung in eoncreto verhängt wird, daß daſſelbe aber als indirektes Zwangs-
mittel anzuſehen iſt, wenn die Anwendung dem Beamten für den Fall der
Nichterfüllung einer bestimmten Dienstobliegenheit speziell angedroht war, ſo
wird man im Allgemeinen den Disziplinarstrafen des Reichsbeamtengeſsetzes
die Natur einer wahren Strafe zuerkennen müſſen. Denn davon, daß ſie
nur verhängt werden könnten, wenn sie vorher für den Fall der Nicht-
erfüllung der Dienstpflicht angedroht sind, spricht das Gesetz nicht, vielmehr iſt
Vorausſezung nur, daß der Beamte ſeiner Pflicht zuwidergehandelt hat.
Eine Strafe, die ,„Geldſtrafe" ?), kann allerdings den Charakter einer
indirekten disziplinariſchen Zwangsmaßregel (einer Art Disziplinarexekutiv-
strafe) annehmen, wenn sie, wie dies nach § 82 Abſ. 3 des R.-B.-G.
zulässig ist, „sür den Fall der Nichterledigung einer speziellen dienstlichen
Verfügung binnen einer bestimmten Friſt angedroht“, und, sobald dieser Fall
eintritt, „nach Ablauf der Friſt ohne Weiteres festgeſezt“ wird. Im Uebrigen
würde ſelbſt, wenn man die anderen Disziplinarſtrafen als Mittel ansehen
könnte, um die künftige Erfüllung der Dienstpflicht seitens des zu beſtrafenden
cht ju erzwingen, dieſer Gesichtspunkt bei der Strafe der Diensſtentlasſung
nicht zutreffen.

 

! p; Gerber, Grundzüge eines Systems des deutſchen Staatsrechts 3. Aufl. S. 116 ff.

9 t‘!>. Stefr:Ps gtutihtufederuwfs §:âYsatte".
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b) Jdealkonkurrenz von Dienſstvergehen und gemeinen Vergehen

ud er Doppelbeſstrafung?

Die Disziplinarstraſgewalt straft die Verletzung der vom Beamten durch
Eintritt in das Staatsdiensſtverhältniß übernommenen Dienſtpflicht, das „Dienst-
vergehen“. Nunist es sehr wohl möglich, daß ein solches Dienstvergehen ſich
als ein auch mit Kriminalstrafe bedrohtes Vergehen darstellt, ja man kann
ſagen, daß die gemeinen von Beamten begangenen Vergehen regelmäßig auch
eine disziplinare Seite haben, indem die Pflicht des Beamten sich auch auf
ein seiner Stellung entſprechendes achtungswürdiges Verhalten erstreckt. Jn
diesem Falle verletzt mithin der Beamte durch eine Handlung zweierlei Pflichten
gegenüber demſelben berechtigten Subjekt, dem Staat. Wenn nun, wiedies
heute in der großen Mehrzahl derdeutſchen Staatengeſchehen ist, Bestimmungen
über Disziplinarvergehen und ihre Bestrafung durch die Gesetgebung getroffen
sind, so ſcheint es nahe zu liegen, daß man, ausgehend von dem Gedanten,
daß in einer Handlung ein gemeines und ein Dienſtvergehen liegt, sie aber
von der staatlichen Geſeßgebung mehrfach mit Strafe bedroht ist, die Grund-
ſäße über IJ dealkonkurrenz anzuwenden habe. Nunist es aber nach Lage
der Geſeßgebung möglich, daß wegen einer Handlung sowohl kriminelle wie
Disziplinarbestrafung eintritt. Ueber die Frage, was die Gesſetzgebung zu einem
solchen Vorgehen berechtigt, beſteht naturgemäß große Meinungsverſchiedenheit.
Die Mehrzahl der Schriftsteller ist geneigt, die Verſchiedenheit der Zwecke,
welche kriminelle und Disziplinarbestrafung verfolgen, oder die Verschiedenheit
des geſchütten Interesſes als genügenden Grund dieser Doppelbestrafung an-
zunehmen. Diese Unterſchiede bestehen allerdings, genügen aber meines Erachtens
nicht zur Rechtfertigung. Einmal ist noch darauf hinzuweiſen, daß die Dis-
ziplinarbeſtimmungenkeine wahren ,„Strafgeſeße“ sind. Seinen Beamten gegen-
über wäre der Staat zu Disziplinarverfügungen auch berechtigt, ohne sich der
Formeines Gesetzes bedienen zu müſſen. Daß das Disziplinarſtrafrecht in
den konstitutionellen Staaten durch die Gesetzgebung geordnet ist, hat ſeinen
Grund darin, daß ein weitgehendes öffentliches Intereſſe an der Gestaltung
des Beamtenverhältnisses besteht. Es kann den Staatsangehörigen nicht gleich-
gültig sein, ob sie von Beamtenregiert werden, die gänzlich von der Willkür
ihrer Vorgesetzten abhängig sind, oder von ſolchen, die ſich vielleicht einer
hieheuBeutguis ihrer Pflichten ſchuldig gemacht haben und doch im Amte
verblieben sind.

Meines Erachtens iſt grundlegend zu machen, daß der Beamte durch den
Eintritt in den Staatsdienst in ein besonderes öffentlichrechtliches Gewalt-
verhältniß gelangt, vermöge deſſen der Staat zur Ausübung einer Disziplinar-
gewalt über den Beamten berechtigt iſt; daß dem Staate außerdem noch
eine allgemeine Strafgewalt über seinen Beamten zuſteht, iſt mehr zufällig,
denn dieſe allgemeine Strafgewalt ist nicht bedingt durch das Bestehen eines
besonderen Verhältniſſes, welches den Staat zu ihrer Ausübung berechtigt,
wird vielmehr ſchon dadurch begründet, daß ein Strafgeſet, für den Staat
ein Strafrecht über bestimmte Personen in Anspruch nimmt. Es ist nicht
nöthig, daß der Staat auch die faktiſche Möglichkeit der Geltendmachung be-
sitt, wie z. B. wenn ein Ausländer im Auslande ein Münzverbrechen begeht.
Will manaber die allgemeine Strafgewalt des Staates durch die Staats-

TCLfU104,RLC.
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ſicht aufrecht erhalten. Durch den Eintritt des Beamten in den Staatsdienſt
wird ein zweites, neben dem Unterthanenverhältniß bestehendes Gewaltverhältniß
begründet, und nur zufällig, nicht begrifflich, iſt der Gewalthaber und der Ge-
waltunterworfene in beiden Verhältniſſen derſelbe; zwiſchen zwei Perſonen
können ſehr wohl zwei nach Inhalt und Wirkung verſchiedene Gewaltverhält-
niſſe beſtehen. Wie man aber auch darüber denken mag, ſo stehen doch jeden-
falls dem Staate gegenüber seinen Beamten zwei auf verſchiedenen Grundlagen
ruhende Strafgewalten zu, die er an ſich beide unabhängig von einander
würde handhaben können, die er aber ſelbsſtverſtändlich auch in ein gewisses
Abhängigkeitsverhältniß von einander bringen kann; wie weit er darin gehen
will, bleibt seiner Beſtimmung überlaſſen. Vorausſetzung des Thätigwerdens
beider Strafgewalten ist aber, daß nicht nur eine Verletzung der durch den
Eintritt in den Staatsdienst übernommenen Dienstpflicht, ſondern auch ein der
allgemeinen Strafgewalt unterliegendes Vergehen vorliegt; wenn dieſe beiden Er-
forderniſſe durch ein und dieſelbe Handlung verwirklicht sind, so macht dies ansich
keinen Unterſchied, da das strafberechtigte Subjekt in beiden Fällen mehr zufälliger-
weiſedaſſelbe iſt. Man wird aber stets im Auge behalten müssen, daß, umeine
Handlung sowohl kriminell wie disziplinariſch strafen zu können, in dersſelben
neben der Verletzung der Dienstpflicht noch die Verlezung einer anderen Pflicht
liegen muß, welche zur kriminellen Bestrafung geeignet iſt. Würde in einer
Gesetzgebung, wie dies z. B. im preußiſchen Landrechte geſchehen ist, die bloße
Verletzung der Dienſtpflicht mit einer Kriminalstrafe bedroht sein, so würde
man dies als eine Uebertragung der Ausübung der Disziplinargewalt andie
Organe der Strafgerichtsbarkeit zu konstruiren haben. Mankann daher auch
nicht, wenn mandie Möglichkeit einer Konkurrenz von krimineller und diszipli-
nariſcher Beſtrafung wegen derſelben Handlung ohne Verstoß gegen den Grund-
sat „ne bis in idem“ aufrecht erhalten will, als Objekt der Amtsvergehen
die Dienstpflicht des Staatsbeamten hinstellen. Geht man, wie die Schrift-
MMteller, denen die Amtsvergehen wegen ihrer Schwere oder Gefährlichkeit kriminell
zu bestrafende Verlezungen der Dienstpflicht sind, von einer ſolchen Auffaſſung
aus, so würde eine Konkurrenz von krimineller und disziplinariſcher Be-

ſ0trafung in ſolchen Fällen nicht angängig sein, und eine dies troßdem an-
ordnende gesetzliche Bestimmung, wie die des §8 78 des R.-B.-G. würde aller-
dings dahin auszulegen ſein, daß in solchem Falle die Disziplinarbestrafung
nur eine ſupplementariſche ') iſt, alſo nur eine Strafe erkannt werden kann,
in welche das Strafgericht den Beamtennicht verurtheilen konnte ?), wie auf
Dienstentlaſſîung oder Strafverſezung ; eine Verurtheilung zu einer Ordnungs-

î  trafe würde von dieſem Standpunkte aus in einemſolchen nachträglichen Dis-
ziplinarverfahren nicht zuläſſsig sein. Aber schon dieſe, durch den Wortlaut
des Gesetzes in keiner Weiſe gerechtfertigte Folgerung muß eine ſolche Auf-
faſſung als unzutreffend erſcheinen laſſen; es iſt vielmehr mit mehreren neueren
Schriftstellern davon auszugehen, daß die Amtsvergehen nicht wegen der
darin enthaltenen Verlegung der Dienstpflicht, sondern aus anderem Grunde
mit Kriminalstrafen zu ahnden sind. Welche Gründe dabei poſitiv die Gesetz-
gebungengeleitet haben, ist weniger von Bedeutung, man wird eben im einzelnen
Falle die ratio legis zu ermitteln haben. Im Großen und Ganzen erſcheint
als leitendes Prinzip der deutſchen Gesetzgebung, daß mit krimineller Strafe
 

1) Me ves im Gerichtssaal. 1887. S. 223.
?) G. Meyer, Lehrbuch des deutſchen Staatsrechts. 2. A. S. 429.
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solche Handlungen zubelegen sind, durch die sich ein Träger öffentlicher Voll-
machten eines Mißbrauchs derſelben schuldig macht!). Von dieſem Stand-
punkte aus läßt es sich ſehr wohl rechtfertigen, wenn die Disziplinarbehörde
einen Beamten, der im Strafverfahren zu einer Kriminalſtrafe verurtheilt ist,
rhy!t einer L;zuuzstr!shttett Fraglich ist, W hits nach age. ts
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wo eine Ordnungsſtrafe vielleicht genügend erscheint, das förmliche Disziplinar-
verfahren der g§ 84 s. des R.-B.-G. einzuleiten iſt. Der Wortlaut des Gesetzes
ſpricht allerdings für die letztere Auffassung ?). '

e) Konkurrenz der Disziplinargewalt mehrerer Staaten rück-
ſichtlich desselben Thatbestandes.

Steht ein Beamter im Staatsdienste mehrerer Staaten, ſo kommt einem
jeden derſelben eine Disziplinargewalt über ihn zu, deren Ausübung völlig
von der des andern unabhängig iſt, vorausgeſezt nur, daß der Beamte ſeine
Dienstpflicht gegenüber dem strafend eingreifenden Staate verletzte. Liegt nun
in einer Handlung des Beamten eine Verletzung der Dienstpflicht gegenüber
jedemder disziplinarſtrafberechtigten Staaten, wie dies insbesondere bei einer Ver-
letzung der Pflicht achtungswürdigen Verhaltens leicht möglich iſt, ſo würde
wegen der einen Handlung unbedenklich mehrfache Disziplinarbeſtrafung seitens
der mehreren Inhaber einer Disziplinargewalt eintreten können, da dann nicht
nur die ſtrafberechtigten Subjekte verſchieden ſind, ſondern auch Pflichten ver-
lezt sind, die gegenüber verſchiedenen Subjekten beſtanden. Mit mehrfacher
Disziplinarbeſtrafung würde eine kriminelle immer noch konkurriren können.

d) Inwieweit sind die Grundsätze des allgemeinen ſtaatlichen
Strafrechts anwendbar?

Wenn auch die Disziplinarſtrafen wahre Strafen sind, „ihre gemeinsame
Wurzel mit den Kriminalstrafen in dem ethiſchen Grundbegriff der Strafe
haben“ ?), wenn auch der Staat Inhaber der Disziplinarſtrafgewalt ist, so .

ecathssssssss;Ps
den (beſchränkteren) Zweck verfolgt, die gedeihliche Ausübung der ſtaatlichen
Funktionen durch die Perſonen, welche als Organe des Staates auftreten, zu
ſichern, während das allgemeine staatliche Strafrecht die vom Staate auf-
geſtellte Rechtsordnung zu schützen berufen ist, derartige prinzipielle Unterschiede,
daß eine analoge Anwendung der gesetzlich für das Kriminalstrafrecht aue.
gestellten Grundſätze auf das disziplinare nicht ohne Weiteres anzunehmeniſt.
Mandarf auch nicht davon ausgehen, daß die Bezeichnung Strafrecht, wenn
sie in der Geſeßgebung gebraucht wird, im Zweifel alles dem Staate zu-
stehende Strafrecht, mithin auch das Disziplinarstrafrecht umfasse, vielmehr
iſt im einzelnen Falle wohl zuzuſehen, und, wo Zweifel bestehen, möchte ich
mich wegen der Verſchiedenheit der Grundlagen des kriminellen und des Dis-
ziplinarsſtrafrechts eher dafür entscheiden, daß der Gesetzgeber das Disziplinar-
ſtrafrecht in jener Bezeichnung nicht mit habe einschließen wollen. Ebenſo-
 

1) Vgl. Hälſchner, Das gemeine deutſche Strafrecht II, S. 1017 ff.

9 Pat Feeng ich: si tNs; ¿?lopädie. 4. A., S. 871.
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wenig kann mandie geſetlichen Bestimmungen, welche das Disziplinarſtrafrecht
des Staates über ſeine Beamten regeln, als „Strafgeſetße“ bezeichnen. Anſich
iſt der Staat als Gewalthaber in dem durch den Eintritt eines Beamten in
den Staalsdienſt begründeten Gewaltverhältniſſe den Beamten gegenüber be-
rechtigt, einseitig Grundsätze über die Ausübung ſeiner aus dem Gewaltrechte
fließenden Disziplinargewalt zu treffen, er braucht ſich dazu nicht der Form
eines Gesetzes zu bedienen, es genügt die Ertheilung instruktioneller Vorſchriften,
denen die Beamten, soweit sie nur deren Verhältnisse betreffen, zu folgen ver-
pflichtet sind. Wenn der Staat aber die Formen der allgemeinen staatlichen
Geſetzgebung benutzt, um die Disziplinarverhältnisſse seiner Beamten zuregeln,
so iſt dafür nur das öffentliche Intereſſe maßgebend, welches an der Art und
Weise der Gestaltung des Staatsdienstverhältniſſes besteht. Es kommthinzu,
daß es Strafgeſeze im engeren Sinne, womit man auf dem Gebiete des
Kriminalstrafrechts Gesetze zu bezeichnen pflegt, durch welche eine Handlung
bestimmter Art mit Strafe bedroht wird, auf dem Gebiete des Disziplinar-
strafrechts, wenigstens in seiner jetzt herrſchenden Gestaltung, nicht gibt. Die
Disziplinarbeſtimmungen stellen keine Thatbestände auf, in denen die Geset-
gebung die Verletzung einer Rechtspflicht als verwirklicht ansieht und die es
deshalb mit Strafe bedroht, sondern die Disziplinarbeſtrafung ist verwirkt,
wenn ein Beamter die ihm durch den Eintritt in den Staatsdienst auferlegten
Pflichten verlezt: in welchen Handlungeneine solche Pflichtverlezung zu finden
iſt, hat die Disziplinarbehörde nach ihrem Ermesſſen zu entscheiden. Einige
ältere Staatsdienstgeſeßze, wie z. B. das badiſche und königlich ſächsiſche !),
haben allerdings verſucht, die Dienstvergehen zuſpezialiſiren und einen Katalog
derſelben aufzuſtellen; aber dieſe Verſuche sind als mißglückt anzuſehen;
jene Gesetze mußten sich mit beiſpielsweiſen Aufzählungen begnügen und in
Fällen, welche nicht ausdrücklich vorgesehen waren, mußte es doch wieder dem
Ermeſſen der Disziplinarbehörden überlassen bleiben, nach Analogie der im
Gesetze genannten Fälle zu entscheiden. „Eine exemplifikatoriſche Aufzählung
einzelner Dienstvergehen verschwindet gegenüber der Menge und Mannichfaltigkeit
der Dienst(pflichtjverlegzungen ?"), wobei insbesondere noch in Betracht kommt,
daß die Pflicht des Staatsdieners ſich auch darauf erstreckt, sich durch ſein
Verhalten in und außer dem Amte der Achtung, die ſein Beruf erfordert,
würdig zu zeigen?). Eine erſchöpfende Aufzählung von Disziplinarvergehen
nach dieſer Richtung hin iſt geradezu unmöglich. Der Grundſaß nulla poena
sine lege poenali iſt somit auf das Disziplinarstrafrecht des Staates über
seine Beamten nicht anwendbar').

Kann man nun nicht behaupten, daß die Bezeichnungen Strafrecht und
Strafgeſez, wenn sie ſich in Gesetzen vorfinden, das Disziplinarstrafrecht über

î Staatsdiener und die Disziplinarbeſtimmungen mit umfassen, so ergibt ſich von
selbſt, daß die in den Strafgeſetzbüchern aufgestellten Bestimmungen nicht ohne
Weiteres auf das Disziplinarstrafrecht des Staates über seine Beamten An-

_ wendung finden. Selbstverſtändlich kann der Staat Bestimmungen treffen,
welche ausdrücklich die analoge Anwendung einzelner strafrechtlicher Grundſätze
auf das Beamtendisziplinarſtrafrecht anordnen. Soweit solche fehlen, wird
man aus dem Nichtvorhandensein an sich weder geradezu auf Uebertragbarkeit

!) Vgl. oben S. 10, Th. 1.
s F.yrgithtr 0; a: D.'S.154.

s Val. de Pinto, a. a. O.. Regel 1, S. 24. 27 ff.
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noch per argumentum a contrario auf Nichtanwendbarkeit schließen dürfen.

Sorgſame Erwägung der einzelnen Fälle muß entſcheiden.

Die Disziplinarbeſtimmungen brauchen nicht nothwendig durch die Ge-

setgebung getroſsen zu werden. Der Staat iſt den Beamten gegenüber befugt,

die ihm in abstraeto zuſtehende Disziplinargewalt zu regeln, wie er will.

Eine Aenderung der Disziplinarverhältniſſe steht ihm daher auch in Bezug

auf die bereits vor dem Erlaß neuer Bestimmungen in den Staatsdienſt ge-

tretenen Beamten zu. Bedient sich der Staat, wozu er ſelbſtverſtändlich be-

rechtigt iſt, zur Regelung der Disziplinarverhältniſſe der Beamten der Formen

der Geſetzgebung, so finden die Regeln über Entstehung und Aufhebung von

Gesetzen, sowie die allgemeinen Auslegungsregeln naturgemäß auch auf die

Disziplinargeſeße entſprechende Anwendung. Inbetresf der zeitlichen Geltung

der Disziplinargeseße ist zweifellos, daß neu erlasſene Disziplinargeſetze auf

die Beamten Anwendung finden, welche nach deren Erlaß bezw. Inkrafttreten

in den Staatsdienst eingetreten sind und für die, welche zu dieſer Zeit bereits

gänzlich aus dem Staatsdienste geschieden ſind, keine Geltung mehr beanſpruchen

können, wie sich dies aus der Begründung der Disziplinargewalt durch das

Bestehen eines besonderen Gewaltverhältniſſes ergibt. Fraglich ist, ob neue

Disziplinargesetze auch auf die Beamten, welche zur Zeit des Inkrafttretens sich

im Staatsdienſte befinden, anwendbar sind. Geht man von dem Gesichtspunkte

aus, daß der Staatkraft seines Gewaltrechts ſein Disziplinarstrafrecht in conereto

willkürlich gestalten kann, so ergibt sich die Möglichkeit der Anwendung in

diesem Falle von ſelbſt. Das Reichsbeamtengeſetz hat keine ausdrückliche Be-

stimmung in dieser Richtung getroffen, es nimmt ſeine Anwendung auf die

zur Zeit des Erlaſſes bereits in den Reichsdienst getretenen Beamtenals ſelbſt-

verſtändlich an. Ebenso die preußiſchen Disziplinargeſeße, welche nur an-

ordnen, daß noch schwebende Unterſuchungen nach dem früher geltenden
Reht! Frenten, zheris ergangene Urtheil enach dem bisher geltenden Rechte

zu vollſtrecken sind !).
Diese letztere Beſtimmung führt uns auf die Frage, inwieweit neue Dis-

gtcttt.ett HUvitr tarrat.ughtereh tu
neue Regelung des Verfahrens sich auch auf Fälle ut Disziplinarvergehen bezieht,

welche vor Erlaß des neuen Geſeßes begangen sind, da man wohl allgemein

der Ansicht huldigt, daß neue Prozeßgeſeße auch auf frühere Fälle Anwendung

finden. Der für das allgemeine Strafrecht umſtrittenen Frage, ob neue „Straf-

geſetze" auch auf die Handlungen anwendbar sind, welche vor deren Inkrafttreten

begangen wurden, kommt für das Disziplinarsſtrafrecht keine erhebliche prak-

tische Bedeutung zu, da, wie wir geſehen haben, für daſſelbe Strafgeſeze, welche

bestimmte Handlungen mit Ausschluß der nicht genannten mit Strafe bedrohen,

nicht beſtehen, es vielmehr dem Ermeſſen der Disziplinarbehörden überlaſſen

iſt, inwiefern eine Handlung eines Beamten eine Verletzung der Dienſtpflicht

enthält; wenn ein Disziplinargeset hierüber ausdrücklich beſtimmt, hat es eigentlich

nur deklaratoriſche, nicht konstitutive Bedeutung, wie dies bei den eigentlichen

„Strafgeſetßen" der Fall iſt. Doch möchte ich mich im Prinzip dafür entſcheiden,

daß neue Disziplinargeſeße auch auf Handlungen Anwendung finden, welche

vor ihrem Erlaß begangen worden sind, da es sich nur um praktiſche Aus-

 

1) Preußisches Richterdisziplinargeſesß § 78; preußiſches Disziplinargesetz für nicht-

richterliche Beamte § 99. ; ; sr :
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geftalumz ; dem Staate an ſich zuſtehenden Disziplinargewalt im Einzelnen
andeln würde. :

h Wasdas räumliche Geltungsgebiet der Disziplinargesetze angeht, so kann
von der Anwendung der Disziplinargeſeße eines Staates auf Beamte eines
anderen keine Rede sein, da ein Staat nur gegen die Beamten disziplinariſch
einschreiten kann, welche seiner Disziplinargewalt vermöge ihres Eintritts in
ſeinen Staatsdienst unterworfen sind. Hingegen ist gleichgültig, wo der Be-
amte eines Staates sich eines Disziplinarvergehens ſchuldig macht. Der Be-
amte unterliegt der Disziplinargewalt seines Staates überall wo er ſich befindet;
begeht er im Auslande ein Dienſtvergehen, ſo finden die Disziplinargeſetze des
Staates Anwendung, in desſſen Dienst er sich befindet.

Bezüglich des perſönlichen Geltungskreiſes iſt zu bemerken, daß er nur
Berufsbeamte umfaßt, indem man nur bei ihnen von einem Eintritt in den
Staatsdienst ſprechen kann,gleichviel, ob sie Gehalt beziehen oder nicht. Dagegen
finden die Disziplinargeſeße keine Anwendung auf Reihedienst leiſtende Staats-
bürger, welche nur zur Ausübung einzelner bestimmter Funktionenberufen sind,
denn dieſe stehen zum Staate nicht in einem Verhältniß, durch das eine Dis-
ziplinargewalt begründet würde. Daß die gegen Schöffen und Geschworene an-
wendbaren Ordnungssſtrafen nicht den Charakter einer Disziplinarſtrafe tragen !), j
glauben wir oben zur Genüge dargelegt zu haben. Auf Kommunalbeamte,
d. h. Beamte der öffentlichen Verbände innerhalb des Staates, sind die Dis-
ziplinargeſeze an sich anwendbar), da sie als (mittelbare) Staatsbeamte an-
zuſehen sind, bei deren Anstellung jenen Verbänden ein Mitwirkungsrecht ein-
geräumt, oder deren Anstellung ihnen ganz übertragen iſt. Der Staat kann
aber jenen Verbänden auch die Ausübung ſeiner Disziplinargewalt über diese
Beamten übertragen. Die Beamten der deutschen Einzelstaaten stehen zum
Reiche nicht im Verhältniß von Kommunalbeamten ?), sie sind vielmehr wahre
Staatsbeamte, der Disziplinargewalt des einzelnen Staates vermöge ihres Ein-
tritts in deſſen Dienst unterworfen. Die deutschen Einzelstaaten können mithin
als Inhaber einer eignen Disziplinargewalt die Disziplinarverhältnisse ihrer
Beamten im Wege der Landesgesſetgebung regeln und sind bezüglich der Straf-
mittel an die Schranke der §§ d und

6

des Einführungsgeſetzes zum Strafgeſsetz-
buche nicht gebunden ‘). Dem Reiche steht eine Disziplinargewalt nur bezüglich
der Reichsbeamten zu, mithin ist es an sich nur zum Erlaß von Disziplinar-
geſeßen in Betreff derselben kompetent. Wenn die Reichsgesezgebung im Ge-

sts:t..Re!UBaff.soertzu tec
ſcheint dies als Konsequenz der Zuſtändigkeit des Reiches, Normen über das
gerichtliche Verfahren einschließlich der Gerichtsverfaſſung zu erlassen.

„Reichsbeamte“ werden nicht nur vom Kaiſer, sondern zum Theil auch
von den Landesregierungen angestellt ); aber nicht alle Reichsbeamten unter-
liegen den Disziplinarbeſtimmungen des Reichsbeamtengeſetzes, denn letzteres
ſchließt die Anwendung derselben auf die in § 159 namhaft gemachten Be-
 

!) Wie Meyer, Staatsrecht § 148, N. 5 behauptet. (Vgl. auch Se y d el, Bayerisches
Staatsrecht III, S. 488.)

?) Vgl. z. B. preußiſches Gesetz von 1852, § 78.
?) Pgl. G. Meyer a. a. O. s 144, S. 415.
‘) Ueber die versſchiedenen Ansichten vgl. Bin din g, Handbuch des Strafrechts I.

S. g; c:sÿrtese: Verhältniß des Reichsſtrafrechts und Landesstrasrechts S. 100 ff.

4
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amtenklaſſen aus !). Manſcheint bezüglich der Mitglieder ſo hoher Behörden

von der Ansicht ausgegangen zu ſein, daß die Auswahl derſelben eine ge-

nügende Garantie gewähre und das Beſtehen eines Disziplinarſtrafrechts be-

züglich derselben überflüſſig mache, in besonders groben Fällen einer Pflicht-

verlezung aber das Kriminalstrafrecht genügenden Schuy biete. Für die Mit-

glieder des Reichsgerichts iſt die Möglichkeit gegeben, durch Plenarbeſchluß ein

Mitglied, das zu einer Kriminalstrafe wegen einer entehrenden Handlung oder

zu einer Freiheitsſtrafe von mehr als einjähriger Dauerrechtskräftig verurtheilt

iſt, seines Amtes und Gehaltes für verluſtig zu erklären ?), alſo eine abſolut

bestimmte Disziplinarſtrafe zu verhängen. Bemerkt werden mag noch, daß

gegen die „oberſte Reichsbehörde“ die Einleitung eines Disziplinarverfahrens

faktiſch unmöglich ist, da ſie ſelbſt dieſelbe zu verfügen hätte Ein Korrektiv

dagegen bildet, daß der Reichskanzler und der Präsident des Reichskanzleramtes

jeder Zeit ohne förmliches Verfahren entlassen werden können?).

Da das Disziplinarsſtrafrecht durch das Bestehen eines beſonderen Ge-

waltverhältniſſes bedingt iſt, kommt in Frage, wie lange eine einzelne Perſon

ihm unterworfen iſt, während das Kriminalstrafrecht eine ſolche Beſchränkung

nicht kennt. Die Möglichkeit einer Disziplinarbeſtrafung beginnt mit dem Cin-

tritt des Beamten in den Staatsdienst, d. h. mit dem Momente des Amts-

Vantritts *), sie endet’) mit dem völligen Ausſcheiden ?) d. h. der Entlaſſung mit

Verluſt von Titel und Pension. Sie ist nicht dadurch bedingt, daß der Staats-

diener auch gerade ein Amt bekleidet, wie dies das Reichsbeamtengeſetz be-

th~sZibtett461vensubelzutrelttn ZUÄ.
Gesetzen eine Lücke besteht, indem das Verfahren gegen sie nicht geordnet ist;

andere Landesgesetze dehnen jedoch die Geltung der Disziplinargeſetze ausdrücklich

auch auf sie aus *). Des Weiteren besteht auch nach dem Reichsbeamtengesſetz

die Möglichkeit der Disziplinarbestrafung gegen einen Beamten, „nachdem das

Amtsverhältniß bereits aufgehört hat“, indem dann noch auf Verluſt von Titel

und Penſion erkannt werden kann "). Verzichtet der Beamte auf letttere und

erbietet sich zur Tragung der Koſten des bisher geführten Disziplinarverfahrens,

ſo hat das letztere keinen Gegenstand mehr, ist mithin einzustellen. Dieſe Be-

stimmung des § 100 des R.-B.-G. rechtfertigt ſich aber nicht aus dem Gesichts-

punkte des völligen Ausſcheidens aus dem Staatsdienste, denn das würde erst

mit ertheilter Entlaſſung eintreten, und daß darnach kein Disziplinarver-

fahren mehr möglich iſt, bedurfte keiner ausdrücklichen Bestimmung; sie hat

vielmehr ihren Grund inBilligkeitsrückſichten, indem die wahre Bedeutung der

Bestimmung die iſt, daß ſchon mit dem Nachſuchen der Entlaſſung, nicht erst

mit der Ertheilung derſelben das Disziplinarverfahren einzuſtellen iſt. Wegen

Handlungen, die ein Beamter vor seinem Eintritt in den Staatsdienst begangen

 

; 1) Außerdem findet es keine Anwendung auf Militärperſonen. Vgl. dazu G. Meyer,

Staatsrecht § 144, 2.

; é) ".V:| 188.

s) ber §§ yer, Staatsrecht § 145, Nr. 24 (nach La band, Staatsrecht 1 A., § 38,

S. 407 mit dem Empfang des Anſstellungsdetrets). ~ de Pinto, Regel 2, S. 24. 29 ff.

s) Außer mit dem Tode des Beamten.

©) Vgl. de Pinto, Regel 9, S. 25. 42 f.

7%) Vgl. § 119. des R.-eB.-G.

s) Siehe G. Meyer, Staatsrecht § 152, N. 10. 11.
') § 75 R.-B.:G.
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hat, kann er disziplinariſch nicht verfolgt werden, da er damalsgarnicht in der
Lage war, eine für ihn noch nicht beſtehende Dienstpflicht zu verlegen. Es kann
aber sein, daß über die Persönlichkeit eines Beamten Umstände, welche bereits
vor desſen Eintritt in den Staatsdienst bestanden, erſt nachher bekannt werden,
und daß dieſe ſeine Dienstentlaſſung oder doch eine Verſezung räthlich er-
ſcheinen laſſen. In solchem Falle kann sich der Staat allerdings zur Feſt-
ſtellung der obwaltenden Thatſachen und zum Ausspruche der genannten Maß-

BRtwG
Falle der  Dienstentlaſſung hat ein solches nur die Bedeutung, daß durch eine
ſtaatliche Behörde ausgeſprochen wird, daß wegen Mangels der Voraussetzungen
für den Eintritt in den Staatsdienst ein Beamter wieder ausſcheidet.

 

Daß Beamte nur dannmit Disziplinarſtrafen belegt werden können, wenn
ſie ihre Pflichten durch eine äußerlich zu Tage tretende Handlung verletzt haben,
daß also die Regel cogitationis poonam nemopatitur auch auf dem Ge-
biete des Disziplinarſtrafrechts gilt, iſt ohne Weiteres anzunehmen?). Ebenſo
muß es als ſelbſtverſtändlich gelten, daß der zu bestrafende Beamte sich zur
Zeit des Begehens der Dienstpflichtverlezung in zurechnungsfähigem Zuſtande
befunden haben muß; jedoch iſt zu bemerken, daß eine Handlung eines Be-
amten, welche dauernde Zurechnungsunfähigkeit erkennen läßt, zwar keine Dis-
ziplinarbeſtrafung, aber seine Verſezung in den Ruhestand nach sich ziehen
wird, und daß in einem Falle vorübergehender Zurechnungsunfähigkeit, dem
der bewußtloſen Trunkenheit, der Umstand allein, daß ein Beamter sich in
einem solchen Zuſtande befinden konnte, die Disziplinarbestrafung des Beamten
wegen Verletzung der Pflicht achtungswürdigen Verhaltens rechtfertigt.

Die Frage, ob fahrlässige Verlezungen der Dienstpflicht disziplinariſch
ſtrafbar sind, iſt unbedenklich zu bejahen. Zwarbezeichnen nur einzelne Ge-
setze, wie z. B. das bayeriſche Disziplinargeſet für Richter?) ausdrücklich die
„ſchuldhafter Weiſe“ begangene Verletzung der Amtspflichten als Dienstvergehen,
während nach der Faſſung anderer, wie der des Reichsbeamtengeſeßes und der
preußiſchen Gesetze ein Beamter die Disziplinarbestrafung dann verwirkt hat,
wenn er ,die ihm obliegenden Pflichten verletzt“. Diese Charakteriſirung des
Thatbesſtandes der Disziplinarvergehen findet für das Reichsrecht ihre Er-
gänzung in der Bestimmung des § 10, welcher die „gewissenhafte! Wahrnehmung
ihrer Pflichten von den Staatsdienern verlangt, und für das preußiſche Recht
in § 88, Th. 2, Tit. 10 des A.-L.-R., wonach der Beamte auf die pflicht-
mäßige Führung seines Amtes die „genaueſte Aufmerkſamkeit“ zu verwenden
hat. Ein Beamter aber, der fahrlässigerweiſe ſeine Pflichten verletzt, läßt gewiß
die itte Gewissenhaftigkeit, oder die Anwendung genaueſter Aufmerksamkeit
vermissen. : ;

Die kriminalstrafrechtliche Lehre von Verſuch und Vollendung iſt für das
Disziplinarsſtrafrecht ohne Bedeutung, da es keine Thatbestände für die einzelnen
Disziplinarvergehen aufstellt *). Ebenso die Lehre von der Theilnahme.
 

") Vgl. bayeriſches Disziplinargeſeß vom 26. März 1881 Art. 82, Abſ. 2; vgl. dazu
Sey de lzh. Stertsrugt Usbogf

J h. de Finto & a. S. 9s.
‘*) Vgl. de Pint o. Regel Nr. 25, S. 26.
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Von den Strafausſchließungsgründen ist der eine, daß Reichstagsabgeord-
nete wegen ihrer Abstimmung oder wegen der in Ausübung ihres Berufs
gethanen Aeußerungen nicht verfolgt werden dürfen, durch ausdrückliche Vor-
ſchrift der Reichsverfaſſung !) auch auf das Gebiet des Disziplinarſtrafrechts über-
tragen. Aus einer andern Beſtimmung derselben ?) iſt zu entnehmen, daß ein
Beamter, der ſich ohne Urlaub von seinem Amte entfernt, um in den Reichs-
tag einzutreten, deswegen einer Disziplinarbestrafung nicht unterliegt.

Im Uebrigen dürften die Strafausſchließungsgründe des allgemeinen
staatlichen Strafrechts kaum auf das Gebiet des Disziplinarſtrafrechts über
Beamte zu übertragen ſein, wobei insbeſondere noch in Betracht kommt, daß
das Disziplinarsſtrafrecht es nur mit Verletzungen der Dienstpflicht, nicht mit
Verletzungen von Rechtsgütern Einzelner zu thun hat. Die Disziplinarver-
folgung iſt unabhängig von der Stellung eines Antrags seitens des Verletzten,
mag sich die dem Beamten zur Laſt gelegte Handlung auch kriminalſtrafrecht-
lich als Antragsvergehen darstellen. ?)

Aus der Natur des Disziplinarſtrafrechts als Strafrecht ergibt sich, daß
die Strafbarkeit eines Beamten getilgt wird durch seinen Tod und durch ein-
getretene dauernde Zurechnungsunfähigkeit, welche letttere nur ſeine Verſezung
in den Ruheſtand nach sich ziehen könnte. Wasdie Tilgung der Strafbarkeit
durch Verjährung angeht, so erscheint letztere, wenn ſich auch ihre Einführung
aus denselben Gründen wie für das öffentliche Strafrecht empfiehlt, doch in ihrer
Ausgestaltung zu ſehr als ein Institut des poſitiven Rechts, als daß sie ohne
weiteres auf das Disziplinarstrafrecht zu übertragen wäre. ©) Gegen die An-
wendung der Grundsätze des Strafgeſetßbuchs spricht schon der Umſtand, daß
das Disziplinarstrafrecht eine Theilung der Dienstvergehen in Verbrechen,
Vergehen und Uebertretungen nicht kennt und es bei demverſchiedenen Strafen-
ſyſteme des kriminellen und des Disziplinarstrafrechts willkürlich wäre, die
Disziplinarvergehen in jene Klaſſen einzurangiren. It daher die Verjährungs-
lehre bei dem Schweigen der meisten Geſetgebungen, wie z. B. des Reichs-
beamtengeseßes und der preußiſchen Disziplinargeſeßze dem Gebiete des Dis-
ziplinarſtrafrechts fremd, so erscheint der Verſuch einzelner Gesetzgebungen, sie
auch hier einzuführen, ſehr bemerkenswerth. Vonälteren Gesetzen kennt die
naſſauiſche Verordnung vom 12. Januar 1852 in $§ 11°) eine Verjährung
von zwei Jahren gegen disziplinariſche Verfolgung, soweit es nicht etwa auf
Dienſstentlaſung ankommt. Unter den neueren bestimmt das bayriſche Dis-
ziplinargeſeb für richterliche Beamte in Art. 2, daß die Strafverfolgung von
Dienstvergehen durch den Ablauf von fünf Jahren ausgeschlossen wird z eigen-
thümlich ist, daß jede Handlung nicht nur des Disziplinarrichters, sondern auch
des Strafrichters, welche wegen der begangenen That gegen den Thäter gerichtet
iſt, die Verjährung unterbricht; nach der Unterbrechung beginnt eine neue
Verjährung. -

iht YU; ob das Begnadigungsrecht des Staatsoberhaupts auch auf
dem Gebiete des Disziplinarſtrafrechts gegen Beamte Plat greift, iſt für das
 

t Art. 30, R.-V.

1 Urt. .1 "V.. Regel Nr. 26. S. 26 u.sz. ; :
1 ") Vgl. de Pinto a. a. O. Regel 8, S. 25. 40, der ſie ebenfalls de lege fkerenda

“uffchlt.i Heffter im Neuen Archiv des Kriminalrechts 1853, S. 440.
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Reichsbeamtenrecht dahin entschieden, !) daß dem Kaiser das Recht zusteht, die
von den Disziplinarbehörden verhängten Strafen zu erlaſſen und zu mildern.
Das preußiſche Disziplinargeſet für nichtrichterliche Beamte ?) erfordert für
Entſcheidungen der Disziplinarbehörden, gegen die kein Rechtsmittel mehr statt-
findet und welche auf Dienstentlaſſjung lauten, die Bestätigung des Königs,
wenn der Beamte vom Könige ernannt oder bestätigt iſt; im Uebrigen fehlt
es an Bestimmungen, welche das Begnadigungsrecht des Souveräns ausdrück-
lich anerkennen. ME.besteht es jedoch auch da, wo die Gesetze ſchweigen, ?)
da das Begnadigungsrecht mit der Strafgewalt korreſpondirt, das Disziplinar-
ſtrafrecht ſich auch als Strafrecht darstellt, und der Staat Inhaber der Dis-
ziplinarstrafgewalt ist.

e) Die einzelnen Disziplinarſtrafmittel, insbeſoudere nach
dem Reichsbeamtengeſsegt.

Aus der Verschiedenheit der Grundlagen und des Zwecks des Disziplinar-
ſtrafrechts und des Kriminalstrafrechts ergibt ſich, daß die Mittel, welche sie

Hals Strafen verwenden, prinzipiell verſchieden sein müsſen, wobei noch der
Umſtand in Betracht kommt, daß in Fällen, in denen beide Strafgewalten
ueben einander auftreten, die doppelte Anwendungdesselben Strafmittels immer
etwas Mißliches hat. Nach dem Vorgange Heffters ') pflegt man die
Disziplinarmittel in ſolche der niederen oder bloß korrektiven und ſolche
der höheren oder reinigenden Disziplin zu trennen. Zu den ersteren zählt er:
Bloße Ermahnungen zur Aufmerksamkeit auf sich ſelbſt und zur getreuen Pflicht-
erfüllung (avertissements), Verweise (censures), Geldbußen, zeitliches Gefäng-
niß von kürzerer Dauer undzeitliche Dienstſuſpenſion mit oder ohne Entziehung
der Amtseinkünfte; zu den letzteren : Die Degradation auf einen geringeren Poſten
und die völlige Amtsentſezung mit Verluſt des Ranges und der Dienſsteinkünfte,
auch die erst in neueren Gesetzen sich findende Strafverſezung.") Daß in der
juriſtiſchen Natur beider Arten von Disziplinarmitteln kein Unterschied besteht,
daß sich vielmehr beide als wahre Disziplinarstrafen in dem von uns auf- ;
geſtellten Sinne darstellen, bedarf keiner Erörterung mehr. Dasaber Jſoll nicht
geleugnet werden, daß der Zweck ein verſchiedener iſt, indem die Mittel der
niederen Disziplin die fernere Erfüllung der Dienstpflicht seitens des zu be-
ſtrafeuden Beamten sichern, die der höheren Disziplin dagegen Beamte, welche
voraussichtlich die Funktionen eines Staatsorgans nicht mehr in gedeihlicher

Weise auszuüben im Stande sind, aus dem Staatsdienst überhaupt oder doch
von ihrer bisherigen Stellung entfernen sollen. Außer dieſer Verschiedenheit des
Zwecks tritt aber, wenigstens in Betreff der nichtrichterlichen Staatsbeamten, als
ein Unterſcheidungsmerkmal das hervor, daß die Strafen der niederen Disziplin
in einem wesentlich einfacheren, ſummariſchen Verfahren verhängt werden können,
während es zur Anwendung der höheren Disziplinarmittel der Einleitung eines
förmlichen Disziplinarverfahrens bedarf. In diesem Sinne hat auch das
Reichsbeamtengesez ſich jene Unterſcheidung zu eigen gemacht. Wir beschränken
 

1 N -

; j 118 Ys.s vom 21. Juli 1852.
s) A. A. de Pinto Nr. 30, S. 90.
‘) Heffter, Verbrechen und Disziplinarvergehungen der Staats- und Kirchendiener.

Neues Archiv 1833. S. 78 ff.
af ?Fort, i ſtrafrechtliche und disziplinarische Stellung der Staats- und Kirchendiener.



54 P. La bes: Die Disziplinargewalt des Staates über ſeine Beamten.

uns im Wesentlichen auf deſſen Darstellung, da eine Aufzählung der in
Einzelheiten so außerordentlich verſchiedenartigen Disziplinarſtrassyſteme der
deutschen Einzelſtaatsgeſezgebungen ohne Nuten für die dogmatiſche Betrachtung
sein würde. Das Reichsgeſet unterſcheidet „Ordnungsstrafen“ und „Entfernung
aus dem Amte.“ (§ 73) HZuden ersteren zählen !) die Ehrenſtrafen „War-
nung“ und „Verweis," beide zu unterſcheiden von der „Rüge,“ welche keine
Strafe, sondern nur „ein Ausfluß des Leitungsrechts jedes Vorgesetzten iſt“ und
sich auf die Erinnerung des Beamten an die Erfüllung ſeiner Pflicht redu-
zirt ; ?) die Berechtigung des Vorgesetzten zur Ertheilung von Rügen wird durch
§ 198 Str.-G.-B. geſchützt. Als Vermögensſtrafe erſcheint die Geldstrafe, das
einzige Mittel, welches das Disziplinarstrafsyſtem des Reichsrechts mit dem

System der Kriminalstrafen gemein hat. Ihr Minimalbetrag iſt geſetlich nicht

fixirt; das Maximum iſt für beſoldete Beamte der Betrag des einmonatlichen

Dienſteinkommens, für unbesoldete der Betrag von „dreißig Thalern“ (neunzig
Mark). Als eigenthümliches ſchwereres Disziplinarstrafmittel erscheint die Ver-
bindung von Geldstrafe und Verweis, welche eine Analogie mit derfranzöſiſchen
Disziplinarstrafe der „censure avee réprimande,“ Verweis in Verbindung
mit Verluſt des einmonatlichen Gehalts?) aufweiſt. Die Disziplinarstrafe der
Suſpensſion ist dem preußiſchen wie dem Reichsrechte unbekannt. Das preußiſche
Richterdisziplinargeſet') in ſeiner urſprünglichen Gestalt hatte sie noch,
doch wurde sie durch die Novelle vom 26. März 1856 darausbeseitigt; ſeitd
findet die vorläufige Dienſtenthebung nur Verwendung als interimistiſche
Maßregel während des Laufes eines Disziplinarverfahrens oder eines gericht-
lichen Strafverfahrens gegen einen Beamten, insbeſondere in der Zwischenzeit
zwischen der Verkündung eines den Verluſt des Amtes oder die Dienſt-
entlaſſung ausſprechenden Urtheils und dem Eintritt der Rechtskraft; sie endigt
entweder mit der Wiedereinſezung in das Amt oder der Entlaſſung aus dem
Dienste). Die Strafe des Arrestes kennen einzelne Gesetze, auch das preußische, ©)
für niedere Beamte. Der Regierungsentwurf hatte sie auch für das Reichs-
beamtengeſez vorgeſehen, doch wurden die dahin gehenden Bestimmungen in
der Reichstags-Kommission gestrichen. ?)

Die Entfernung aus dem Amte, welche nicht im ſummariſchen Verfahren
nach 8F8 800883 R.-B.-G., sondern nur auf dem Wege des förmlichen Dis-
ziplinarverfahrens nach §§ 84 sf. R.-B.-G. erfolgen kann, besteht entweder
in Strafverſezung oder in Dienstentlaſſung in § 75 R.-B.-G. Die Strafe
der Degradation kommt im preußiſchen wie im Reichsrechte nicht vor. Die
Strafverſezung trägt einen solchen Charakter nicht, vielmehr, da sie nur als
Verſezung in ein andres Amt von gleichem Range zuläſſig iſt, den einer
Vermögensstrafe, indem mit ihr entweder die Verminderung des Dienst-
einkommens umhöchstens ein Fünftel, oder eine Geldstrafe bis zur Höhe eines
Drittels des jährlichen Diensteinkommens verbunden wird; nach preußiſchem
Rechte kann die Vermögenseinbuße auch in dem Verluste des Anſpruchs auf
 

1 -

mu zu s 74, S. 157, La band, Staatsrecht I (1. Aufl.) S. 458,

Shsr§ztVicqGB. 1683S. 797
; gam die ai1t.u R.-B.-G. S. 49, Kanngießer S. 220.
!) Geſeß von 1852, § 15, Z. 4, vgl. Württbg. Geſeß vom 28. Juni 1876 Art. 72 u. a.
) Kanngießer S. 157.
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Erſatz der Umzugskosten beſtehen. "" Der Wechſel des amtlichen Wohnsitzes
kommt mehr sekundär in Betracht.

Die schwerste Disziplinarstrafe iſt die strafweiſe Aufhebung des Staats-
dienſtverhältniſses mit allen für den Beamten daraus fließenden Rechten, die
„Dienstentlaſſung.“ Mankann sie nicht, wie es einige thun, ?) unter den
Gesichtspunkt der Auflöſung eines zivilen quasikontraktlichen Verhältnisses bringen
und ihr den Charakter einer Strafe abſprechen. Denn das Staatsdienstver-
hältniß ist ein öffentlichrechtliches Gewaltverhältniß und einseitige Aufhebung
eines solchen seitens des Gewalthabers erſcheint alsS traf e, wenn sie Folge
der Verlegung der aus ihm entſpringenden Pflicht ist. ?) Die „Dienstentlaſsung“
zieht in der Regel Verluſt von Titel und Pension mit ſich, doch ſchließt ſie,

wenigstens im heihtahütitÄ und nach den preußiſchen Gesetzen, die
Wiederansſtellung nicht aus,, nur daß es nach erſterem dazu der Einwilligung
der obersten Reichsbehördet ') Keine Disziplinarſtrafe iſt die zwangs-
weise Verſezung in den Ruhestand, welche nicht die Folge einer Verlezung
der Dienslpflicht, ſondern Folge des Verluſtes der phyſiſchen oder #erchung
Fähigkeit zur Erfüllung derſelben iſt. Ohne Dienstentlaſſung wird das Staats-
dienſstverhältniß von Rechtswegen beendet durch kriminelle Verurtheilung des
Beamten zu Zuchthausſtrafe (§ 31 Str.-G.-B.), zum Verluſt der bürgerlichen
Ehrenrechte (§ 83 das ), zur Unfähigkeit der Bekleidung öffentlicher Aemter
§ §§tz:! junVertu der bekleideten öffentlichen Aemter (§§8 81, 83, 84,

~91, 94, 95 das.). )

k) Die Strafanwendung auf den Einzelfall.

Welche der genannten Disziplinarſtrafen im einzelnen Falle anzuwenden
sei, „iſt nach der größeren oder geringeren Erheblichkeit des Dienstvergehens
mit besonderer Rücksicht auf die gesammte Führung des Angeſchuldigten zu

. ermesſſen." ) Neben diesen Strafzumesſungsgründen kennt das Reichsbeamten-
geſeß auch eine Art „mildernder Umstände“. Gehört nämlich der Beamte zu
denen, welche einen "Penſionsanspruch haben und lassen beſondere Umſtände
eine mildere Beurtheilung zu, so iſt die Disziplinarbehörde ermächtigt, in einer
Entscheidung, welche im Uebrigen auf Dienstentlaſsung lautet, zugleich festzu-
segen, daß dem Angeschuldigten ein Theil des gesetzlichen Penſionsbetrages
auf Lebenszeit uder auf gewisse Jahre zu belassen sei. ?’) Strafschärfungsgründe
kennen das Reichsrecht und das preußiſche Recht hi. auch keine Eutttafelzt
der Disziplinarſtrafen, wie ſie manche Ges! der älteren Zeit vorſchrieben,
indem sie das Disziplinarverfahren als stufenweise fortſchreitendes Beſſerungs-
verfahren gestalteten, wofür u. a. hrf bayriſche auf dem Staatsdieneredikt
von 1818 beruhende und noch jetzt für nichtrichterliche Beamte geltende Recht
ein charakteristiſches Beiſpiel bietet. Nach diesen Gesetzen ist die Zuerkennung
einer härteren Disziplinarſtrafe, insbesondere der Dienstentlaſſung dadurch be-
hirat daß der Beamte bereits früher mit der nächſt milderen Disziplinarsſtrafe
elegt war.
 
 

auch der Entwurf des Reichsbeamtengeſeßes, vgl. Kanngießer S. 160 ff.
) eff ter a. a. O. 1833 S. 178, v. Bar, Handbuch des Strafrechts S. 357.

!) . Meyer, Staatsrecht § 148, 3.
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Die Lehre von der Idealkonkurrenz findet auf dem Gebiete des Dis-

ziplinarſtrafrechts, da es keine Thatbeſtände einzelner Disziplinarvergehen kenn,

keinen Play; eine Handlung eines Beamten kann immer nur ein Dienſt-

vergehen enthalten. Fraglich iſt hingegen, wie es zu halten iſt, wenn mehrere

Handlungen eines Beamten, von denen jede einzelne ſich als Dienstvergehen

darstellt, gleichzeitig zur Kognition der Disziplinarbehörde gelangen. Daßdie

Grundsätze des Strafgeſeßbuchs auf solche Fälle nicht übertragbar sind, !)

ergibt sich daraus, daß dem Disziplinarſtrafrecht Strafmaße unbekannt sind.

Die Frage iſt aber, ob nicht in solchen Fällen die Zuerkennung einer Dis-

ziplinarſtrafe für mehrere Disziplinarvergehen genügt. Nun wäre es anſich

denkbar, daß die Disziplinarbehörde, wenn sie mehrere Dienstvergehen eines

Beamten gleichzeitig abzuurtheilen hat, wegen jedes einzelnen derſelben eine

beſondere Ordnungsstrafe verhängt. Bei der Entfernung aus dem Amte hin-

gegeniſt dies nicht möglich, es kann weder mehrfach auf Dienſtentlaſſung, noch

mehrfach auf Strafverſegung, noch auf Dienstentlaſſung neben Strafverſezung

erkannt werden. Die Strafe der Dienstentlaſſung kann überhanpt nicht mit

einer anderen Disziplinarstrafe konkurriren, da durch sie das Gewaltverhältniß,

auf dem das Disziplinarstrafrecht beruht, ſein Endefindet. Bedenkt manferner,

daß die Strafversſezung eine Vermögensstrafe enthält, und daß die ſchwerſte

Ordnungsdisziplinarſtrafe, die Verbindung von Geldſtrafe und Verweis, die

beiden nächst leichteren in ſich ſchließt, ſo ergibt ſich m. E. daraus, daß das

Verhältniß der einzelnen Disziplinarſtrafen zu einander ein derartiges iſt, daß

die härtere Disziplinarsſtrafe immer die mildere gewiſſermaßen abſorbirt. Zieht

man weiter in Betracht, daß das Disziplinarſtrafrecht es überhaupt weniger

mit der einzelnen Verletzung der Dienstpflicht durch eine bestimmte Handlung,

als mit dem ganzen Verhalten des Beamten zu thun hat, so wird man ſich

unbedenklich mit der Zuerkennung einer einzigen Disziplinarſtraſe für mehrere

Handlungen eines Beamten, von denen an ſich jede eine Dienstpflichtverlezung

enthält, begnügen können; man wird die Strafe aber, des Grundsatzes des

§ 76 R.-B.-G. eingedenk, schwerer zu bemeſſen haben als die im einzelnen
Falle an sich verwirkte.

g) Die einzelnen Dienſstvergehen.

Es ist Aufgabe des beſondern Theils des Systems des staatlichen Straf-

rechts, die einzelnen strafbaren Handlungen aunfzuzählen und den beſonderen

Thatbestand einer jeden und die einzelnen Strafbeſtimmungen, unter denen sie

steht, zu entwickeln. Im System des Disziplinarſtrafrechts des Staates über

jeine Beamten iſt das nicht durchführbar, da daſſelbe, wenigstens in seiner

modernen Gestaltung, bestimmte Thatbestände der Disziplinarvergehen, welche

mit mehr oder minder bestimmter Strafe bedroht wären, nicht kennt, es viel-

mehr dem Ermeſſen der Disziplinarbehörden überlaſſen iſt, zu beurtheilen,

inwiefern eine Handlung eines Beamten sich als ein Dienstvergehen darstellt

und mit welcher Strafe sie zu belegen iſt. Es empfiehlt sich auch für die

Theorie nicht, ebensowenig wie für die Gesetzgebung, die einzelnen Handlungen

eines Beamten, die sich möglicherweiſe als Disziplinarvergehen darstellen

können, aufzuzählen. Nur ist zu bemerken, daß man nach dem Vorgange der

Gesetßgebungen zwei Hauptgruppen von Disziplinatvergehen zu untersſcheiden

pflegi. Der Beamte kann ſeine Pflichten in zweierlei Richtung verletzen, ein-
 

!) Vgl. de Pint o Nr. 24, S. 25 u. 80.
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mal, indem er ſeiner Verpflichtung, das ihm übertragene Amt der Verfaſſung
und den Gesetzen entſprechend gewissenhaft wahrzunehmen, nicht nachkommt,
andrerseits, indem er in seinem Verhalten in oder außer dem Amte sich der
Achtung, die sein Beruf erfordert, unwürdig zeigt. Keiner Erörterung bedarf,
daß die Verletzung der beſonders vorgesſchriebenen Dienstpflichten, wie die der
Amtsverſchwiegenheit (§ 11 R.-B.-G.) und die des Verbots der Uebernahme
eines Nebenamtes oder einer Nebenbesſchäftigung (§ 16 R.-B.-G.) den That-
bestand eines Dienstvergehens darſtellt.

Eine beſondere Betrachtung iſt dem Delikt der eigenmächtigen Entfernung
vom Anmnte oder der Urlaubsüberſchreitung zu widmen. Die beiden preußiſchen
Disziplinargeſetße ſind hier von dem Prinzip der Nichtspezialiſirung der Dienſt-
vergehen abgewichen und bestimmen, daß ein Beamter, der ſich ohne den vor-
ſchriftsmäßigen Urlaub von seinem Amte entfernt hält oder den ertheilten Urlaub
überſchreitet, wenn ihm nicht beſondere Entſchuldigungsgründe zur Seite stehen,
für die Zeit der unerlaubten Entfernung seines Dienſteinkommens verluſtig ist, !)
und, wenn die Entfernung länger als acht Wochen dauert, oder er dienſtlich
aufgefordert iſt, sein Amt anzutreten oder zu demselben zurückzukehren und seit
der Aufforderung vier Wochen fruchtlos abgelaufen sind, ?) sich auch nicht nach-
träglich ergibt, daß er „ohne Schuld“ von seinem Amte fern blieb, ?) die
Strafe der Dienstentlaſſung verwirkt hat. Aehnliche Bestimmungen hatte die
Regierungsvorlage in ihren §8§ 75, 76 für das Reichsbeamtengeſetz in Aussicht
genommen; der Reichstag glaubte jedoch, weil im Uebrigen die Spezialiſirung
von Dienstvergehen vermieden war, dieſen Grundſatz auch hier durchführen zu
ſollen und strich dieselben, stellte aber eine dem genannten g 75 und § 8 des
Preußiſchen Gesetzes gleichlautende Vorſchrift hinter die Bestimmungen über
den Urlaub in s 14.') Esfragt ſich, ob dieſe, beiläufig bemerkt, ſchon der
Reichskammergerichtsordnung !) bekannte Vorſchrift durch die veränderte Stellung,
welche sie jezt im Reichsbeamtengeſeße einnimmt, nicht den Charakter einer
Bestimmung, welche ein Dienstvergehen mit einer absolut bestimmten Disziplinar-
strafe bedroht, verloren hat und jetzt als eine solche über eine ,zivilrechtliche
Folge der Verletzung der Amtspflicht“ *) anzusehen ist, insofern dort der durch
die eigenmächtige Entfernung des Beamten dem Staate entſtehende Schaden
auf ein Pauſchquantum fixirt wird. Für die letztere Auffaſſung spricht m. E.
insbesondere gerade die Stellung hinter § 14 Abs. 2, wonach in besonderen

_ Fällen die Stellvertretungskoſten für einen behinderten Beamten der Reichs-
kaſſe zur Laſt fallen sollen. Demnach würde neben dieſer Gehaltsentziehung
noch eine Disziplinarſtrafe verhängt werden können, '’) deren Ausmesſung aber
dem Prinzipe des Reichsbeamtenrechts gemäß dem Ermesſſen der Disziplinar-
behörden ganz anheimgeſtellt ist.

Des Weiteren ist hier der Frage zu gedenken, inwieweit ein Beamter der
Disziplinarbeſtrafung unterliegt, weil er einen geſetzwidrigen Befehl seines Vor
geſetten ausführte oder einem rechtmäßigen den Gehorsam verweigerte. Die

„ ©) Vgl. § 7 des Preuß. Nutripliuargckekes run 1851, § 8 des Zzptorztesres
EsJutrchetth He.ttteyou1569. $§ 75 des Regierungsentwurfs des R.-B.-G., Kann-

?) § 8, § 9, § 76 der gen. Gesetze.

 

s. § Y § ve Preuß. Gesetze. :

; st lhsai"s; vint1391-6.0.1381, Art§; t 1555, Th. 1, Tit. 7, § 1.
“ B§sctt gießer a. a. O.. S. 71.
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Frage, wauneine Verfügung gesetzmäßig, wann gesetzwidrig ist, iſt von der

Disziplinarbehörde im einzelnen Falle zu entſcheiden; ') hat die Disziplinarbehörde
feſtgeſtellt, daß der Befehl, dem ein Vorgesetzter ſeinen Unterbeamtenertheilt hatte,
gesetzwidrig war > d. h. daß dieser ihn nicht hätte befolgen dürfen und ihn
befolgt hat, oder festgestellt, daß der ertheilte Befehl geſekmäßig war, d. h. daß
der Ünterbeamte ihn hätte befolgen müſſen und dieser ihm den Gehorſam ver-
weigerte, so rechtfertigt dies allein eine Disziplinarbestrafung noch nicht, wenn

man bedenkt, daß der Unterbeamte in Zweifelsfällen in einer schwierigen Lage iſt;
denn, führt er den Befehl seines Vorgeſetten aus, so macht er sich möglicherweise
durch die Befolgung eines geſetzwidrigen Befehls einer Verleyung der Dienst-

pflicht ſchuldig, weigert er sich der Ausführung, so ſetzt er ſich einer Disziplinar-
beſtrafung wegen Ungehorſams aus, ganz abgeſehen davon, daß der Vorgesetzte

ihn durch Androhung von Geldstrafen zur Vornahmeder anbefohlenen Handlung

anhalten, ja leichtere Disziplinar-Ordnungsstrafen gegen ihn verhängen kann.

Vielmehr muß außer den genannten Punkten noch von der Disziplinarbehörde,
ehe sie eine Strafe verhängt, feſtgeſtellt werden, daß der Beamte ſich durch
Ausführung des nach ihrer Ansicht inhaltlich geſetzwidrigen oder durch die Weiger-
ung der Ausführung des ihrer Anſicht nach rechtmäßigen Befehls ſeines Vor-
geſetzten eine Fahrläſſigkeit in Erfüllung seiner Dienstpflicht zu ſchulden kommen
ließ. Daß ein Beamter, gegen den eine Disziplinarunterſuchung eröffnet ist,
weil er einen geſetzwidrigen Befehl befolgt oder weil er einem geſegmäßigen
den Gehorſam verſagt hat, freigesprochen werden muß, wenndie Disziplinar-
behörde den befolgten Befehl für rechtmäßig, den nicht ausgeführten für gesetz-
widrig hält, bedarf kaum der Erwähnung.

b) Kompetenz und Verfahren.

Der Staat kann die Ausübung der ihm über seine Beamten zuſtehenden
Disziplinargewalt, welchen Behörden er will, übertragen, doch ſchreibt das
Reichsgerichtsverfaſſungsgeſet bezüglich der richterlichen Beamten ?) den deutschen
Einzelstaaten vor, daß es wenigstens zur Verhängung der ſogen. höheren
Disziplinarstrafmittel „richterlicher Entſcheidung“ bedarf. Dies hat jedoch nur
den Sinn, daß die Disziplinarbehörden aus richterlichen Beamten zuſammen=
zuſetzen sind. Wird die Aburtheilung der Disziplinarſachen den Gerichten
überwiesen, so treten ſie dabei nicht als solche’), ſondern als Behörden auf,
denen die Ausübung der Disziplinargewalt vom Staate übertragen iſt. Es
iſt demnach die Möglichkeit gegeben, daß dieselben Personen einen Beamten
wegen derſelben Sache ſowohl mit der kriminellen wie mit der disziplinariſchen
Strafe belegen, doch hat beides in geſondertem Verfahren zu geſchehen und
treten jene Perſonen einmal als Organe der allgemeinen staatlichen Straf-
gewalt, das andere Mal als Organe der dem Staate kraft beſonderen Rechts-
titels zuſtehenden Disziplinargewalt auf.

Im Uebbrigen bieten die Vorsſchriften der Disziplinargeſeze über die
Kompetenz der Disziplinarbehörden und das von ihnen zu beobachtende Verfahren

î !) Von welchen Grundsätzen ſie dabei auszugehen hat, richtet sich m. E. wo die Gesetz-
gebung, wie im Reichsbeamtenrechte, keineunzweifelhasten Vorschriften aufstellt, mehr nach
der Stellung des Beamten in der Beamtenhierarchie; mit der Ausstellung allgemeiner Prin-
zipien über die Frifzngspftht kommt man nicht weit. Vgl. jedoch Meyer, Staatsrecht
2. A., S. 422, Lab and, St.-R.. 1. Aufl., § 40, S. 428 ff. Freund, im Archiv des

fentl,c;;S 18Ma Garigl. .

s) Vgl. de Pinto a. a. O. S. 15 obe.
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für die Darstellung der dogmatiſchen Grundlagen des Disziplinarstrafrechts kein
Intereſſe, da sie im Wesentlichen poſitiven Rechtes und nicht in der Natur der
Disziplinargewalt begründet sind. Nur das muß noch bemerkt werden, daß
der Staat, weil er, wenn auch kraft verſchiedenen Rechtstitels, doch ſowohl
Inhaber der Kriminalstrafgewalt, wie der Disziplinargewalt über seine Be-
amten iſt, deshalb das Verhältniß des Kriminalstrafverfahrens zum Disziplinar-
verfahren regeln kann; wenn er beſtimmt, daß beide nicht gleichzeitig ſtatt-
finden sollen‘), so waren hierfür Billigkeitsrücksichten maßgebend. Die Lage
des Angesſchuldigten wird erſchwert, wenn er sich gleichzeitig in zwei Unter-
ſuchungen verantworten ſoll.?) Daß das Kriminalſtrafverfahren den Vorrang
haben muß?), ergibt sich abgesehen von dem größeren öffentlichen Interesſe
daraus, daß es möglicherweiſe die Beendigung des Staatsdienſtverhältnisses
von Rechtswegen nach sich zieht.
 

; vf srctive zum R.-B.-G. S.41 (v. Zedliß -Neu kirch, Kommentar S. 44)) !
s) R.-B.-G. § 77. ~ Württemb. Geseß von 1876 § 75. ~ Preuß. Richterdisziplinar-

geſeß § 3. ~ Preuß. Disziplinargeſeß für nichtrichterliche Beamte § 4. ~ Bayr. Richter-
disziplinargeſez Art. 10.
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werden ikönnen; da es „ [2 11 rein privatrechtliches Obligations-

verhältniß handle, vielmehr [U hoheitlicher Qualität handelnd auf-

trete, könne er ſeine Rechts | j ziche Mitwirkung geltend machen, da

ferner hier Handlungen Gel k > Exekution ſeien, welche nicht durch

andere verrichtet werden kön] ß IQ : ie hier durch Androhung von Strafen

in Gang gebracht werden; (y v *] ht gegen Willkür bilde, daß der Be-

amte den Schutz der Gerichte] WW 1 1ehmen könne, wenner durchrechts-
widrigen Zwang Schaden d > ;| oder ſonſtige Nachtheile erlitt, um

IEntschädigung zu erlangen.

Imanderen Falle, we § |rſey übertreten ſei, „würde an ſich

Ge Pugsütictit;!
PzGéanienzetquc! an und V + baren Dienstverlegung das Änsehen

des Dienstes ſchädigen würd §. ; t t es recht- und zweckmäßig, wenn

die Disziplinatgewalt ſich be 1 riſche Maßregeln“ anzuwenden, die

ebenfalls als Disziplinarſtraf ER sf erden. „Die Rechtmäßigkeit beruht

auf dem zu vermuthenden C| @ Z| 4+.)es Beamten, lieber korrektoriſchen
Zwangzu dulden, als der E { êtrafgeſeßses anheimzufallen“. Der
ſich Beſchwerterachtende könn 3 sf Stellung vor Gericht verlangen!).

Sollte diese dem Beam 4 der beiden Fälle versagt werden,

würde ihm nach Art. 29 der mn sl 1ßakte Beſchwerde an die Bundes-
versammlung wegen Juſtizver z 'hen. |

Pfeiffer?) führt als , mm + ) erschöpfende Merkmale“ des Be-
riffs der Disziplinarsſtrafe a ?] daß der zu bestrafende Gegenstand

hrt Dienstvergehen oder eine r FEE 4 1 Amtspflichten sei, zweitens, daß

die bestrafende Behörde it. t ß eines Amtsvorgeſetztten zu dem

Besſtrafenden stehe, drittens, d m + fügnng sich innerhalb der Grenzen

der amtlichen Wirkſamkeit e 1 rwaltungsbehörde halte.“ Unter
+ rr nur die, welche ſich, wie ſolches

Ftsziftzurztreten ! eusetto f aupt erfordere, als Zufügung desdie eigentliche Bedeutung eme §
C
n

6
0

0
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in einem Strafgeſeßze auf deſ + [g angedrohten Uebels darstellen.

Eine andere Klaſſe von Disziß s s] hre diesen Namen nuruneigentlich,

kommejedoch unter demſelben b V s + [vor alsdie eigentlichen. Es beſtehe

solche in der Realisation der a V § + hgsmittel zur Erfüllung der Dienſt-

obliegenheiten eines Beamten s 1 Irgeſezten angedrohten Nachtheile.

Als drilte Rubrik fügt er hi g 1 plinarſtrafen?), welche in Fällen
verhängt werden, „wo von u zt n Hwangsmitteln nicht mehr die

Rede ſein kann“., hie Verwall W + ber, obgleich ein Strafgesetz nicht

übertreten iſt het; begangenen > +4 c<t ungerügt laſſen will; dieſelbe

sei jedoch nur zur Zufügung J 2 sf fugt, welche, tvie z. B. Verweise,

ihre Wirkung nur im Innern] . § 1 hältniſſes äußern; ſchon die Er-

kennung von Geldstrafen erklär : g wt ]tmäßig.

k Zz +
z ; iffe . n ., 408; nach Kutenkamp und

Schvctuuttzleliler:. i : Q zt Beamte nur Zh die Unzuſtirrdigteit

geltentmachen. . Praktiſche usul j;:4 J | Theilen der Rechtswissenſchaft : „Ueber

Trennung von Juſtiz und Verwaltu! # 1881. S.401ff. . j ;

s) sEY Cxiſtenz und Zwect| J am wo sie nicht in Partikulargeſeßen be-

gründet ist, ſich nicht in Abrede stelle] 3 p


	Die Disziplinargewalt des Staates über seine Beamten
	[binding]
	[preface]
	Historischer Theil.
	I. Einleitung: Vorgeschichte.
	II. Die Gesetzgebung.
	III. Die ältere Literatur.
	IV. Die neuste Literatur.

	Dogmatischer Theil.
	A. Allgemeiner Theil: Der Begriff der Disziplinarstrafe.
	B. Spezieller Theil. Das Disziplinarstrafrecht des Staates gegen seine Beamten insbesondere.

	Inhalt.
	[colour_checker]


